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Allgemeine Bedingungen für die Kfz-Ver- 
sicherung Basis-Schutz (AKB Basis-Schutz) 
 
Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertrags-
partner. 
 
Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt 
des Versicherungsvertrages folgende Versiche-
rungsarten: 
- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1) 
- Kaskoversicherung (A.2). 
 
Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich 
selbstständige Verträge abgeschlossen. Ihrem Versi-
cherungsschein können Sie entnehmen, welche Ver-
sicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen ha-
ben. 
 
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist 
deutsch. 
 
Sämtliche Personenbezeichnungen in den AKB Ba-
sis-Schutz gelten gleichermaßen für männliche, 
weibliche und anderweitige Geschlechter. 
 
A Welche Leistungen umfasst Ihre 
 Kfz-Versicherung? 
 
A.1  Kfz-Haftpflichtversicherung – für 
 Schäden, die Sie mit Ihrem Fahr-
 zeug anderen zufügen 
 
A.1.1 Was ist versichert? 
 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen ge-
schädigt 
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprü-
chen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeu-
ges 
a) Personen verletzt oder getötet werden, 
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder 
abhandenkommen, 
c) Vermögensschäden verursacht werden, die we-
der mit einem Personen- noch mit einem Sachscha-
den mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen 
(reine Vermögensschäden), 
und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatz-
ansprüche auf Grund von Haftpflichtbestimmungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Straßenver-
kehrsgesetzes oder auf Grund anderer gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend 
gemacht werden. Zum Gebrauch des Fahrzeuges 
gehört neben dem Fahren z. B. das Ein- und Aus-
steigen sowie das Be- und Entladen. 
 
Begründete und unbegründete Schadenersatzan-
sprüche 
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, 
leisten wir Schadenersatz in Geld. 
 
A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegrün-
det, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt 
auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe 
nach unbegründet sind.  
 
Regulierungsvollmacht 
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend 
gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen 
zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweck-
mäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen 
pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
 
Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und ab-
geschleppten Fahrzeugen 
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein 
Anhänger oder Auflieger verbunden, erstreckt sich 

der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versiche-
rungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem 
versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder ge-
schleppt werden, wenn für diese kein eigener  
Haftpflichtversicherungsschutz besteht.  
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflie-
ger oder das abgeschleppte oder geschleppte Fahr-
zeug während des Gebrauchs von dem versicherten 
Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befin-
det.  
 
A.1.2 Wer ist versichert? 
 
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für 
Sie und für folgende Personen (mitversicherte Per-
sonen): 
- den Halter des Fahrzeuges,  
- den Eigentümer des Fahrzeuges, 
- den Fahrer des Fahrzeuges,  
- die Technische Aufsicht für Fahrzeuge mit  
autonomer Fahrfunktion, 
- den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeits-
verhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter den be-
rechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder zur Vor-
nahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gele-
gentlich begleitet, 
- Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, 
wenn das Fahrzeug mit Ihrer Zustimmung für dienst-
liche Zwecke gebraucht wird, 
- den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines 
Arbeitsverhältnisses mit Ihnen oder mit dem Halter 
des versicherten Fahrzeuges tätig ist,  
- den Halter, Eigentümer, Fahrer, die Technische 
Aufsicht, den Beifahrer und Omnibusschaffner eines 
nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeuges. 
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag selbstständig gegen uns erheben.  
 
A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir 
 (Versicherungssummen)? 
 
Höchstzahlung 
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis 
sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten 
Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammen-
hängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, 
gelten als ein einziges Schadenereignis. Die Höhe 
Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versi-
cherungsschein entnehmen. 
 
A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mit-
versicherten Anhänger gelten die gesetzlichen Min-
destversicherungssummen oder höhere individuell 
vereinbarte Versicherungssummen. 
 
Übersteigen der Versicherungssummen  
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versiche-
rungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach 
den Bestimmungen des Versicherungsvertragsge-
setzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung.  
In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht 
vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch 
selbst einstehen.  
 
A.1.4 In welchen Ländern besteht 
 Versicherungsschutz? 
 
Versicherungsschutz in Europa und in der EU 
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung Versicherungsschutz in den geographischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Ge-
bieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen 
Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich 
nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschrie-

benen Versicherungsumfang, mindestens jedoch 
nach dem Umfang Ihres Versicherungsvertrages. 
 
Internationale Versicherungskarte  
A.1.4.2 Haben wir Ihnen die Internationale Versi-
cherungskarte ausgehändigt, gilt: Ihr Versicherungs-
schutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung erstreckt 
sich auch auf die dort genannten nichteuropäischen 
Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchge-
strichen sind. Hinsichtlich des Versicherungsum-
fangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 
 
A.1.4.3 Die Zusatz-Haftpflichtversicherung für Miet-
fahrzeuge im Ausland (A.1.6) sowie die Erweiterun-
gen des Versicherungsumfangs in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung gemäß A.1.7 und A.1.9 gelten für Eu-
ropa, für die außereuropäischen Anliegerstaaten des 
Mittelmeeres sowie für die Kanarischen Inseln, die 
Azoren und Madeira.  
Für A.1.6 gilt: Kein Versicherungsschutz besteht in 
der Bundesrepublik Deutschland sowie in dem Land, 
dessen Staatsangehörigkeit die versicherte Person 
besitzt oder in dem sie einen ständigen Wohnsitz hat. 
 
A.1.5 Was ist nicht versichert? 
 
Vorsatz 
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich her-
beiführen. 
 
Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten 
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeuges bei ei-
ner Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivi-
tät, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, 
Tests und Demonstrationen, wenn 
- das Fahrzeug in einem hierfür abgegrenzten 
Gebiet mit Zugangsbeschränkungen gebraucht wird 
und 
- für diesen Gebrauch des Fahrzeuges eine Mo-
torsporthaftpflichtversicherung nach Maßgabe des  
§ 5d des Pflichtversicherungsgesetzes besteht. 
 

Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach 
D.1.1.4 und D.1.2.2. 
 
Beschädigung des versicherten Fahrzeuges 
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die 
Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhanden-
kommen des versicherten Fahrzeuges. 
 
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten 
Fahrzeugen 
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die 
Beschädigung, die Zerstörung oder das Abhanden-
kommen  
- eines mit dem versicherten Fahrzeug verbunde-

nen Anhängers oder Aufliegers; 
- eines mit dem versicherten Fahrzeug ge-

schleppten oder abgeschleppten Fahrzeuges. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn mit dem 
versicherten Kraftfahrzeug ein betriebsunfähiges 
Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung ohne ge-
werbliche Absicht abgeschleppt wird und dabei am 
abgeschleppten Fahrzeug Schäden verursacht wer-
den. 
 
Beschädigung von beförderten Sachen 
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, 
Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, 
die mit dem versicherten Fahrzeug befördert wer-
den. 
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Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die 
Insassen eines Kraftfahrzeuges üblicherweise mit 
sich führen (z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei 
Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung  
dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für 
Sachen, die Insassen zum persönlichen Gebrauch 
üblicherweise mit sich führen (z. B. Reisegepäck, 
Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht 
für Sachen unberechtigter Insassen. 
 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine  
mitversicherte Person 
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversi-
cherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentü-
mer durch den Gebrauch des Fahrzeuges zufügt. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Personen-
schäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Fahrzeu-
ges verletzt werden. 
 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine 
Vermögensschäden, die durch die Nichteinhaltung 
von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen. 
 
Vertragliche Ansprüche 
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haft-
pflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrages  
oder besonderer Zusage über den Umfang der ge-
setzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
 
Schäden durch Kernenergie 
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden durch Kernenergie. 
 
Beim Fahrerschutz 
A.1.5.10 Weitere Ausschlüsse zum Fahrerschutz 
nach A.1.9 finden Sie unter A.1.9.4. 
 
A. 1.6 Zusatz-Haftpflichtversicherung  
 für Mietfahrzeuge im Ausland 
 
A.1.6.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf 
die gesetzliche Haftpflicht der in A.1.2 genannten 
Personen aus dem vorübergehenden Gebrauch ei-
nes fremden, im Ausland (Geltungsbereich siehe un-
ter A.1.4.3) gemieteten, versicherungspflichtigen 
Pkws, Campingkraftfahrzeuges und Kraftrades, so-
weit nicht aus einer für das Fahrzeug abgeschlosse-
nen Haftpflichtversicherung Deckung besteht. Miet-
zeiten von mehr als einem Monat gelten nicht als  
vorübergehend. 
Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Zerstö-
rung oder Abhandenkommen des genutzten Fahr-
zeuges oder der mit diesem Fahrzeug verbundenen 
und beförderten Sachen sind ausgeschlossen. 
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die 
Haftpflicht als Halter des genutzten Fahrzeuges. 
 
A.1.6.2 Der Versicherungsumfang ist begrenzt auf 
die in diesem Vertrag für die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung vereinbarten Versicherungssummen. 
 
A.1.6.3 Die Zusatz-Haftpflichtversicherung umfasst 
den Gebrauch des Fahrzeuges durch 
a) Sie, 
b) Ihren Ehepartner oder Lebensgefährten, der mit 
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt, oder 
c) den uns von Ihnen bereits vor Eintritt eines Ver-
sicherungsfalls ausdrücklich benannten Fahrer so-
wie den mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Ehepartner oder Lebensgefährten. 
 
Mieten diese Personen gleichzeitig ein Fahrzeug im 
Ausland, erstreckt sich der Versicherungsschutz al-
lein auf das zuerst angemietete Fahrzeug. 

A.1.7 Schutzbrief (nachfolgende Regelungen 
 gelten nur, wenn dieser vereinbart und 
 im Versicherungsschein dokumentiert 
 wurde) 
 
Haben Sie mit uns den Schutzbrief vereinbart und ist 
dies im Versicherungsschein oder in seinen Nachträ-
gen dokumentiert, besteht - ausgenommen für Kurz-
zeitkennzeichen - für den/das im Vertrag bezeich-
nete/n 
- Pkw ohne Vermietung, 
- Kraftrad mit mehr als 50 ccm Hubraum, 
- Leichtkraftrad bzw. Leichtkraftroller mit mehr als 

50 ccm, aber höchstens 125 ccm Hubraum, 
- Trike, 
- Quad, 
- Campingfahrzeug bis 4 t zulässiges Gesamt-

gewicht, 
soweit dieses nach Bauart und Ausstattung nur 
zur Beförderung von nicht mehr als neun Perso-
nen bestimmt ist, folgender erweiterter Versiche-
rungsschutz – jeweils unter Einschluss mitge-
führter Wohnwagen-, Gepäck- oder Boots- 
anhänger: 
 
A.1.7.1  Versicherte Gefahr/Gegenstand  
 der Versicherung 
 
a) Wir erbringen nach Eintritt eines Schadensfalls 
im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die im 
Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service oder 
als Ersatz für von Ihnen aufgewandte Kosten.  
 
b) Versicherungsschutz besteht für Sie und - in 
gleicher Weise - 
- bei Benutzung des im Vertrag bezeichneten 

Fahrzeuges für die berechtigten Fahrer und  
Insassen. 

- bei sonstigen Reisen (z. B. per Bahn, Flugzeug 
u. Ä.) für Ihren Ehepartner oder für den mit 
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Le-
bensgefährten und Ihre minderjährigen Kinder 
oder die der mitversicherten Personen. 

 
c) Wir übernehmen für die Leistungen der von uns 
nur vermittelten - gegebenenfalls in Ihrem Namen 
beauftragten - Werkstätten, Autovermieter, Beförde-
rungsunternehmen und sonstigen unmittelbaren 
Leistungserbringern keine Haftung.  
 
A.1.7.2 Krankheit und Unfall 
 
Erkranken Sie auf einer Reise oder erleiden Sie 
auf einer Reise einen Unfall, erbringen wir fol-
gende Leistungen: 
 
a) Soforthilfe 
Wir informieren Sie auf Anfrage über die Möglichkei-
ten ärztlicher Versorgung. 
Soweit möglich, benennen wir einen Deutsch oder 
Englisch sprechenden Arzt, der von Ihnen selbst be-
auftragt werden muss. 
 
Wir stellen, soweit erforderlich, den Kontakt zwi-
schen Ihrem Hausarzt und dem Sie behandelnden 
Arzt oder Krankenhaus her. 
 
Wir benachrichtigen auf Wunsch Ihre Angehörigen 
und Ihre/n Arbeitgeber. 
 
Wir geben dem Krankenhaus gegenüber, soweit er-
forderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu 
13.000 EUR ab und legen diese Kosten für Sie aus. 
Für die Rückzahlung ausgelegter Beträge gelten die 
Regelungen gem. A.1.7.9 b). 

b) Arzneimittelversand 
Sind Sie auf einer Reise im Ausland zur Aufrechter-
haltung Ihrer Gesundheit auf verschreibungspflich-
tige Arzneimittel, die vor Ort nicht besorgt werden  
können, dringend angewiesen, organisieren wir für 
Sie nach Abstimmung mit dem Hausarzt die Zusen-
dung und übernehmen die entstehenden Versand-
kosten sowie die Kosten der Abholung beim Zoll. Die 
Kosten der Arzneimittel selbst zahlen wir nicht. 
 
c) Krankenbesuch 
Müssen Sie sich länger als zwei Wochen in einem 
Krankenhaus aufhalten, organisieren wir auf Wunsch 
den Besuch einer Ihnen nahestehenden Person. 
 
Zusätzlich tragen wir die Fahrt- und Übernachtungs-
kosten für den Besucher bis zu 520 EUR je Scha-
densfall. 
 
d) Krankenrücktransport 
Müssen Sie an Ihren ständigen Wohnsitz zurück-
transportiert werden, organisieren wir für Sie die 
Durchführung des Rücktransportes und tragen die 
hierdurch entstehenden Kosten. 
 
Art und Zeitpunkt des Rücktransportes müssen me-
dizinisch notwendig sein.  
Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die Beglei-
tung der erkrankten/verunfallten mitversicherten Per-
son durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese be-
hördlich vorgeschrieben ist. 
 
Kann sich die erkrankte/verunfallte mitversicherte 
Person nicht um ihr auf der Reise mitgeführtes Ge-
päck kümmern, lassen wir es zum Wohnsitz des Pa-
tienten zurücktransportieren. 
 
Wir übernehmen die bis zum Rücktransport entste-
henden, durch die Erkrankung/den Unfall bedingten 
Übernachtungskosten für Sie und auch für die nicht 
erkrankten/verunfallten mitversicherten Personen für 
höchstens drei Nächte bis zu 65 EUR je Übernach-
tung und Person. 
 
Können Sie die Rückfahrt zum ständigen Wohnsitz 
nicht planmäßig antreten, weil ein Krankenhausauf-
enthalt erforderlich war, werden die gegenüber der 
ursprünglich vorgesehenen Rückreise entstehenden 
höheren Fahrtkosten bei einer einfachen Entfernung 
unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahn-
kosten erster Klasse einschließlich Zuschlägen, bei 
größerer Entfernung bis zur Höhe der Kosten eines 
Linienflugs (Economy Class) sowie für nachgewie-
sene Taxifahrten bis zu 30 EUR erstattet. 
 
e) Rückholung von Kindern 
Können minderjährige Kinder infolge Erkrankung ih-
rer Begleitperson - auch im Todesfall - nicht mehr 
betreut werden, organisieren wir für Sie die Abho-
lung der Kinder zu ihrem Wohnsitz oder zum Wohn-
sitz der aufnehmenden Person/Institution durch eine 
von Ihnen, einer mitversicherten Person oder hilfs-
weise von uns ausgewählten Begleitperson. 
Das Gleiche gilt für volljährige Kinder, die auf Grund 
einer Behinderung auf ständige Betreuung angewie-
sen sind.  
 
Erstattet werden die hierdurch entstehenden Fahrt-
kosten bei einer einfachen Entfernung unter 
1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 
erster Klasse einschließlich Zuschlägen, bei größe-
rer Entfernung bis zur Höhe der Kosten eines Linien-
flugs (Economy Class) sowie für nachgewiesene  
Taxifahrten bis zu 30 EUR. 
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Ist ein Transport des Gepäcks der nach Hause zu 
bringenden Kinder zusammen mit deren Heimholung 
nicht möglich, lassen wir es zum Wohnsitz der Kin-
der zurücktransportieren und übernehmen die Kos-
ten des Transportes. 
 
f) Rücktransport von Haustieren 
Können mitgeführte Haustiere auf Grund Ihrer Er-
krankung, Verletzung oder Ihres Todes nicht mehr 
versorgt werden, organisieren wir den Heimtransport 
der Tiere und tragen zusätzlich die dadurch entste-
henden Kosten. 
 

Können die Tiere nach dem Transport nicht sofort 
weiterversorgt werden, organisieren wir für Sie die 
weitere Unterbringung und Versorgung des Tieres. 
Wir übernehmen die dadurch entstehenden Kosten 
für höchstens zwei Wochen. 
 
g) Stellung eines Ersatzfahrers 
Können Sie infolge einer länger als drei Tage andau-
ernden Erkrankung oder Verletzung - oder im Todes-
fall - das versicherte Fahrzeug nicht mehr zurückfah-
ren und steht auch kein anderer Mitreisender hierfür 
zur Verfügung, organisieren wir für Sie die Abholung 
des Fahrzeuges zu Ihrem ständigen Wohnsitz. 
 
Veranlassen Sie die Abholung selbst, erhalten Sie 
als Kostenersatz 0,30 EUR je Kilometer Entfernung 
zwischen Ihrem Wohnsitz und dem Schadenort.  
 
Wir übernehmen in jedem Fall die bis zur Abholung 
entstehenden, durch den Fahrerausfall bedingten 
Übernachtungskosten für höchstens drei Nächte bis 
zu 65 EUR je Übernachtung und Person. 
 
h) Hilfe im Todesfall (nur bei Auslandsreisen) 
Im Todesfall organisieren wir - nach Abstimmung mit 
den Angehörigen - die Bestattung im Ausland oder 
die Überführung des Verstorbenen nach Deutsch-
land. 
Wir übernehmen die hierdurch jeweils entstehenden 
Kosten. 
 
A.1.7.3 Abbruch der Auslandsreise im Notfall 
 
a) Rückreise-Service 
Ist Ihnen die planmäßige Beendigung Ihrer Aus-
landsreise nicht oder nur zu einem anderen als dem 
ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten,  
-  weil ein Mitreisender oder ein naher Verwandter 

schwer erkrankt oder verstorben ist, oder  
-  weil eine erhebliche Schädigung Ihres Vermö-

gens eingetreten ist, oder  
-  weil am Zielort Krieg oder innere Unruhen aus-

gebrochen sind,  
organisieren wir Ihre Rückreise, sofern Sie von die-
sen Ereignissen nach Antritt der Reise überrascht 
worden sind. 
 
Sollten - gemessen an der ursprünglich vorgesehe-
nen Rückreise - höhere Fahrtkosten entstehen, so 
werden diese von uns bis zu einem Betrag von 
2.600 EUR je Schadensfall übernommen. 
 
b) Hilfe in sonstigen besonderen Notlagen 
Geraten Sie auf einer Reise im Ausland in eine be-
sondere Notlage, die in den anderen Bestimmungen 
nicht geregelt ist, zu deren Beseitigung jedoch Hilfe 
notwendig wird, um erheblichen Nachteil für Ihre Ge-
sundheit oder Ihr Vermögen zu vermeiden, werden 
die erforderlichen Maßnahmen veranlasst und die 
hierdurch entstehenden Kosten bis zu 260 EUR je 
Schadensfall übernommen.  

Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder 
Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen ab-
geschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- 
und Reparaturkosten werden nicht erstattet. 
 
A.1.7.4 Fahrzeugausfall 
 
Fällt das versicherte Fahrzeug infolge einer Panne, 
eines Unfalles oder eines Total- bzw. Teilediebstahls 
aus, werden folgende Leistungen erbracht: 
 
a) Weiter- und Rückfahrt-Service 
Wir organisieren die Weiterfahrt zu Ihrem ständigen 
Wohnsitz im Inland oder zu Ihrem Zielort und die 
Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz 
sowie die Abholung des wieder fahrbereiten Fahr-
zeuges vom Schadenort. 
 
Erstattet werden hierbei entstehende Kosten  
- für die Fahrt vom Schadenort zu Ihrem ständi-

gen Wohnsitz oder 
für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort, je-
doch höchstens innerhalb des Geltungsberei-
ches gemäß A.1.4.3; 

- für die Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem Wohn-
sitz; 

- für die Rückfahrt zum Schadenort für eine Per-
son, wenn das Fahrzeug dort wieder fahrbereit 
gemacht wurde.  

Diese Kosten werden erstattet bis zur Höhe der 
Bahnkosten erster Klasse einschließlich Zuschlägen 
oder bis zur Höhe der Kosten eines Linienfluges 
(Economy Class) sowie für nachgewiesene Taxifahr-
ten bis zu 50 EUR. 
 
b) Übernachtungs-Service 
Wir helfen auf Wunsch bei der Beschaffung einer 
Übernachtungsmöglichkeit und übernehmen die 
Übernachtungskosten für höchstens drei Nächte, je-
doch nicht über den Tag hinaus, an dem das versi-
cherte Fahrzeug wiederhergestellt werden konnte  
oder fahrbereit wieder aufgefunden wurde. 
 
Nehmen Sie den Weiter- und Rückfahrt-Service 
(gem. A.1.7.4 a)) in Anspruch, übernehmen wir die 
Übernachtungskosten nur für eine Nacht. 
 
Erstattet werden höchstens 100 EUR je Übernach-
tung und Person. 
 
c) Mietwagen 
Wir helfen auf Wunsch bei der Beschaffung eines 
Selbstfahrervermietfahrzeuges und übernehmen die 
Kosten für die Anmietung eines gleichartigen Miet-
fahrzeuges bis zur Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft, bis maximal 85 EUR je Tag für bis zu 7 Tage. 
Bei einem Schadensfall im Ausland bezahlen wir die 
Mietwagenkosten für die Fahrt zum Wohnsitz bis 
maximal 600 EUR unabhängig von der Anzahl der 
Tage. 
 
Nehmen Sie den Weiter- und Rückfahrt-Service 
(gem. A.1.7.4 a)) oder den Übernachtungs-Service 
(gem. A.1.7.4 b)) in Anspruch, werden keine Mietwa-
genkosten erstattet. 
 
d) Soforthilfe am Schadenort 
Pannen- und Unfallhilfe 
Wir organisieren ein Pannenhilfsfahrzeug zur Wie-
derherstellung der Fahrbereitschaft an der Schaden-
stelle. Die hierdurch entstehenden Kosten tragen wir 
in unbegrenzter Höhe. Beauftragen Sie direkt ein 
Unternehmen, welches die Pannen- und Unfallhilfe 
selbst durchführt, erstatten wir die Kosten bis zu ei-
nem Höchstbetrag von 200 EUR einschließlich der 
vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten Kleinteile. 

Bergen 
Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, or-
ganisieren wir seine Bergung einschließlich Gepäck 
und nicht gewerblich beförderter Ladung und über-
nehmen die hierdurch entstehenden Kosten. 
 
Abschleppen 
Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wie-
der fahrbereit gemacht werden, organisieren wir für 
Sie das Abschleppen des Fahrzeuges einschließlich 
Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung bis 
zur nächsten geeigneten Werkstatt/Fachwerkstatt 
und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten 
in unbegrenzter Höhe. Beauftragen Sie direkt ein 
Unternehmen, welches das Fahrzeug selbst ab-
schleppt, erstatten wir die Kosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 200 EUR. 
 
Nehmen Sie für die „Soforthilfe am Schadenort“ die 
Leistungen 
- eines Automobilclubs (z. B. im Rahmen von 
 Clubleistungen) oder 
- einer Werkstatt oder des Fahrzeugherstellers 
 (z. B. im Rahmen einer Mobilitätsgarantie), 
in Anspruch, übernehmen wir keine Kosten für diese 
Leistungen. 
 
e) Fahrzeugschlüssel-Service 
Kann das versicherte Fahrzeug auf Grund des Ver-
lustes, der Entwendung oder des Defektes des Fahr-
zeugschlüssels nicht mehr gefahren werden, helfen 
wir bei der Besorgung eines Ersatzschlüssels oder 
der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am 
Schadenort und übernehmen die dafür angefallenen 
Kosten bis zu 120 EUR. 
Die Kosten der Ersatzschlüssel selbst übernehmen 
wir nicht. 
 
f) Fahrzeugtransport-Service 
Kann das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen 
Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit 
gemacht werden und übersteigen die voraussichtli-
chen Reparaturkosten nicht den Betrag, der für den 
Erwerb eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeu-
ges aufgewandt werden müsste, organisieren wir 
den Transport des Fahrzeuges zu einer Werkstatt an 
einem anderen Ort. 
Erstattet werden die hierdurch entstehenden Kosten 
bis zur Höhe der Kosten für einen Rücktransport an 
Ihren ständigen Wohnsitz im Inland. 
 
Liegt der Schadenort in Deutschland, sorgen wir da-
für, dass die versicherten Personen möglichst zu-
sammen mit dem versicherten Fahrzeug zu Ihrem 
Wohnsitz gebracht werden (Pick-up-Service). 
 
g) Fahrzeugunterstellung 
Muss das versicherte Fahrzeug bis zur Wiederher-
stellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchfüh-
rung des Transportes zu einer Werkstatt unterge-
stellt werden, übernehmen wir die dadurch entste-
henden Kosten längstens für zwei Wochen. 
 
Das Gleiche gilt auch, wenn das versicherte Fahr-
zeug nach einem Diebstahl im Ausland wieder auf-
gefunden wird und bis zur Durchführung des Rück-
transportes oder der Verzollung bzw. Verschrottung 
untergestellt werden muss. 
 
h) Fahrzeugverzollung und -verschrottung  
 (nur bei Auslandsreisen) 
Muss das versicherte Fahrzeug im Ausland verzollt 
werden, helfen wir bei der Durchführung der Verzol-
lung. 
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Zusätzlich tragen wir die hierbei anfallenden Verfah-
rensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrages und 
sonstiger Steuern. 
 
Ist zur Vermeidung der Verzollung eine Verschrot-
tung des versicherten Fahrzeuges erforderlich, über-
nehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten. 
 
i) Hilfe bei der Fahrzeugreparatur 
Muss das versicherte Fahrzeug in einer Werkstatt 
repariert werden, helfen wir bei der Suche nach ei-
ner Werkstatt. 
 
Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahr-
bereitschaft des Fahrzeuges an einem ausländi-
schen Schadenort oder in dessen Nähe nicht be-
schafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf 
schnellstmöglichem Weg erhalten und übernehmen 
alle entstehenden Versandkosten, nicht aber die 
Kosten der Ersatzteile selbst. 
 
A.1.7.5 Verlust von Wertgegenständen 
 (nur bei Auslandsreisen) 
 
a) Soforthilfe bei Zahlungsmittelverlust 
Geraten Sie auf einer Reise im Ausland infolge des 
Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stel-
len wir die Verbindung zu Ihrer Hausbank her. Ist die 
Kontaktaufnahme zur Hausbank an den der Scha-
denmeldung folgenden zwei Werktagen nicht mög-
lich, stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen bis zu 
1.600 EUR je Schadensfall zur Verfügung.  
Das von uns zur Verfügung gestellte Darlehen ha-
ben Sie binnen eines Monats nach dem Ende der 
Reise in einer Summe an uns zurückzuzahlen. 
 
b) Dokumenten-Service 
Kommt Ihnen auf einer Reise im Ausland ein für die 
Reise benötigtes Dokument abhanden, helfen wir bei 
der Ersatzbeschaffung und übernehmen die hierbei 
im Ausland anfallenden Gebühren.  
 
Bei einem Verlust von Scheck- oder Kreditkarte in-
formieren wir auf Wunsch unverzüglich die Bank 
bzw. das Kreditkartenunternehmen. 
 
c) Schlüssel-Service 
Sind Ihnen auf einer Reise im Ausland die Schlüssel 
für Ihr Haus oder Ihre Wohnung an Ihrem ständigen 
Wohnsitz im Inland abhandengekommen, helfen wir 
bei der Beschaffung von Ersatzschlüsseln. 
 
d) Hilfe bei Brillenverlust 
Sind Ihnen auf einer Reise im Ausland Ihre Brille  
oder Ihre Kontaktlinsen beschädigt worden oder ab-
handengekommen, organisieren wir - in Abstimmung 
mit Ihnen nahe stehenden Personen - die Beschaf-
fung und Zusendung einer Ersatzbrille oder von Er-
satzkontaktlinsen und übernehmen die hierbei ent-
stehenden Versandkosten, nicht aber die Kosten der 
Ersatzbrille oder Ersatzkontaktlinsen selbst. 
 
A.1.7.6 Benachrichtigungs-Service/ 
 Reiserückruf-Service 
 
a) Benachrichtigungs-Service 
Geraten Sie auf einer Reise in eine schwerwiegende 
Notlage (z. B. Erkrankung, Verhaftung, Diebstahl), 
übermitteln wir auf Wunsch Nachrichten an Ihnen 
nahestehende Personen und übernehmen zusätzlich 
die dadurch entstehenden Übermittlungskosten. 
 
b) Reiserückruf-Service 
Ist infolge Todes oder Erkrankung eines nahen Ver-
wandten von Ihnen oder infolge einer erheblichen 
Schädigung Ihres Vermögens Ihr Rückruf von einer 

Reise durch Rundfunk notwendig, leiten wir die er-
forderlichen Maßnahmen ein und übernehmen die 
hierdurch entstehenden Kosten. 
 
A.1.7.7 Strafverfolgung im Ausland 
Werden Sie auf einer Reise im Ausland verhaftet 
oder wird Ihnen mit Haft gedroht, erbringen wir 
folgende Leistungen: 
 
a) Vermittlung von Anwaltshilfe 
Wir sind bei der Auswahl und Beauftragung eines 
Anwaltes und, soweit erforderlich, eines Dolmet-
schers behilflich. Falls nötig, benennen und schalten 
wir auch Botschaften oder Konsulate ein. 
 
b) Rechtskosten-Vorschuss 
Wir verauslagen die in diesem Zusammenhang ent-
stehenden Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkos-
ten bis zu einem Gegenwert von 2.600 EUR sowie 
eine von den Behörden verlangte Strafkaution bis zu 
einem Gegenwert von 13.000 EUR. Für die Rück-
zahlung ausgelegter Beträge und einer Strafkaution 
gelten die Regelungen gem. A.1.7.9 b). 
 
A.1.7.8 Begriffe 
 
a) Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen 
Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend 
sechs Wochen. Als ständiger Wohnsitz gilt der inlän-
dische Ort, an dem Sie behördlich gemeldet sind 
und sich überwiegend aufhalten. 
 
b) Unter Panne ist jeder Brems-, Betriebs- oder 
Bruchschaden zu verstehen.  
 
c) Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch 
ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes 
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesund-
heitsschädigung erleidet. 
 
Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraft-
anstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
- ein Gelenk verrenkt wird oder 
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt 

oder zerrissen werden. 
 
Bei Fahrzeugausfall (A.1.7.4) ist unter "Unfall" jedes 
Ereignis zu verstehen, das unmittelbar von außen 
plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug 
einwirkt. 
 
d) "Diebstahl" liegt auch bei Raub, Erpressung, 
Unterschlagung oder unbefugtem Gebrauch vor. 
 
A.1.7.9 Besonderheiten im Schadensfall 
 
a)  Haben Sie auf Grund unserer Leistung Kosten 
erspart, die Sie ohne den Schadeneintritt hätten auf-
wenden müssen, können wir unsere Leistung um ei-
nen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen. 
 
b)  Geldbeträge, die wir für Sie verauslagen oder 
nur als Darlehen gegeben haben, müssen sie unver-
züglich nach deren Erstattung durch Dritte, spätes-
tens jedoch innerhalb eines Monats nach Auszah-
lung an uns zurückzahlen. 
 
c)  Haben Sie auf Grund desselben Versicherungs-
falls neben den Ansprüchen auf Leistungen von uns 
auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen 
Dritte, können Sie insgesamt keine Entschädigung 
verlangen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt. 
 
d)  Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungs-
pflichtig ist, gehen diese Leistungsverpflichtungen 
vor. Handelt es sich bei dem Dritten um einen Ver- 

band oder Verein, der Ihnen auf Grund einer Mit-
gliedschaft zur Leistung oder zur Hilfe im Schadens-
fall verpflichtet ist (z. B. Automobilclub), oder handelt 
es sich bei der Leistung des Dritten um eine Maß-
nahme, die auf Grund einer vom Hersteller des Fahr-
zeuges oder von einem Dritten erteilten Mobilitätsga-
rantie erbracht wird, und nehmen Sie im Schadens-
fall zunächst die Leistung des Dritten in Anspruch, 
so ist eine Erstattung der für die Leistungserbringung 
anfallenden Kosten durch uns ausgeschlossen. 
Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis aller-
dings zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber zur 
Leistung verpflichtet. 
 
e)  Soweit Sie aus anderen Verträgen Entschädi-
gung beanspruchen können, steht es Ihnen frei, wel-
chem Ihrer Vertragspartner Sie den Schadensfall 
melden. Melden Sie den Schaden zu diesem Ver-
trag, werden wir im Rahmen dieses Schutzbriefes in 
Vorleistung treten. 
 
A.1.7.10 Es besteht kein Versicherungs-
 schutz, 
 
- wenn das Ereignis, auf Grund dessen wir in An-

spruch genommen werden (Versicherungsfall), 
durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs 
Wochen vor Beginn der Reise erstmalig oder 
zum wiederholten Male aufgetreten ist oder 
noch andauerte, verursacht wurde.  

- wenn der Schadenort weniger als 50 km (Weg-
strecke) von Ihrem ständigen Wohnsitz entfernt 
liegt. Wir leisten jedoch in den Fällen der Pan-
nen- und Unfallhilfe, des Bergens und des Ab-
schleppens gem. A.1.7.4 d), des Mietwagen-
Service gem. A.1.7.4 c) bei Unfall und Diebstahl 
sowie der Fahrzeugverzollung und  
-verschrottung gem. A.1.7.4 h). 

- für Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeu-
ges bei einer behördlich genehmigten Motor-
sportveranstaltung oder Motorsportaktivität, bei 
der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt, einschließlich Rennen, Wett-
bewerben, Trainings, Tests und Demonstratio-
nen. Der Ausschluss nach A.1.5.2 gilt nicht.  
Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach 
D.1.1.4. 

 
A.1.8 Kfz-Umweltschadensversicherung - 
 für öffentlich-rechtliche Ansprüche 
 nach dem Umweltschadensgesetz 
 
A.1.8.1 Was ist versichert? 
 
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt 
geschädigt 
A.1.8.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen 
Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden 
nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) frei. 
Voraussetzung ist, dass diese durch einen Unfall, 
eine Panne oder eine plötzliche und unfallartige 
Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des 
Fahrzeuges (Betriebsstörung) verursacht worden 
sind. Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind 
Ansprüche, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes bereits auf Grund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen des 
Privatrechts gegen Sie geltend gemacht werden 
können. 
(Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen 
über die Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt.) 
 
Begründete und unbegründete Ansprüche 
A.1.8.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umwelt-
schadensgesetz begründet, leisten wir Ersatz in 
Geld.
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A.1.8.1.3 Sind die Ansprüche nach dem 
Umweltschadensgesetz unbegründet, wehren wir 
diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit 
die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 
 
Regulierungsvollmacht 
A.1.8.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur 
Abwicklung des Schadens zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Rahmen 
pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. Dies 
schließt Erklärungen zur Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen 
sonstigen Dritten ein.  
 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit gegen Sie, 
so sind wir zur Verfahrens- und Prozessführung 
bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsver-
fahren oder den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf 
unsere Kosten. 
 
A.1.8.2 Versicherungssumme, Höchstzahlung 
 und Selbstbeteiligung 
 
Versicherungssumme, Höchstzahlung 
A.1.8.2.1 Im Rahmen der für die Kfz-Haftpflicht-
versicherung vereinbarten Versicherungssumme ist 
die Höchstleistung für Schäden nach dem Umwelt-
schadensgesetz auf den Betrag von 5.000.000 EUR 
begrenzt. Die Höchstleistung für alle in einem Ver-
sicherungsjahr angefallenen Schadenereignisse 
beträgt 10.000.000 EUR. Wurde die Kfz-Haft-
pflichtversicherung mit den gesetzlichen Mindest-
versicherungssummen abgeschlossen, dann ist die 
Höchstleistung für solche Umweltschäden - im 
Rahmen der Versicherungssumme für Sach-
schäden - auf 1.000.000 EUR je Versicherungsfall, 
maximal 2.000.000 EUR für alle Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres begrenzt. 
 
Selbstbeteiligung 
A.1.8.2.2 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, 
wird diese bei jedem Schadenereignis von der 
Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungs-
schein können Sie entnehmen, ob und in welcher 
Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben. 
 
A.1.8.3 In welchen Ländern besteht 
 Versicherungsschutz? 
 
Geltungsbereich 
Versicherungsschutz gemäß A.1.8.1 besteht 
außerhalb des Anwendungsbereichs des USchadG 
auch in den Ländern des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße 
Anwendung findet. Versicherungsschutz nach den 
jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit 
diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht 
überschreiten. 
 
A.1.8.4 Was ist nicht versichert? 
 
Vorsatz, Schäden durch Kernenergie 
A.1.8.4.1 Die Regelungen A.1.5.1 (Vorsatz) und 
A.1.5.9 (Kernenergie) der AKB Basis-Schutz gelten 
entsprechend. 
 
Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Umweltschäden 
A.1.8.4.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch 
betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen. 

Ausbringungsschäden 
A.1.8.4.3 Nicht versichert sind Schäden, die aus 
Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von 
Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung,  
Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-
fungsmitteln resultieren. Versicherungsschutz be-
steht jedoch, wenn diese Stoffe durch plötzliche und 
unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbe-
absichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe 
durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt wer-
den oder in andere Grundstücke abdriften. 
 
Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem 
Umweltschutz dienen 
A.1.8.4.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch 
bewusste Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen,  
behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, entstehen. 
 
Vertragliche Ansprüche 
A.1.8.4.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die auf 
Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über 
Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.  
 
A.1.8.5 Welche Pflichten haben Sie im 
 Schadensfall? 
 
A.1.8.5.1 Anzeige-, Aufklärungs- und 
 Schadenminderungspflichten 
 
A.1.8.5.1.1 Sie müssen uns jedes Schadenereig-
nis, das zu einer Leistung nach dem USchadG füh-
ren könnte, - soweit zumutbar - sofort anzeigen. Dies 
gilt auch, wenn noch keine Sanierungs- oder Kosten-
tragungsansprüche erhoben worden sind. 
 
A.1.8.5.1.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns je-
weils unverzüglich und umfassend zu informieren 
über: 
- die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende In-

formation an die zuständige Behörde,  
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermei-

dung oder Sanierung eines Umweltschadens 
Ihnen gegenüber,  

- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der 
einem Dritten entstandenen Aufwendungen zur 
Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines 
Umweltschadens,  

- den Erlass eines Mahnbescheids, 
- eine gerichtliche Streitverkündung, 
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behörd-

lichen oder gerichtlichen Verfahrens.  
 
A.1.8.5.1.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es für 
Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und 
uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Alle Umstände, die für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns mittei-
len. Außerdem müssen Sie uns alle dafür angefor-
derten Schriftstücke übersenden. 
 
A.1.8.5.1.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusam-
menhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit 
uns abzustimmen. 
 
A.1.8.5.1.5 Gegen einen Mahnbescheid oder ei-
nen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umwelt-
schäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder 
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Ei-
ner Weisung durch uns bedarf es nicht. 

A.1.8.5.1.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem 
gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltscha-
dens haben Sie uns die Führung des Verfahrens zu 
überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens 
beauftragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Na-
men. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht so-
wie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
 
Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 
A.1.8.5.2 Es gelten die Regelungen unter E.2 der 
AKB Basis-Schutz entsprechend. 
 
Schadenfreiheitsrabatt-System 
A.1.8.6 Ein Schaden, der ausschließlich öffent-
lich-rechtliche Ansprüche auslöst, die im Rahmen 
dieser Kfz-Umweltschadensversicherung versichert 
sind, ohne auch private Rechte zu verletzen, die von 
der Kfz-Haftpflichtversicherung gedeckt wären, führt 
zu keiner Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt-
System. 
 
A.1.9 Fahrerschutz - wenn der Fahrer verletzt 

oder getötet wird - nur für Pkw (nach-
folgende Regelungen gelten nur, wenn 
dieser vereinbart und im Versiche-
rungsschein dokumentiert wurde) 

 
Voraussetzungen für den Einschluss 
Für das Fahrzeug muss bei uns eine Kfz-Haft-
pflichtversicherung bestehen. Zum Unfallzeitpunkt 
muss hierfür Versicherungsschutz bestehen. 
 
Was ist versichert? Leistungen des Fahrerschutzes 
A.1.9.1 Versichert sind Personenschäden, die dem 
berechtigten Fahrer durch einen Unfall während des 
Gebrauchs des versicherten Fahrzeuges zustoßen. 
 
Ein Unfall liegt vor, wenn der Fahrer durch ein 
plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes 
Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet. 
 
Umfang und Höhe der Leistung richten sich nach 
dem tatsächlich entstandenen Personenschaden 
und danach, was der Fahrer als Schadenersatz 
erlangen könnte, wenn ein Dritter den Unfall ver-
ursacht hätte. Hierbei werden deutsches Recht und 
die gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen zu Grunde 
gelegt. Schmerzensgeld wird nicht gezahlt. 
 
Wer ist versichert? 
A.1.9.2 Der Versicherungsschutz gilt für den 
jeweils berechtigten Fahrer (siehe D.1.1.2) des 
versicherten Fahrzeuges. Im Todesfall des Fahrers 
sind seine Hinterbliebenen bezüglich ihrer 
gesetzlichen Unterhaltsansprüche mitversichert. 
 
Bis zu welcher Höhe leisten wir? 
A.1.9.3 Die Leistung ist begrenzt auf die in der 
bestehenden Kfz-Haftpflichtversicherung verein-
barte Versicherungssumme für Personenschäden. 
 
Was ist nicht versichert? 
A.1.9.4 Zusätzlich zu den Ausschlüssen nach 
A.1.5 gilt: Es besteht kein Versicherungsschutz 
- für Unfälle, die dem Fahrer dadurch zustoßen, 

dass er vorsätzlich eine Straftat begeht oder 
versucht; 

- für unberechtigte Fahrer; 
- für Fahrer, denen bei Eintritt des Schadens die 
 vorgeschriebene Fahrerlaubnis fehlte; 
- für Ansprüche von Dritten (es sei denn, es 
 handelt sich um Ansprüche der Hinterbliebenen 
 bei Tod des Fahrers); 
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- für Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeu-
ges bei einer behördlich genehmigten Motor-
sportveranstaltung oder Motorsportaktivität, bei 
der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt, einschließlich Rennen, Wett-
bewerben, Trainings, Tests und Demonstratio-
nen. Der Ausschluss nach A.1.5.2 gilt nicht.  
Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach 
D.1.1.4. 

 
Bitte beachten Sie auch hier Ihre Pflichten bei 
Gebrauch eines Fahrzeuges und die Folgen einer 
Pflichtverletzung gemäß D. 
 
A.1.9.5 Fälligkeit und Zahlung 
 
Fälligkeit 
A.1.9.5.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines 
Monats in Textform zu erklären, ob und in welchem 
Umfang wir unsere Leistungspflicht anerkennen. Die 
Frist beginnt, wenn uns Ihr Leistungsantrag und die 
zu dessen Beurteilung erforderlichen Unterlagen 
vorliegen. 
 
Erkennen wir den Anspruch an und haben wir uns 
mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir 
die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen. 
 
Vorschüsse 
A.1.9.5.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht 
festgestellt, aber die Höhe der Entschädigung ist 
noch unklar, so können Sie einen angemessenen 
Vorschuss auf die Entschädigung verlangen. 
 
Zahlung für eine mitversicherte Person 
A.1.9.5.3  Sie als Versicherungsnehmer können 
unsere Zahlung für eine mitversicherte Person an 
Sie selbst nur mit Zustimmung der mitversicherten 
Person verlangen. 
 
Verpflichtungen Dritter 
A.1.9.5.4 Ist im Schadensfall ein Dritter dem 
berechtigten Fahrer gegenüber auf Grund gesetz-
licher oder vertraglicher Bestimmungen zur Leistung 
verpflichtet, gehen diese Ansprüche den Leistungs-
verpflichtungen aus diesem Vertrag vor. Es sei denn, 
der berechtigte Fahrer weist nach, dass diese An-
sprüche aus tatsächlichen Gründen nicht zu 
realisieren sind. Dies gilt z. B. für Ansprüche gegen 
Haftpflichtversicherer, Sozialversicherungsträger, 
private Krankenkassen und Arbeitgeber. Regress-
ansprüche sind nicht mitversichert. 
 
Übergang von Ersatzansprüchen 
A.1.9.5.5  Schadenersatzansprüche des Fahrers 
gegen Dritte gehen in Höhe der Leistungen aus dem 
Fahrerschutz auf uns über. 
Auf unser Verlangen ist der Fahrer verpflichtet, 
Schadenersatzansprüche gegen Dritte an uns ab-
zutreten, soweit er Leistungen aus dem Fahrer-
schutz erhält. 
 
Zusatz-Fahrerschutz für den Versicherungsnehmer 
als natürliche Person – nur bei privater Nutzung 
A.1.9.6 Ausschließlich für Sie als natürliche Per-
son und Versicherungsnehmer gilt der Fahrerschutz 
mit den vorgenannten Leistungen auch als Fahrer ei-
nes Pkw 
- eines gewerblichen Carsharing-Anbieters, 
- eines Mietwagenunternehmens, 
- einer Werkstatt während der Dauer der Repara-
 tur des in diesem Vertrag versicherten Pkw 
 oder 
- während einer Probefahrt mit einem Pkw, wel-
 cher von einem gewerblichen Händler verkauft 
 wird. 

A.2 Kaskoversicherung - für Schäden an 
Ihrem Fahrzeug 

 
A.2.1 Was ist versichert? 
 
Ihr Fahrzeug 
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Be-
schädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust 
infolge eines Ereignisses nach A.2.2.1 (Teilkasko)  
oder A.2.2.2 (Vollkasko). 
 
Mitversicherte Teile und nicht versicherbare  
Gegenstände 
A.2.1.2 Versichert sind auch die unter A.2.1.2.1 als 
mitversichert aufgeführten Fahrzeugteile und als mit-
versichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie 
straßenverkehrsrechtlich zulässig sind (mitversi-
cherte Teile). 
Bei Beschädigung, Zerstörung, Totalschaden oder 
Verlust von mitversicherten Teilen gelten die nach-
folgenden Regelungen in A.2 entsprechend, soweit 
nichts anderes geregelt ist. 
 
Beitragsfrei mitversicherte Teile 
A.2.1.2.1 Folgende Fahrzeugteile und folgendes 
Fahrzeugzubehör des versicherten Fahrzeuges sind 
ohne Mehrbeitrag mitversichert: 
a) Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am 
Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile, 
b) Fest im Fahrzeug eingebautes oder am Fahr-
zeug angebautes oder im Fahrzeug unter Ver-
schluss verwahrtes Fahrzeugzubehör (einschließlich 
elektronischer Navigationsgeräte – soweit durch Kfz-
Hersteller/Kfz-Vertragshändler eingebaut und ausge-
liefert). Voraussetzung ist, dass es ausschließlich 
dem Gebrauch des Fahrzeuges dient (z. B. Schon-
bezüge, Pannenwerkzeug) und nach allgemeiner 
Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen 
wird 
c) Im Fahrzeug unter Verschluss verwahrte Fahr-
zeugteile, die zur Behebung von Betriebsstörungen 
des Fahrzeuges üblicherweise mitgeführt werden  
(z. B. Sicherungen und Leuchtmittel). 
d) Schutzhelme (auch mit Wechselsprechanlage), 
solange sie bestimmungsgemäß gebraucht werden 
oder mit dem abgestellten Fahrzeug so fest verbun-
den sind, dass ein unbefugtes Entfernen ohne Be-
schädigung nicht möglich ist, 
e) Planen, Gestelle für Planen (Spriegel), 
f) folgende außerhalb des Fahrzeuges unter Ver-
schluss gehaltene Teile: 
- ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder 
 Sommerbereifung, 
- Dach-/Heckdtänder, Hardtop, Schneeketten 
 und Kindersitze, 
- nach a) bis f) mitversicherte Fahrzeugteile und 
 Fahrzeugzubehör während einer Reparatur. 
g) Radio- und sonstige Audiosysteme, Video-, 
technische Kommunikations- und Leitsysteme (z. B. 
fest eingebaute Navigationssysteme – soweit nicht 
durch Kfz-Hersteller/Kfz-Vertragshändler eingebaut 
und ausgeliefert). 
h) zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, 
Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie (Tu-
ning), die der Steigerung der Motorleistung, des Mo-
tordrehmoments, der Veränderung des Fahrverhal-
tens dienen oder zu einer Wertsteigerung des Fahr-
zeuges führen. 
i) individuell für das Fahrzeug angefertigte Son-
derlackierungen und –beschriftungen sowie beson-
dere Oberflächenbehandlungen, 
j) Beiwagen und Verkleidungen bei Krafträdern, 
Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern, Trikes und 
Quads, 

k) Spezialaufbauten (z. B. Kran-, Tank-, Silo-, 
Kühl- und Thermoaufbauten) und Spezialeinrichtun-
gen (z. B. für Werkstattwagen, Messfahrzeuge, 
Krankenwagen). 
 
Nicht versicherbare Gegenstände 
A.2.1.2.2 Nicht versicherbar sind alle sonstigen Ge-
genstände (z. B. Handys, Smartphones, mobile Na-
vigationsgeräte, Vorzelte und Dachzelte, auch bei 
Verbindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung, 
Reisegepäck, persönliche Gegenstände der Insas-
sen). 
 
A.2.2 Welche Ereignisse bzw. zusätzlichen 
 Leistungen sind versichert? 
 
A.2.2.1 Welche Ereignisse bzw. zusätzlichen 
 Leistungen sind in der Teilkasko ver- 
 sichert? 
 
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zer-
störung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeuges 
einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die 
nachfolgenden Ereignisse: 
 
Brand und Explosion  
A.2.2.1.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als 
Brand gilt ein Feuer mit Flammenbildung, das ohne 
einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist  
oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. Nicht als Brand gelten 
Schmor- und Sengschäden. Explosion ist eine auf 
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämp-
fen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  
 
Entwendung 
A.2.2.1.2 Versichert ist die Entwendung in nachfol-
genden Fällen: 
a) Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die 
Herausgabe des Fahrzeuges auf Grund räuberischer 
Erpressung. 
b) Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem 
Täter das Fahrzeug weder zum Gebrauch in seinem 
eigenen Interesse, noch zur Veräußerung, noch un-
ter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. 
c) Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn 
der Täter in keiner Weise berechtigt ist, das Fahr-
zeug zu gebrauchen. Nicht als unbefugter Gebrauch 
gilt insbesondere, wenn der Täter vom Verfügungs-
berechtigten mit der Betreuung des Fahrzeuges be-
auftragt wird (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter). 
Außerdem besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Täter in einem Näheverhältnis zu dem Verfü-
gungsberechtigten steht, z. B. dessen Arbeitnehmer, 
Familien- oder Haushaltsangehörige. 
 
Versicherte Naturgewalten 
A.2.2.1.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung 
auf das Fahrzeug durch 
- Sturm (wetterbedingte Luftbewegung von min-

destens Windstärke 7), 
- Hagel, 
- Blitzschlag, 
- Überschwemmung, 
- Erdsenkung (eine naturbedingte Absenkung 

des Erdbodens über naturbedingten Hohlräu-
men), 

- Erdrutsch (ein naturbedingtes Abrutschen oder 
Abstürzen von Gestein oder Erdmassen, z. B. 
Mure), 

- Lawinen (an Berghängen niedergehende 
Schnee- oder Eismassen) oder 

- Dachlawinen. 
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Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verur-
sacht werden, dass durch diese Naturgewalten Ge-
genstände auf oder gegen das Fahrzeug geworfen 
werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten 
des Fahrers zurückzuführen sind. 
 
Zusammenstoß mit Tieren 
A.2.2.1.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in 
Fahrt befindlichen Fahrzeuges mit Tieren aller Art. 
 
Glasbruch 
A.2.2.1.5 Versichert sind Bruchschäden an der Ver-
glasung des Fahrzeuges. Als Verglasung gelten 
Glas- und Kunststoffscheiben (z. B. Front-, Heck-, 
Dach-, Seiten- und Trennscheiben), Spiegelglas und 
Abdeckungen von Leuchten.  
 
Folgeschäden sind nicht versichert.  
 
Nicht zur Verglasung gehören Glas- und Kunststoff-
teile von Mess-, Assistenz-, Kamera- und Informati-
onssystemen, Solarmodulen, Displays sowie Monito-
ren. 
 
Wird ein Steinschlagschaden an der Verglasung 
nicht durch Austausch, sondern durch Reparatur be-
seitigt, werden die Reparaturkosten ohne Abzug ei-
ner Selbstbeteiligung ersetzt. 
 
Kurzschlussschäden an der Verkabelung 
A.2.2.1.6 Versichert sind Schäden an der Verkabe-
lung des Fahrzeuges durch Kurzschluss. Folgeschä-
den sind nicht versichert. 
 
Tierbiss 
A.2.2.1.7 Versichert sind durch Tierbisse unmittelbar 
verursachte Schäden an Kabeln, Leitungen, Schläu-
chen, Gummimanschetten und Dämmmaterial. 
Folgeschäden, insbesondere weitergehende Schä-
den am Fahrzeug selbst, sind bis zu 5.000 EUR je 
Schadenereignis mitversichert. 
 
Schlossänderungskosten 
A.2.2.1.8 Versichert ist der Austausch der Schließ-
anlage des Fahrzeuges, wenn Schlüssel, die zum 
versicherten Fahrzeug gehören, durch Einbruchdieb-
stahl oder Raub abhandengekommen sind. 
 
A.2.2.1.8.1 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der 
Dieb 
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, ein-
steigt oder mittels falscher Schlüssel oder anderer 
nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmter 
Werkzeuge eindringt; 
(Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Per-
son veranlasst oder gebilligt worden ist. Der Ge-
brauch falscher Schlüssel ist nicht schon dann be-
wiesen, wenn feststeht, dass Fahrzeugschlüssel ab-
handengekommen sind.) 
b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis 
aufbricht oder falsche Schlüssel oder andere nicht 
zum ordnungsgemäßen Öffnen bestimmte Werk-
zeuge benutzt, um es zu öffnen; 
c) aus der verschlossenen Wohnung Fahrzeug-
schlüssel entwendet, nachdem er sich dort einge-
schlichen oder verborgen gehalten hatte; 
d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem 
Diebstahl angetroffen wird und eines der Mittel ge-
mäß A.2.2.1.8.2 anwendet, um sich den Besitz der 
gestohlenen Fahrzeugschlüssel zu erhalten; 
e) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis 
mittels richtiger Schlüssel öffnet, die er - auch außer-
halb der Wohnung - durch Einbruchdiebstahl oder 
Raub an sich gebracht hat;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger 
Schlüssel eindringt, die er - auch außerhalb der 
Wohnung - durch Raub oder durch Diebstahl an sich 
gebracht hat. 
 
A.2.2.1.8.2 Raub liegt vor, wenn 
a) gegen eine versicherte Person Gewalt ange-
wendet wird, um deren Widerstand gegen die Weg-
nahme der Fahrzeugschlüssel auszuschalten; 
b) die versicherte Person die Fahrzeugschlüssel 
herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Ge-
walttat mit Gefahr für Leib und Leben angedroht 
wird; 
c) der versicherten Person die Fahrzeugschlüssel 
weggenommen werden, weil ihr körperlicher Zustand 
infolge eines Unfalls oder infolge einer sonstigen Ur-
sache beeinträchtigt und dadurch ihre Widerstands-
kraft ausgeschaltet ist. Dies gilt nicht, wenn der kör-
perliche Zustand der versicherten Person wegen Ge-
nusses alkoholischer Getränke oder anderer berau-
schender Mittel beeinträchtigt ist.  
 
A.2.2.1.8.3 Der Versicherer ist zur Minderung der 
Leistung berechtigt, wenn der Einbruchdiebstahl nur 
dadurch ermöglicht wurde, dass der körperliche Zu-
stand der versicherten Person (gemäß A.1.2) wegen 
Genusses alkoholischer Getränke oder anderer be-
rauschender Mittel beeinträchtigt ist. 
Wird der vorgenannte körperliche Zustand der versi-
cherten Person vorsätzlich herbeigeführt, ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
Transport auf einem Schiff 
A.2.2.1.9 Versichert sind Schäden, die bei einem 
Transport des Fahrzeuges auf einem Schiff dadurch 
entstehen, dass 
- es strandet, kollidiert, leckschlägt oder unter
 geht oder 
- das Fahrzeug auf Grund der Wetterlage oder 
 auf Grund des Seegangs beschädigt oder über 
 Bord gespült wird oder 
- das Fahrzeug deshalb über Bord geht, weil der 
 Kapitän anordnet, das Fahrzeug zu opfern, um 
 das Schiff, die Passagiere oder die Ladung zu 
 retten. 
 
A.2.2.2 Welche Ereignisse bzw. zusätzlichen 
  Leistungen sind in der Vollkasko ver-
  sichert? 
 
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zer-
störung, Totalschaden oder Verlust des Fahrzeuges 
einschließlich seiner mitversicherten Teile durch die 
nachfolgenden Ereignisse: 
 
Ereignisse der Teilkasko 
A.2.2.2.1 Versichert sind die Schadenereignisse der 
Teilkasko nach A.2.2.1. 
 
Unfall 
A.2.2.2.2 Versichert sind Schäden am Fahrzeug 
durch Unfall. Ein Unfall ist ein unmittelbar von außen 
plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug 
einwirkendes Ereignis.  
 
a) Keine Unfallschäden sind deshalb insbeson-
dere: 
- Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursa-

che in einem Bremsvorgang haben, z. B. Schä-
den an der Bremsanlage oder an den Reifen. 

- Schäden am Fahrzeug, die ausschließlich auf 
Grund eines Betriebsvorgangs eintreten, z. B. 
durch falsches Bedienen, falsches Betanken  
oder verrutschende Ladung. 

- Schäden am Fahrzeug, die ihre alleinige Ursa-

che in einer Materialermüdung, Überbeanspru-
chung oder Abnutzung haben. 

- Schäden zwischen ziehendem und gezogenem 
Fahrzeug oder Anhänger ohne Einwirkung von 
außen, z. B. Rangierschäden am Zugfahrzeug 
durch den Anhänger. 

- Verwindungsschäden. 
Hiervon machen wir eine Ausnahme, für die wir Ver-
sicherungsschutz bieten. Diese Leistungserweite-
rung finden Sie unter b). 
 
Vorhersehbare Beschädigungen des Fahrzeuges, 
die üblicherweise im Rahmen der bestimmungsge-
mäßen Verwendung des Fahrzeuges entstehen, 
gelten nicht als Unfallschaden. Beispiel: Schäden an 
der Ladeoberfläche eines Lkw durch Beladen mit 
Kies. 
 
b) Leistungserweiterung ausschließlich für Schä-
den, bei denen Pkw als Zugfahrzeuge genutzt  
werden. 
Schäden zwischen ziehendem und gezogenem 
Fahrzeug oder Anhänger ohne Einwirkung von au-
ßen sind mitversichert, z. B. Verwindungsschäden  
oder Rangierschäden am Zugfahrzeug durch den 
Anhänger. 
 
Mut- oder böswillige Handlungen 
A.2.2.2.3 Versichert sind mut- oder böswillige Hand-
lungen (hierzu gehören auch unmittelbar gegen Ihr 
Fahrzeug gerichtete Hackerangriffe) von Personen, 
die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu 
gebrauchen. Als berechtigt sind insbesondere Per-
sonen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten 
mit der Betreuung des Fahrzeuges beauftragt wur-
den (z. B. Werkstatt- oder Hotelmitarbeiter) oder in 
einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtig-
ten stehen (z. B. dessen Arbeitnehmer, Familien- o-
der Haushaltsangehörige). 
 
A.2.2.3 Besondere Leistungen für Elektrofahr-
 zeuge/Hybridfahrzeuge 
 
Bei vereinbartem Schutzbrief gilt zusätzlich als mit-
versichert: 
 
Abschleppkosten 
A.2.2.3.1 Ist Ihr Fahrzeug wegen eines leeren An-
triebs-Akkus liegen geblieben und haben Sie Schutz-
briefleistungen gemäß Ziffer A.1.7 mitversichert, so 
übernehmen wir die Abschleppkosten gemäß Ziffer 
A.1.7.4 d) bis zur nächsten Ladestation. 
 
A.2.3 Wer ist versichert? 
 
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, 
wenn der Vertrag auch im Interesse einer weiteren 
Person abgeschlossen ist, z. B. des Leasinggebers 
als Eigentümer des Fahrzeuges, auch für diese Per-
son. 
 
A.2.4 In welchen Ländern besteht 
 Versicherungsschutz? 
 
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geo-
graphischen Grenzen Europas sowie den außereu-
ropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören. 
 
A.2.5 Was zahlen wir im Schadensfall? 
 
Nachfolgende Entschädigungsregeln gelten bei Be-
schädigung, Zerstörung, Totalschaden oder Verlust 
des Fahrzeuges. Sie gelten entsprechend auch für 
mitversicherte Teile, soweit nichts anderes geregelt 
ist.
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A.2.5.1 Was zahlen wir bei Totalscha-
 den, Zerstörung oder Verlust? 
 
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert 
A.2.5.1.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust 
des Fahrzeuges zahlen wir den Wiederbeschaf-
fungswert unter Abzug eines vorhandenen Rest-
werts des Fahrzeuges.  
Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens oder 
Zerstörung reparieren, gilt A.2.5.2.3. 
 
Neupreisentschädigung  
A.2.5.1.2.1 Wir zahlen bei Pkw (ausgenommen 
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermiet-Pkw), 
Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes, Quads und 
Campingfahrzeugen den Neupreis nach A.2.5.1.8 
unter folgenden Voraussetzungen: 
- innerhalb von 12 Monaten nach Erstzulassung 

tritt ein Totalschaden, eine Zerstörung oder ein 
Verlust des Fahrzeuges ein oder die erforderli-
chen Reparaturkosten betragen mindestens  
80 % des Neupreises und  

- das Fahrzeug befindet sich bei Eintritt des 
Schadenereignisses im Eigentum dessen, der 
es als Neufahrzeug vom Kfz-Händler oder Kfz-
Hersteller erworben hat. 

 Als Neufahrzeuge gelten auch Fahrzeuge, die 
zuvor für einen Zeitraum von maximal 14 Tagen 
auf den Kfz-Händler oder Kfz-Hersteller zuge-
lassen waren und eine Laufleistung von 500 km 
nicht überschritten haben. 

Ein vorhandener Restwert des Fahrzeuges wird ab-
gezogen. 
 
Kaufpreisentschädigung 
A.2.5.1.2.2 Wir zahlen bei Pkw (ausgenommen 
Mietwagen, Taxen und Selbstfahrervermiet-Pkw), 
Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes, Quads und 
Campingfahrzeugen, die als Gebrauchtfahrzeug er-
worben wurden, den Kaufpreis, wenn innerhalb von 
12 Monaten nach dem Erwerb ein Totalschaden, 
eine Zerstörung oder ein Verlust des Fahrzeuges 
eintritt. 
Ein vorhandener Restwert des Fahrzeuges wird ab-
gezogen. 
 
A.2.5.1.2.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaf-
fungswert hinausgehende Neupreisentschädigung 
bzw. Kaufpreisentschädigung nur in der Höhe, in der 
gesichert ist, dass die Entschädigung innerhalb von 
zwei Jahren nach ihrer Feststellung für die Repara-
tur des Fahrzeuges oder den Erwerb eines anderen 
Fahrzeuges verwendet wird. 
 
GAP-Deckung1 für Leasing Pkw und kreditfinanzierte 
Pkw (gilt nur, wenn dieser vereinbart und im Versi-
cherungsschein dokumentiert wurde) 
A.2.5.1.3 In der Vollkaskoversicherung ersetzen wir 
im Rahmen der GAP-Deckung im Totalschadensfall 
oder bei einer Totalentwendung zusätzlich den Diffe-
renzbetrag zwischen dem Leasing-Restbetrag, bzw. 
dem offenen Kreditbetrag am Schadentag und ei-
nem geringeren Wiederbeschaffungswert. 
 
Nicht versichert sind Restwerte, ausstehende Lea-
sing- oder Kreditraten, Vorschäden, nicht versicherte 
Betriebsschäden, Wertminderungen und die vertrag-
lich vereinbarte Selbstbeteiligung in der Vollkasko-
versicherung. 
 
Übersteigt bei Leasingverträgen mit Kilometerbe-
grenzung die tatsächlich gefahrene Kilometerleis- 

 
 
 

1 Engl. gap = Lücke

tung im Schadenmonat die im Leasingvertrag ver-
traglich vereinbarte um mehr als 10 % (erlaubte 
Mehrleistung), wird der Leasing-Restbetrag um den 
rechnerischen Aufwand (Netto-Anschaffungswert x 
0,0003 %) x (tatsächliche Kilometerleistung abzüg-
lich erlaubter Kilometerleistung) für die zu viel gefah-
renen Kilometer gekürzt. Voraussetzungen für eine 
Entschädigungsleistung: 
-  der Leasing-Restbetrag ist größer als der 

 Wiederbeschaffungswert und 
-  das Fahrzeug wurde ansonsten nur - wie im 

 Leasingvertrag vereinbart - verwendet. 
- Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle ei-

nes Diebstahls 
A.2.5.1.4 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust 
eines Pkw, Campingfahrzeuges, Taxis, Mietwagens 
oder Selbstfahrervermietfahrzeuges infolge Dieb-
stahls vermindert sich die Entschädigung um 10 %. 
Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum Zeitpunkt 
des Diebstahls durch eine selbstschärfende elektro-
nische Wegfahrsperre gesichert war.  
Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach 
A.2.5.8 bleibt hiervon unberührt.  
 
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbe-
schaffungswert, Restwert, Neupreis und Kauf-
preis? 
 
Totalschaden 
A.2.5.1.5 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erfor-
derlichen Kosten der Reparatur des Fahrzeuges 
dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.  
 
Wiederbeschaffungswert 
A.2.5.1.6 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den 
Sie für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten 
Fahrzeuges am Tag des Schadenereignisses bezah-
len müssen.  
 
Restwert 
A.2.5.1.7 Restwert ist der Veräußerungswert des 
Fahrzeuges im beschädigten oder zerstörten Zu-
stand.  
 
Neupreis 
A.2.5.1.8 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf 
eines neuen Fahrzeuges in der Ausstattung des ver-
sicherten Fahrzeuges aufgewendet werden muss. 
Wird der Typ des versicherten Fahrzeuges nicht 
mehr hergestellt, gilt der Preis für ein vergleichbares 
Nachfolgemodell. Maßgeblich ist jeweils die unver-
bindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag 
des Schadenereignisses abzüglich orts- und markt-
üblicher Nachlässe. 
 
Kaufpreis 
A.2.5.1.9 Kaufpreis ist der von Ihnen an den Verkäu-
fer für das Fahrzeug gezahlte Betrag. Die Höhe des 
Kaufpreises müssen Sie uns mit geeigneten Unterla-
gen (z. B. Vorlage des Kaufvertrages) nachweisen. 
 
A.2.5.2 Was zahlen wir bei Beschädigung? 
 
Werkstattservice 
Der Versicherungsschutz umfasst ausschließlich die 
Erstattung der Kosten, die für die Reparatur in einer 
von uns ausgewählten Partnerwerkstatt anfallen. Im 
Einzelnen gelten für den Werkstattservice die nach-
folgenden Regelungen (A.2.5.2.1 bis A.2.5.2.3): 
 
Auswahl der Werkstatt 
A.2.5.2.1 Wir kooperieren mit einem Netz von Kfz-
Werkstätten (Partnerwerkstätten). Die Reparatur des 
versicherten Kfz erfolgt in einer Partnerwerkstatt, die 
wir nach der Meldung des Versicherungsfalls für Sie 

auswählen. Der Reparaturauftrag an die Partner-
werkstatt ist von Ihnen zu erteilen, so dass Rechte 
und Pflichten aus dem Reparaturvertrag, wie Ge-
währleistungsrechte etc., ausschließlich zwischen 
Ihnen und der beauftragten Werkstatt bestehen. 
 
Wann gilt der Werkstattservice nicht? 
A.2.5.2.2 Der Werkstattservice nach A.2.5.2.1 und 
A.2.5.2.3 gilt nicht, wenn  
- ein Totalschaden nach A.2.5.1.5 vorliegt oder 
- sich der Schadensfall im Ausland ereignet hat 
 und die Reparatur nicht in der Bundesrepublik 
 Deutschland erfolgt. 
 
Reparatur  
A.2.5.2.3 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir 
die für die Reparatur erforderlichen Kosten (hierzu 
gehören auch die für eine ordnungsgemäße Repara-
tur erforderlichen Kosten für das Auffüllen/Austau-
schen von Brems- und Betriebsstoffen wie Brems-
flüssigkeit, Öle/Fette und Kühlmittel, nicht jedoch von 
Kraftstoffen wie Benzin, Diesel, Gas) bis zu folgen-
den Obergrenzen: 
a) Wird das Fahrzeug vollständig und fachgerecht 
in einer unserer Partnerwerkstätten repariert, zahlen 
wir die hierfür erforderlichen Kosten bis zur Höhe 
des Wiederbeschaffungswertes nach A.2.5.1.6. 
b) Beauftragen Sie mit der Reparatur keine Part-
nerwerkstatt, sondern lassen Sie diese in einer nicht 
zu unserem Kooperationsnetz gehörenden Werkstatt 
(Fremdwerkstatt) durchführen, so ersetzen wir ledig-
lich 85 % der erforderlichen und ersatzfähigen Repa-
raturkosten der Fremdwerkstatt. 
c) Wird das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder 
nicht fachgerecht repariert, zahlen wir 
aa) in dem Fall, dass die Reparaturkosten geringer 
sind, als der um den Restwert (A.2.5.1.7) vermin-
derte Wiederbeschaffungswert (A.2.5.1.6), bis zu  
85 % der erforderlichen Reparaturkosten;  
bb) in den übrigen Fällen die erforderlichen Kosten 
einer vollständigen Reparatur bis zur Höhe des um 
den Restwert verminderten Wiederbeschaffungswer-
tes. 
Beachten Sie auch die Regelung zur Neupreisent-
schädigung in A.2.5.1.2.1. 
 
Unentgeltliche Zusatzleistungen bei Reparatur in 
Partnerwerkstätten 
A.2.5.2.4 Zusatzleistungen: 
- Abholung des beschädigten Fahrzeuges nach 

Rücksprache mit Ihnen und Verbringung in die 
von uns gewählte Werkstatt; 

- für die Dauer der Reparatur (maximal für 14 
Tage) wird Ihnen ein Ersatz-Pkw der kleinsten 
Klasse zur Verfügung gestellt; 

- das reparierte Fahrzeug wird innen und außen 
gereinigt; 

- die Werkstatt gibt eine sechsjährige Garantie 
auf alle ausgeführten Arbeiten und übernimmt 
die Herstellergarantie für die durchgeführte Re-
paratur; 

- Rückführung des reparierten Fahrzeuges zu 
Ihnen. 

 
Diese Zusatzleistungen werden nicht gewährt 
- bei reinen Glasbruchschäden; 
- bei der Entwendung von Fahrzeugteilen oder  
- wenn die voraussichtlichen Reparaturkosten 

nach dem von Ihnen geschilderten Schadenbild 
den Betrag von 500 EUR unterschreiten. 

 
Bei Nichtinanspruchnahme der von der Partnerwerk-
statt gewährten Zusatzleistungen besteht kein An-
spruch auf einen Ausgleich. 
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Abschleppen  
A.2.5.2.5 Bei Beschädigung des Fahrzeuges erset-
zen wir die Kosten für das Abschleppen vom Scha-
denort bis zur nächstgelegenen für die Reparatur ge-
eigneten Werkstatt. Dabei darf einschließlich unserer 
Leistungen wegen der Beschädigung des Fahrzeu-
ges die Obergrenze nach A.2.5.2.3 nicht überschrit-
ten werden. Wir zahlen nicht, wenn ein Dritter Ihnen 
gegenüber verpflichtet ist, diese Kosten zu überneh-
men. 
 
Abzug neu für alt  
A.2.5.2.6  Wir verzichten auf einen Abzug "neu für 
alt", wenn Sie das Fahrzeug reparieren lassen und 
uns die Reparaturkostenrechnung vorlegen. 
 
Definition "neu für alt": Wir ziehen von den Kosten 
der Ersatzteile und der Lackierung einen dem Alter 
und der Abnutzung der alten Teile entsprechenden 
Betrag ab (neu für alt), wenn 
- bei der Reparatur alte Teile gegen Neuteile 

ausgetauscht werden oder 
- das Fahrzeug ganz oder teilweise neu lackiert 

wird. 
Der Abzug neu für alt ist auf die Bereifung, Batterie, 
und Lackierung beschränkt, wenn das Schadener-
eignis 
- bei Pkw, Krafträdern und Omnibussen in den 

ersten vier Jahren; 
- bei den übrigen Fahrzeugarten in den ersten 

drei Jahren 
nach der Erstzulassung eintritt. 
 
A.2.5.3 Sachverständigenkosten 
 
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir 
nur, wenn wir dessen Beauftragung veranlasst oder 
ihr zugestimmt haben. 
 
A.2.5.4 Mehrwertsteuer 
 
Mehrwertsteuer erstatten wir nur, wenn und soweit 
diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Schaden-
beseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwert-
steuer erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugs-
berechtigung besteht. 
 
A.2.5.5 Zusätzliche Regelungen bei 
 Entwendung 
 
Wiederauffinden des Fahrzeuges 
A.2.5.5.1 Wird das entwendete Fahrzeug innerhalb 
eines Monats nach Eingang der in Textform abgege-
benen Schadenanzeige wieder aufgefunden, sind 
Sie zur Rücknahme des Fahrzeuges verpflichtet.  
Voraussetzung ist, dass Sie das Fahrzeug innerhalb 
dieses Zeitraumes mit objektiv zumutbaren Anstren-
gungen wieder in Besitz nehmen können. 
 
A.2.5.5.2 Wir zahlen die Kosten für die Rückholung 
des Fahrzeuges, wenn es in einer Entfernung von 
mehr als 50 km (Luftlinie) aufgefunden wird. Ersetzt 
werden die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte  
2. Klasse für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchs-
tentfernung von 1.500 km (Bahnkilometer). Maßgeb-
lich ist jeweils die Entfernung vom regelmäßigen 
Standort des Fahrzeuges zum Fundort. 
 
A.2.5.5.3 Haben wir die Versicherungsleistung we-
gen einer Pflichtverletzung (z. B. nach D.1.1, E.1.1 
oder E.1.3 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach 
A.2.9.1 Sätze 2-4) gekürzt und wird das Fahrzeug 
wieder aufgefunden, gilt: Ihnen steht ein Anteil am 
erzielbaren Veräußerungserlös nach Abzug der er-
forderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit 
der Rückholung und Verwertung entstanden sind. 

Der Anteil entspricht der Quote, um die wir Ihre Ent-
schädigung gekürzt haben. 
 
Eigentumsübergang nach Entwendung 
A.2.5.5.4 Müssen Sie das Fahrzeug nicht zurück-
nehmen, weil die Monatsfrist bereits abgelaufen ist, 
werden wir dessen Eigentümer. 
 
Wir werden jedoch nicht Eigentümer, wenn  
- Sie der Eigentümer des Fahrzeuges bleiben 
 wollen oder 
- ein Anderer der Eigentümer des Fahrzeuges ist 
 (z. B. der Leasinggeber) und dieser das Eigen-
 tum nicht auf uns übertragen möchte. 
 
Sie müssen uns dies unverzüglich mitteilen, nach-
dem wir Sie über das Wiederauffinden informiert  
oder Sie in anderer Weise Kenntnis erlangt haben. 
Kosten für die Rückholung zahlen wir nicht. 
 
Werden wir nicht Eigentümer, rechnen wir den er-
zielbaren Veräußerungserlös des wiederaufgefunde-
nen Fahrzeuges auf unsere Entschädigung an. 
Wenn wir Sie bereits entschädigt haben, müssen Sie 
uns den erzielbaren Veräußerungserlös zurückzah-
len. 
 
A.2.5.6 Bis zu welcher Höhe leisten wir 
 (Höchstentschädigung)?  
 
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den 
Neupreis des Fahrzeuges nach A.2.5.1.8. 
 
A.2.5.7 Was wir nicht ersetzen und  
 Rest- und Altteile 
 
Was wir nicht ersetzen 
A.2.5.7.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Ver-
besserungen, Alterungs- und Verschleißschäden. 
Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie 
Wertminderung, Verwaltungskosten, Nutzungsaus-
fall oder Kosten eines Mietfahrzeuges. 
 
Rest- und Altteile  
A.2.5.7.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte 
Fahrzeug verbleiben bei Ihnen und werden zum Ver-
äußerungswert auf die Entschädigung angerechnet. 
 
A.2.5.8 Selbstbeteiligung 
 
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei 
jedem Schadenereignis von der Entschädigung 
abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine 
Selbstbeteiligung vereinbart haben. 
 
Wird ein Steinschlagschaden an der Verglasung 
nicht durch Austausch, sondern durch Reparatur 
beseitigt, werden die Reparaturkosten ohne Abzug 
einer vereinbarten Selbstbeteiligung ersetzt. 
 
A.2.6 Sachverständigenverfahren bei Mei-

nungsverschiedenheit über die 
Schadenhöhe 

 
A.2.6.1  Bei Meinungsverschiedenheiten zur 
Schadenhöhe einschließlich der Feststellung des 
Wiederbeschaffungswerts oder über den Umfang 
der erforderlichen Reparaturarbeiten kann auf Ihren 
Wunsch vor Klageerhebung ein Sachverständigen-
ausschuss entscheiden. 
 
A.2.6.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir 
je einen Kfz-Sachverständigen.  

Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen nach 
Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, 
wird dieser von dem jeweils Anderen bestimmt. 
 
A.2.6.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, 
entscheidet ein weiterer Kfz-Sachverständiger als 
Obmann. Er soll vor Beginn des Verfahrens von  
dem Ausschuss gewählt werden. Einigt sich der 
Ausschuss nicht über die Person des Obmanns,  
wird er über das zuständige Amtsgericht benannt.  
 
Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen  
den jeweils von den beiden Sachverständigen 
geschätzten Beträgen liegen. 
 
A.2.6.4 Die Kosten des Sachverständigenver-
fahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum 
Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen. 
Hinweis: Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
 
A.2.7  Fälligkeit unserer Zahlung 
 
A.2.7.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die 
Höhe der Entschädigung festgestellt haben, zahlen 
wir diese spätestens innerhalb von zwei Wochen.  
 
A.2.7.2 Sie können einen angemessenen Vor-
schuss auf die Entschädigung verlangen, wenn  
- wir unsere Zahlungspflicht festgestellt haben 

und 
- sich die Höhe der Entschädigung nicht inner-

halb eines Monats nach Schadenanzeige fest-
stellen lässt. 

 
A.2.7.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zu-
nächst abzuwarten, ob es wieder aufgefunden wird. 
Deshalb zahlen wir die Entschädigung frühestens 
nach Ablauf eines Monats nach Eingang der in Text-
form abgegebenen Schadenanzeige.  
 
A.2.8 Können wir unsere Leistung vom  

Fahrer zurückfordern, wenn Sie nicht 
selbst gefahren sind? 

 
Fährt eine andere Person berechtigterweise das 
Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, 
fordern wir von dieser Person unsere Leistungen bei 
schuldloser oder einfach fahrlässiger Herbeiführung 
des Schadens nicht zurück. Hat der Fahrer das 
Schadenereignis grob fahrlässig herbeigeführt, gilt 
A.2.9.1 entsprechend. 
Lebt der Fahrer bei Eintritt des Schadens mit Ihnen 
in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Er-
satzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeifüh-
rung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei 
vorsätzlicher Verursachung. 
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens sind 
wir berechtigt, unsere Leistungen in voller Höhe zu-
rückzufordern. 
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mit-
versicherte Person sowie der Mieter oder der Entlei-
her einen Schaden herbeiführt. 
 
A.2.9 Was ist nicht versichert? 
 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
A.2.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die Sie vorsätzlich herbeiführen. 
Auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeifüh-
rung des Schadens verzichten wir in der Voll- und  
Teilkaskoversicherung Ihnen gegenüber und den 
gem. A.1.2 mitversicherten Personen sowie gegen-
über dem Mieter oder Entleiher.  
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Ausgenommen von diesem Verzicht sind  
- die grob fahrlässige Ermöglichung eines Dieb-

stahls des Fahrzeuges oder seiner Teile und 
- die Herbeiführung des Schadens infolge des 

Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel. 

In diesen Fällen sind wir berechtigt, unsere Leistung 
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 
 
Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten  
A.2.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeuges bei ei-
ner behördlich genehmigten Motorsportveranstaltung 
oder Motorsportaktivität, bei der es auf die Erzielung 
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, einschließ-
lich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests und 
Demonstrationen. 
 
Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach 
D.1.1.4. 
 

Reifenschäden 
A.2.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für be-
schädigte oder zerstörte Reifen. Versicherungs-
schutz für Reifenschäden besteht jedoch, wenn 
durch dasselbe Ereignis gleichzeitig andere unter 
den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schä-
den am Fahrzeug verursacht wurden. 
 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maß-
nahmen der Staatsgewalt 
A.2.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden, die durch Erdbeben, Kriegsereignisse, in-
nere Unruhen oder Maßnahmen der Staatsgewalt 
unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
 
Schäden durch Kernenergie 
A.2.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht für 
Schäden durch Kernenergie. 
 
B Beginn des Vertrages und 
 vorläufiger Versicherungsschutz 
 
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zu 
Stande, dass wir Ihren Antrag annehmen, indem 
Ihnen der Versicherungsschein oder eine Annahme-
bestätigung zugeht. 
 
B.1 Wann beginnt der Versicherungs-
 schutz? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den 
in Ihrem Versicherungsschein genannten fälligen 
Beitrag gezahlt haben, jedoch nicht vor dem verein-
barten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen 
nach C.1.2 und C.1.3.  
 
B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz 
 
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgen-
den Bestimmungen vorläufigen Versicherungs-
schutz: 
 
Kfz-Haftpflichtversicherung 
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbe-
stätigung aus oder nennen wir Ihnen bei elektroni-
scher Versicherungsbestätigung die Versicherungs-
bestätigungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung vorläufigen Versicherungsschutz 
zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens ab dem 
Tag, an dem das Fahrzeug unter Verwendung der 
Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das 

Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der 
vorläufige Versicherungsschutz ab dem vereinbarten 
Zeitpunkt.  
 
Kaskoversicherung 
B.2.2 In der Kaskoversicherung haben Sie vor-
läufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies 
ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungs-
schutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt. 
 
Übergang des vorläufigen in den endgültigen  
Versicherungsschutz 
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nach C.1.1 gezahlt haben, geht der vorläu-
fige in den endgültigen Versicherungsschutz über. 
 
Rückwirkender Wegfall des vorläufigen  
Versicherungsschutzes 
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt 
rückwirkend, wenn  
-  wir Ihren Antrag unverändert angenommen ha-

ben und  
- Sie den im Versicherungsschein genannten ers-

ten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich 
(d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins bezahlt haben. Sie haben 
dann von Anfang an keinen Versicherungs-
schutz. Dies gilt nur, wenn Sie die nicht recht-
zeitige Zahlung zu vertreten haben. 

 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes  
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen 
Versicherungsschutz jederzeit zu kündigen. Unsere 
Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei Wochen 
ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam. 
 
Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
durch Widerruf 
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag 
nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz, endet der 
vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zugang Ih-
rer Widerrufserklärung bei uns. 
 
Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz 
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versi-
cherungsschutzes haben wir Anspruch auf einen der 
Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrages. 
 
C Beitragszahlung 
 
C.1 Zahlung des ersten oder 
 einmaligen Beitrages 
 
Rechtzeitige Zahlung 
C.1.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird 
14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheines 
fällig. Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich 
(d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zu zahlen.  
Beginnt der Vertrag erst nach Ablauf dieser 14-tägi-
gen Frist, ist der Beitrag erst zum Zeitpunkt des ver-
einbarten Versicherungsbeginns zu zahlen. 
 
Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich nach dem in C.1.1 Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, haben Sie von Anfang 
an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie ha-
ben die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung nicht 
zu vertreten. Haben Sie die nicht rechtzeitige Zah-
lung jedoch zu vertreten, beginnt der Versicherungs-
schutz erst ab der Zahlung des Beitrages. 
 
C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der 

Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem 
Rücktritt können wir von Ihnen eine Geschäftsge-
bühr verlangen. 
 
C.2 Zahlung des Folgebeitrages 
 
Rechtzeitige Zahlung 
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist, soweit nicht etwas an-
deres vereinbart ist, jeweils zum Monatsersten der 
vereinbarten Zahlungsperiode fällig und zu zahlen. 
 
Nicht rechtzeitige Zahlung 
C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht recht-
zeitig, fordern wir Sie auf, den rückständigen Beitrag 
zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zin-
sen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer 
Aufforderung zu zahlen. 
 
C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der 
zweiwöchigen Zahlungsfrist ein und sind zu diesem 
Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt, haben 
Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch 
zur Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten haben. 
 
C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge 
nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungsfrist noch in 
Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger Wir-
kung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, 
wenn Sie diese Beträge innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündi-
gung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, 
wird die Kündigung unwirksam, wenn Sie innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung ge-
nannten Zahlungsfrist zahlen. 
Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf 
der zweiwöchigen Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung 
eintreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. 
Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schade-
nereignisse nach Ihrer Zahlung. 
 
C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei 
 Fahrzeugwechsel 
 
Versichern Sie an Stelle Ihres bisher bei uns versi-
cherten Fahrzeuges ein anderes Fahrzeug bei uns 
(Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Ver-
trag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder 
einmaligen Beitrages die für Sie günstigeren Rege-
lungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an. 
Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirken-
den Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes 
nach B.2.4. Dafür müssen folgende  
Voraussetzungen gegeben sein: 
- Zwischen dem Ende der Versicherung des 
 bisherigen Fahrzeuges und dem Beginn der 
 Versicherung des anderen Fahrzeuges sind 
 nicht mehr als sechs Monate vergangen, 
- Fahrzeugart und Verwendungszweck der 
 Fahrzeuge sind gleich.  
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen 
Nichtzahlung, können wir von Ihnen eine Geschäfts-
gebühr verlangen. 
 
C.4 SEPA-Lastschriftverfahren  

(SEPA - Single Euro Payments Area -  
bezeichnet das europaweit vereinheit- 
lichte Zahlungsverkehrssystem) 

 
C.4.1 Haben Sie uns zur Einziehung des Beitra-
ges ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, müssen Sie 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine 
ausreichende Deckung des Kontos sorgen. 
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C.4.2 Haben Sie es zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, sind wir 
berechtigt, die SEPA-Lastschriftvereinbarung in 
Textform zu kündigen. 
 
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag 
und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 
 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen SEPA-Lastschrifteinzug kön-
nen Ihnen in Rechnung gestellt werden. 
 
C.5  Zahlungsperiode 
 
Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie entspre-
chend der vereinbarten Zahlungsperiode bezahlen. 
Die Zahlungsperiode ist die Versicherungsperiode 
nach § 12 Versicherungsvertragsgesetz. Welche 
Zahlungsperiode Sie mit uns vereinbart haben, kön-
nen Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 
Die Laufzeit des Vertrages, die sich von der Zah-
lungsperiode unterscheiden kann, ist in Abschnitt G 
geregelt. 
 
C.6 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der 
 Kfz-Haftpflichtversicherung 
 
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung auf 
Grund § 117 Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz 
gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet, haben 
wir Anspruch auf den Beitrag für die Zeit dieser Ver-
pflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versi-
cherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. 
 
C.7 Unterjährige Verträge 
 
C.7.1 Endet der Versicherungsvertrag innerhalb 
der ersten zwölf Monate, werden - soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist - vom vollen Jahresbeitrag 
bei einer Versicherungsdauer 
bis zu 1 Monat 15 % 
bis zu 2 Monaten 25 % 
bis zu 3 Monaten 30 % 
bis zu 4 Monaten 40 % 
bis zu 5 Monaten 50 % 
bis zu 6 Monaten 60 % 
bis zu 7 Monaten 70 % 
bis zu 8 Monaten 75 % 
bis zu 9 Monaten 80 % 
bis zu 10 Monaten 90 % 
über 10 Monate der volle  
   Jahresbeitrag 
berechnet; der Mindestbeitrag beträgt 30,00 EUR, 
höchstens jedoch den Jahresbeitrag. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Vertragsdauer nur deshalb 
weniger als ein Jahr beträgt, weil als Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres ein vom Vertragsbe-
ginn abweichender Termin vereinbart worden ist; in 
diesem Fall wird der Beitrag anteilig nach der Zeit 
des gewährten Versicherungsschutzes berechnet. 
 
C.7.2 Absatz 1 gilt auch für vorübergehende Er-
weiterungen des Versicherungsschutzes. 
 
C.7.3 Für die Versicherung eines Kraftfahrzeu-
ges, das mit einem amtlich abgestempelten Kurzzeit-
kennzeichen zur einmaligen Verwendung für eine 
Probe- oder Überführungsfahrt bis zur Dauer von  
 
 
2 Gem. § 5 Abs. 3 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens  
auf 5.000 Euro beschränkt werden. 

sechs Tagen zugelassen ist, beträgt der Beitrag 2 %  
des Tarifbeitrages (Beitragssatz 100 %) für das 
Fahrzeug, welches das Kurzzeitkennzeichen führt; 
der Mindestbeitrag beträgt 75,00 EUR. Bei längerer 
Dauer wird für jeden angefangenen Sechstageszeit-
raum ein weiterer Beitrag von 2 % erhoben. 
Wird das Kraftfahrzeug im Anschluss an die Probe- 
oder Überführungsfahrt auf Sie mit einem ständigen 
amtlichen Kennzeichen zugelassen, so wird die Ver-
sicherung für das Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich 
der Dauer und der Tarifierung in den neu abzuschlie-
ßenden Vertrag einbezogen. 
 
D Ihre Pflichten bei Gebrauch des  
 Fahrzeuges und Folgen einer Pflicht- 
 verletzung 
 
D.1 Welche Pflichten haben Sie beim  
 Gebrauch des Fahrzeuges? 
 
D.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
 
Nutzung nur zum vereinbarten Verwendungszweck 
D.1.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versi-
cherungsvertrag angegebenen Zweck verwendet 
werden (siehe Anhang 6: Art und Verwendung des 
Fahrzeuges). 
 
Nutzung nur durch den berechtigten Fahrer 
D.1.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berech-
tigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer 
ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dür-
fen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahr-
zeuges es nicht wissentlich ermöglichen, dass das 
Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer ge-
braucht wird. 
 
Fahren nur mit Fahrerlaubnis 
D.1.1.3 Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahr-
zeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit 
der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außer-
dem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das 
Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
 
Nicht genehmigte Rennen 
D.1.1.4 Das Fahrzeug darf nicht zu behördlich 
nicht genehmigten Fahrveranstaltungen verwendet 
werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankommt (Rennen). Dies gilt auch für 
die dazugehörigen Übungsfahrten. 
 
Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach 
D.1.2.2 und die Ausschlüsse nach A.1.5.2, A.1.7.10, 
A.1.9.4 und A.2.9.2. 
 
Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen 
D.1.1.5 Der Fahrer darf ein mit einem Wechsel-
kennzeichen zugelassenes Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen oder Plätzen nur benutzen, wenn das 
Wechselkennzeichen vollständig angebracht ist. 
 
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentü-
mer das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzen 
lassen, wenn das Wechselkennzeichen vollständig 
angebracht ist. 
 
D.1.2 Zusätzliche Pflichten in der  
 Kfz-Haftpflichtversicherung 
 
Alkohol und andere berauschende Mittel 
D.1.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, 
wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder 
andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, 
das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen 

Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeuges 
dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, der 
durch alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug si-
cher zu führen. 
 
Hinweis: Auch in der Kaskoversicherung besteht für 
solche Fahrten nach A.2.9.1 kein oder eingeschränk-
ter Versicherungsschutz. 
 
Motorsportveranstaltungen oder -aktivitäten 
D.1.2.2 Das Fahrzeug darf nur dann bei einer Mo-
torsportveranstaltung oder Motorsportaktivität, ein-
schließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests 
und Demonstrationen, gebraucht werden, wenn 
- das Fahrzeug in einem hierfür abgegrenzten 
Gebiet mit Zugangsbeschränkungen gebraucht wird 
und 
-  für diesen Gebrauch des Fahrzeuges eine Mo-
torsporthaftpflichtversicherung nach Maßgabe § 5d 
des Pflichtversicherungsgesetzes besteht. 
 
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentü-
mer das Fahrzeug nur unter den genannten Voraus-
setzungen für diese Fahrten gebrauchen lassen. 
 
Hinweis: Beachten Sie auch Ihre Pflichten nach 
D.1.1.4 und die Ausschlüsse nach A.1.5.2, A.1.7.10, 
A.1.9.4 und A.2.9.2.  
 
Bei der Versicherung des Fahrerschutzes  
gilt zusätzlich: 
D.1.2.3 Der Fahrer muss während der Fahrt einen 
vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt haben, 
es sei denn, das Nichtanlegen ist gesetzlich erlaubt. 
 
D.2 Welche Folgen hat eine Verletzung  
 dieser Pflichten? 
 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
D.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 
geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahr-
lässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 
Bei einer Verletzung der Pflicht in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung aus D.1.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem 
Halter oder Eigentümer gegenüber nicht von der 
Leistungspflicht befreit, soweit Sie, der Halter oder 
Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug 
nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten 
haben. 
 
D.2.2 Abweichend von D.2.1 sind wir zur Leis-
tung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies 
gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 
 
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der  
Kfz-Haftpflichtversicherung 
D.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die 
sich aus D.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens 
je 5.000 EUR beschränkt.2 Dies gilt nicht für die Kfz-
Umweltschadensversicherung gem. A.1.8 sowie für 
den Fahrerschutz gem. A.1.9. 
Dies gilt entsprechend, wenn wir wegen einer von 
Ihnen vorgenommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 
Versicherungsvertragsgesetz) vollständig oder teil-
weise von der Leistungspflicht befreit sind. 
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D.2.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahr-
zeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat er-
langt (z. B. durch Diebstahl), sind wir vollständig von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.  
 
E Ihre Pflichten im Schadensfall und  
 Folgen einer Pflichtverletzung 
 
E.1 Welche Pflichten haben Sie im 
 Schadensfall? 
 
E.1.1 Bei allen Versicherungsarten 
 
Anzeigepflicht 
E.1.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadener-
eignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, 
innerhalb einer Woche anzuzeigen. 
 
E.1.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft 
oder eine andere Behörde im Zusammenhang mit 
dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies 
unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt auch, wenn Sie 
uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 
 
Aufklärungspflicht 
E.1.1.3 Sie müssen alles tun, was zur Aufklärung 
des Versicherungsfalls und des Umfangs unserer 
Leistungspflicht erforderlich ist. Sie müssen dabei 
insbesondere folgende Pflichten beachten: 
- Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne 

die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu 
ermöglichen oder die dabei erforderliche Warte-
zeit zu beachten. Ist die erforderliche Wartezeit 
abgelaufen oder haben Sie sich berechtigt oder 
entschuldigt vom Unfallort entfernt, müssen Sie 
die Feststellungen unverzüglich nachträglich er-
möglichen (Unfallflucht nach § 142 Strafgesetz-
buch). 

- Sie müssen unsere Fragen zu den Umständen 
des Schadenereignisses, zum Umfang des 
Schadens und zu unserer Leistungspflicht 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Wir können verlangen, dass Sie uns in Textform 
antworten. 

- Sie müssen uns angeforderte Nachweise vorle-
gen, soweit es Ihnen billigerweise zugemutet 
werden kann, diese zu beschaffen. 

- Sie müssen unsere für die Aufklärung des 
Schadens erforderlichen Weisungen befolgen, 
soweit dies für Sie zumutbar ist. 

- Sie müssen uns Untersuchungen zu den Um-
ständen des Schadenereignisses und zu unse-
rer Leistungspflicht ermöglichen, soweit es 
Ihnen zumutbar ist. 

 
Schadenminderungspflicht 
E.1.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Scha-
denereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sorgen. 
 
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie 
zumutbar, zu befolgen. 
 
E.1.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversi-

cherung  
 
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.1.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend ge-
macht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer 
Woche nach der Erhebung des Anspruchs mitzutei-
len. 
 
 
 
3 Gem. § 6 Abs. 1 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens  
auf 2.500 Euro beschränkt werden. 

Anzeige von Kleinschäden 
E.1.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der  
voraussichtlich nicht mehr als 500 EUR beträgt,  
selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie 
uns den Schadensfall erst anzeigen, wenn Ihnen die 
Selbstregulierung nicht gelingt. 
 
Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 
E.1.2.3 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich 
geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), ha-
ben Sie uns dies unverzüglich mitzuteilen. 
 
E.1.2.4 Sie müssen uns die Führung des Rechts-
streits überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem 
Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Diesem 
müssen Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und angeforderte Unterlagen zur Ver-
fügung stellen. 
 
Bei drohendem Fristablauf 
E.1.2.5 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor 
Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen 
Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid 
einer Behörde fristgerecht den erforderlichen 
Rechtsbehelf (z. B. Widerspruch) einlegen. 
 
Zusätzlich beim Schutzbrief 

Einholen unserer Weisung 
E.1.2.6 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leis-
tungen müssen Sie unsere Weisungen einholen, so-
weit die Umstände dies gestatten. Sie müssen un-
sere Weisungen befolgen, soweit Ihnen dies zumut-
bar ist.  
 
Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht 
E.1.2.7 Sie müssen uns jede zumutbare Untersu-
chung über die Ursache und Höhe des Schadens 
und über den Umfang unserer Leistungspflicht ge-
statten. Außerdem müssen Sie Originalbelege zum 
Nachweis der Schadenhöhe vorlegen und die be-
handelnden Ärzte im Rahmen vom § 213 Versiche-
rungsvertragsgesetz von der Schweigepflicht entbin-
den. 
 
Zusätzlich beim Fahrerschutz 
Medizinische Versorgung  
E.1.2.8.1 Nach einem Unfall, der zu einer Leistung 
durch uns führen kann, müssen Sie unverzüglich ei-
nen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen befolgen 
und uns unterrichten. 
 
Medizinische Aufklärung 
E.1.2.8.2 Für die Prüfung unserer Leistungspflicht 
benötigen wir möglicherweise Auskünfte von 
- Ärzten, die Sie vor oder nach dem Unfall be-

handelt oder untersucht haben. 
- anderen Versicherern, Versicherungsträgern 

und Behörden. 
Sie müssen es uns ermöglichen, die erforderlichen 
Auskünfte zu erhalten. Dazu können Sie den Ärzten 
und den genannten Stellen erlauben, uns die Aus-
künfte direkt zu erteilen. Ansonsten müssen Sie die 
Auskünfte selbst einholen und uns zur Verfügung 
stellen. 
 
Wir beauftragen Ärzte, falls dies für die Prüfung un-
serer Leistungspflicht erforderlich ist. Von diesen 
Ärzten müssen Sie sich untersuchen lassen. Wir tra-
gen die notwendigen Kosten und den Verdienstaus-
fall, der durch die Untersuchung entsteht. Sie haben 
erforderlichenfalls darauf hinzuwirken, dass angefor-
derte Berichte alsbald erstellt werden. 
 
Aufklärung Ihrer Ansprüche gegen Dritte 
E.1.2.8.3 Sie müssen alles tun, was der Aufklärung 

möglicher Ansprüche gegen Dritte dienen kann. Ins-
besondere müssen Sie unsere Fragen zu möglichen 
Ansprüchen gegen Dritte, die sich auf den Umfang 
unserer Leistungspflicht auswirken können, wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Entspre-
chende Nachweise müssen Sie uns vorlegen. 
 
Wahrung Ihrer Ansprüche gegen Dritte 
E.1.2.8.4 Sie haben Ihren Anspruch gegen den Drit-
ten unter Beachtung der Form- und Fristvorschriften 
zu wahren, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 
 
E.1.3 Zusätzlich in der Kaskoversicherung 
 
Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des 
Fahrzeuges 
E.1.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeuges oder mit-
versicherter Teile sind Sie abweichend von E.1.1.1 
verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform anzu-
zeigen.  
 
Einholen unserer Weisung  
E.1.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Repa-
ratur des Fahrzeuges bzw. mitversicherter Teile 
müssen Sie unsere Weisungen einholen, soweit die 
Umstände dies gestatten. Sie müssen unsere Wei-
sungen befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.  
 
Anzeige bei der Polizei 
E.1.3.3 Übersteigt ein  
- Entwendungsschaden, 
- Schaden auf Grund einer mut- oder böswilligen 
 Handlung, 
- Brandschaden oder  
- ein Schaden auf Grund eines Zusammenstoßes 
 mit einem Tier, 
den Betrag von 500 EUR, sind Sie verpflichtet, das 
Schadenereignis der Polizei unverzüglich anzuzei-
gen. 
 
E.2 Welche Folgen hat eine Verletzung  
 dieser Pflichten? 
 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 
E.2.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 
geregelten Pflichten, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahr-
lässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem 
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die 
Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 
 
Für die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit 
bei Verletzung einer Auskunfts- oder Aufklärungs-
pflicht im Schadensfall gilt folgende weitere Voraus-
setzung: Wir haben Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen. 
 
E.2.2 Abweichend von E.2.1 sind wir zur Leis-
tung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die 
Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. 
Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verlet-
zen. 
 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung 
E.2.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die 
sich aus E.2.1 ergebende Leistungsfreiheit bzw. 
Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten 
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens 
je 2.500,00 EUR3 beschränkt.  
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E.2.4 Die Leistungsfreiheit erweitert sich auf ei-
nen Betrag von höchstens je 5.000,00 EUR4, wenn 
Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht 
nach E.1.1.3 und E.1.1.4  
- vorsätzlich und  
- in besonders schwerwiegender Weise  
verletzt haben. Dies ist z. B. bei unerlaubtem Entfer-
nen vom Unfallort, trotz eines Personen- oder 
schweren Sachschadens, der Fall. 
 
E.2.5 Die Regelungen E.2.3 und E.2.4 zur Be-
schränkung der Leistungsfreiheit/Leistungskürzung 
gelten nicht für die Kfz-Umweltschadensversiche-
rung gem. A.1.8. 
 
Vollständige Leistungsfreiheit in der  
Kfz-Haftpflichtversicherung 
E.2.6 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, 
sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer 
Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermö-
gensvorteils vollständig frei. 
 
Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
bei Rechtsstreitigkeiten 
E.2.7 Verletzen Sie Ihre Pflichten nach  
- E.1.2.1 (Anzeige außergerichtlich geltend ge-

machter Ansprüche),  
- E.1.2.3 (Anzeige gerichtlich geltend gemachter 

Ansprüche) oder  
- E.1.2.4 (Prozessführung durch uns) 
und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, 
die über den Umfang der nach Sach- und Rechts-
lage geschuldeten Entschädigung erheblich hinaus-
geht, gilt: 
- Bei vorsätzlicher Verletzung sind wir hinsichtlich 

des von uns zu zahlenden Mehrbetrages voll-
ständig von unserer Leistungspflicht frei. 

- Bei grob fahrlässiger Verletzung sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses 
Mehrbetrages in einem der Schwere Ihres Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen. 

 
F Rechte und Pflichten der mitver-
 sicherten Personen 
 
Pflichten mitversicherter Personen 
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Re-
gelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße Anwen-
dung. Dies gilt für die Technische Aufsicht nur inso-
weit, wie es nach der Kraftfahrzeug-Pflichtversiche-
rungsverordnung zulässig ist. 
 
Ausübung der Rechte 
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversi-
cherten Person aus dem Versicherungsvertrag steht 
nur Ihnen als Versicherungsnehmer zu, soweit nichts 
anderes geregelt ist. Eine andere Regelung ist  
z. B.: 
- Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-
 Haftpflichtversicherung nach A.1.2. 
 
Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversi-
cherte Personen 
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegen-
über allen mitversicherten Personen.  
 

Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung: Gegenüber mitversicherten Personen 
können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur berufen, 
wenn  
 
 
4 Gem. § 6 Abs. 1 KfzPflVV darf die Leistungsfreiheit höchstens  
auf 5.000 Euro beschränkt werden. 

- die der Leistungsfreiheit zu Grunde liegenden 
Umstände in der Person des Mitversicherten 
vorliegen oder  

- diese Umstände der mitversicherten Person be-
kannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht 
bekannt waren.  

 
G Laufzeit und Kündigung des Vertrages, 
 Veräußerung des Fahrzeuges,  
 Wagniswegfall 
 
G.1 Wie lange läuft der Versicherungs- 

vertrag? 
 
Vertragsdauer 
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrages ergibt sich aus 
Ihrem Versicherungsschein. 
 
Automatische Verlängerung 
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem 
Jahr abgeschlossen, verlängert er sich zum Ablauf 
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie oder wir 
den Vertrag kündigen.  
Dies gilt auch, wenn für die erste Laufzeit nach Ab-
schluss des Vertrages deshalb weniger als ein Jahr 
vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre 
zu einem bestimmten Kalendertag, z. B. dem  
1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen. 
 
Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr 
G.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger 
als einem Jahr vereinbart, endet der Vertrag zu dem 
vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf. 
 
G.2 Wann und aus welchem Anlass 
 können Sie den Versicherungsvertrag 
 kündigen? 
 
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres 
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des 
Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist 
nur wirksam, wenn sie uns spätestens einen Monat 
vor Ablauf zugeht.  
 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Ver-
sicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird 
sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.  
 
Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignis-
ses können Sie den Vertrag kündigen. Die Kündi-
gung muss uns innerhalb eines Monats nach Been-
digung der Verhandlungen über die Entschädigung 
zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, 
nachdem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung un-
sere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht ab-
gelehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, 
es über den Anspruch des Dritten zu einem Rechts-
streit kommen zu lassen. Außerdem können Sie in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum 
Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im 
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kün-
digen. 
 
G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung 
sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ablauf des Vertrages, wirksam werden 
soll.  
 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeuges 
G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es 
zwangsversteigert, geht der Vertrag nach G.7.1 oder 

G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist be-
rechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb zu kündigen. Bei fehlender Kenntnis 
vom Bestehen der Versicherung beginnt die Kündi-
gungsfrist des Erwerbers erst ab Kenntnis.  
Der Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit 
sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des 
Vertrages endet. 
 
G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug 
eine neue Versicherung ab und legt er bei der Zulas-
sungsbehörde eine Versicherungsbestätigung vor, 
gilt dies automatisch als Kündigung des übergegan-
genen Vertrages. Die Kündigung wird zum Beginn 
der neuen Versicherung wirksam. 
 
Kündigung bei Beitragserhöhung 
G.2.7 Erhöhen wir auf Grund unseres Bei-
tragsanpassungsrechts nach J.1 bis J.3 den Beitrag, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung über die Beitragser-
höhung kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, 
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bei-
tragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen 
ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr 
Kündigungsrecht hin.  
 
Kündigung bei geänderter Verwendung des  
Fahrzeuges 
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des 
Fahrzeuges nach K.5 und erhöht sich der Beitrag 
dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.  
 
Kündigung bei Bedingungsänderung  
G.2.9 Machen wir von unserem Recht zur Bedin-
gungsanpassung nach M Gebrauch, können Sie den 
Vertrag innerhalb von sechs Wochen nach Zugang 
unserer Mitteilung über die Bedingungsanpassung 
kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühes-
tens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Änderung 
spätestens sechs Wochen vor dem Wirksamwerden 
mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.  
 
G.3 Wann und aus welchem Anlass 
 können wir den Versicherungsvertrag 
 kündigen? 
 
Kündigung zum Ablauf 
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des 
Versicherungsjahres kündigen. Die Kündigung ist 
nur wirksam, wenn sie Ihnen spätestens einen Mo-
nat vor Ablauf zugeht. 
 
Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Ver-
sicherungsschutz zu kündigen. Die Kündigung wird 
nach Ablauf von zwei Wochen nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam.  
 
Kündigung nach einem Schadenereignis 
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignis-
ses können wir den Vertrag kündigen. Die Kündi-
gung muss Ihnen innerhalb eines Monats nach Be-
endigung der Verhandlungen über die Entschädi-
gung oder innerhalb eines Monats zugehen, nach-
dem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere 
Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht abge-
lehnt haben. Das Gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es 
über den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit 
kommen zu lassen. Außerdem können wir in der  
Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ab-
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lauf eines Monats seit der Rechtskraft des im 
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kün-
digen. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ih-
rem Zugang bei Ihnen wirksam. 
 
Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrages 
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebei-
trag zuzüglich Kosten und Zinsen trotz unserer Zah-
lungsaufforderung nach C.2.2 nicht innerhalb der 
zweiwöchigen Frist gezahlt, können wir den Vertrag 
mit sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung 
wird unwirksam, wenn Sie diese Beträge innerhalb 
eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen 
(siehe auch C.2.4).  
 
Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Ge-
brauch des Fahrzeuges 
G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Ge-
brauch des Fahrzeuges nach D verletzt, können wir 
innerhalb eines Monats, nachdem wir von der 
Pflichtverletzung Kenntnis erlangt haben, den Ver-
trag mit sofortiger Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben.  
 
Kündigung bei geänderter Verwendung  
des Fahrzeuges 
G.3.6 Ändert sich die Art oder Verwendung des 
Fahrzeuges nach K.5, können wir den Vertrag mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie nachwei-
sen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündigung 
nach Ablauf von einem Monat nach ihrem Zugang 
bei Ihnen wirksam. 
 
Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeuges 
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteige-
rung des Fahrzeuges nach G.7 können wir dem Er-
werber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündi-
gung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt aus-
zusprechen, zu dem wir von der Veräußerung oder 
Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Un-
sere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Erwerber wirksam. 
 
G.4 Kündigung einzelner  
 Versicherungsarten 
 
G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Die 
Kündigung eines dieser Verträge berührt das Fortbe-
stehen des Anderen nicht.  
 
G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen 
eines Kündigungsanlasses zu einem dieser Verträge 
die gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug zu 
kündigen.  
 
G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahr-
zeug abgeschlossenen Verträgen nur einen, können 
Sie die Kündigung auf die gesamte Kfz-Versicherung 
ausdehnen. Hierzu müssen Sie uns innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang unserer Kündigung mit-
teilen, dass Sie mit einer Fortsetzung des anderen 
Vertrages nicht einverstanden sind. Dies gilt entspre-
chend für uns, wenn Sie einen von zwei bestehen-
den Verträgen kündigen.  
 
G.5 Form und Zugang der Kündigung 
 
Jede Kündigung muss in Textform (z. B. Brief, Fax 
oder E-Mail) erfolgen und ist nur wirksam, wenn sie 
innerhalb der jeweiligen Frist zugeht.  

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung 
 
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungs-
jahres steht uns der auf die Zeit des Versicherungs-
schutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 
 
G.7  Was ist bei Veräußerung des Fahr- 
   zeuges zu beachten? 
 
Übergang der Versicherung auf den Erwerber 
G.7.1  Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Ver-
sicherung auf den Erwerber über.  
 
G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den 
Beitrag entsprechend den Angaben des Erwerbers, 
wie wir sie bei einem Neuabschluss des Vertrages 
verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die 
SF-Klasse des Erwerbers, die entsprechend seines 
bisherigen Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue 
Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der 
Versicherung folgt. 
 
G.7.3 Den Beitrag für die laufende Zahlungs- 
periode können wir entweder von Ihnen oder vom 
Erwerber verlangen.  
 
Anzeige der Veräußerung  
G.7.4 Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns 
die Veräußerung des Fahrzeuges unverzüglich an-
zuzeigen. Unterbleibt die Mitteilung, droht unter den 
Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertrags-
gesetz der Verlust des Versicherungsschutzes.  
 
Kündigung des Vertrages 
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Er-
werber nach G.2.5 und G.2.6 oder wir nach G.3.7 
den Vertrag kündigen. Dann können wir den Beitrag 
nur von Ihnen verlangen. 
 
Zwangsversteigerung  
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind ent-
sprechend anzuwenden, wenn Ihr Fahrzeug 
zwangsversteigert wird.  
 
G.8 Wagniswegfall (z. B. durch 
 Fahrzeugverschrottung) 
 
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg, steht 
uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir 
vom Wagniswegfall Kenntnis erlangen. 
 
H Außerbetriebsetzung, Saisonkenn-
 zeichen, Fahrten mit ungestempelten 
 Kennzeichen 
 
H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu 
 beachten? 
 
Ruheversicherung 
H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Be-
trieb gesetzt und soll es zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder zugelassen werden, wird dadurch der Vertrag 
nicht beendet.  
 
H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ru-
heversicherung über, wenn die Zulassungsbehörde 
uns die Außerbetriebsetzung mitteilt. Dies gilt nicht, 
wenn die Außerbetriebsetzung weniger als zwei Wo-
chen beträgt oder Sie die uneingeschränkte Fortfüh-
rung des bisherigen Versicherungsschutzes verlan-
gen. 
 
Kfz-Haftpflicht-Ruheversicherung 
H.1.3.1 Besteht für ein Fahrzeug keine Kfz-Haft-
pflichtversicherung, so kann eine gesonderte Kfz-

Haftpflicht-Ruheversicherung abgeschlossen wer-
den. Der Beitrag beträgt in diesem Fall 30,00 EUR. 
Wird das Fahrzeug innerhalb von 18 Monaten seit 
Abschluss dieser Kfz-Haftpflicht-Ruheversicherung 
in Betrieb genommen, so werden 15,00 EUR auf den 
Tarifbeitrag für die Kfz-Haftpflichtversicherung des 
Fahrzeuges angerechnet. Veräußern Sie Ihr Fahr-
zeug, bevor es in Betrieb genommen worden ist, so 
stehen uns diese 30,00 EUR zur Abgeltung der ent-
stehenden Kosten zu. 
 
Kasko-Ruheversicherung 
H.1.3.2 Besteht für ein Fahrzeug weder eine Voll-
kaskoversicherung noch eine Teilkaskoversicherung 
oder ist die Kaskoversicherung nach Ablauf der 
18 Monate abgelaufen, so kann eine gesonderte 
Kasko-Ruheversicherung abgeschlossen werden. 
Der Beitrag beträgt 50 % des Beitrages für die Teil-
kaskoversicherung. (Bei Kraftfahrzeugen im gewerb-
lichen Güterverkehr sind die Beiträge für den Werk-
verkehr zu Grunde zu legen). 
 
H.1.4 Die Regelungen nach H.1.1 bis H.1.3 gel-
ten nicht für Wohnwagenanhänger sowie bei Verträ-
gen mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein 
Jahr. 
 
Umfang der Ruheversicherung 
H.1.5 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung 
gewähren wir Ihnen während der Dauer der Außer-
betriebsetzung eingeschränkten Versicherungs-
schutz. 
 
Der Ruheversicherungsschutz umfasst 
- die Kfz-Haftpflichtversicherung, 
- die Teilkaskoversicherung, wenn für das  

Fahrzeug im Zeitpunkt der Außerbetrieb- 
setzung eine Voll- oder eine Teilkaskoversi- 
cherung bestand. 

 
Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung 
H.1.6 Während der Dauer der Ruheversicherung 
sind Sie verpflichtet, das Fahrzeug 
- in einem Einstellraum (z. B. einer Einzel- oder 

Sammelgarage) oder  
-  auf einem umfriedeten Abstellplatz (z. B. durch 

Zaun, Hecke, Mauer umschlossen)  
nicht nur vorübergehend abzustellen. Sie dürfen das 
Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten auch 
nicht gebrauchen. Verletzen Sie Ihre Pflichten, sind 
wir unter den Voraussetzungen nach D.2 leistungs-
frei. 
 
Wiederanmeldung 
H.1.7 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr 
zugelassen (Ende der Außerbetriebsetzung), lebt 
der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. 
Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns 
unverzüglich mitzuteilen. 
 
Ende des Vertrages und der Ruheversicherung  
H.1.8 Der Vertrag und damit auch die Ruheversi-
cherung enden 18 Monate nach der Außerbetrieb-
setzung des Fahrzeuges, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf. 
 
H.1.9 Melden Sie das Fahrzeug während des Be-
stehens der Ruheversicherung mit einer Versiche-
rungsbestätigung eines anderen Versicherers wieder 
an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen 
und den anderen Versicherer zur Aufhebung des 
Vertrages aufzufordern. 
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H.2 Welche Besonderheiten gelten bei 
 Saisonkennzeichen? 
 
H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkenn-
zeichen zugelassen sind, gewähren wir den verein-
barten Versicherungsschutz während des auf dem 
amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums 
(Saison). 
 
H.2.2 Außerhalb der Saison haben Sie Ruhever-
sicherungsschutz nach H.1.5 und H.1.6. 
 
H.2.3 Für Fahrten außerhalb der Saison haben 
Sie innerhalb des für den Halter zuständigen Zulas-
sungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz, 
wenn diese Fahrten  
-  im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfah-

ren oder  
-  wegen der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprü-

fung oder Abgasuntersuchung  
durchgeführt werden.  
 
H.2.4 Die Regelungen unter H.2 finden keine An-
wendung auf Verträge für Wohnwagenanhänger. 
 
H.3 Fahrten mit ungestempelten 
 Kennzeichen 
 
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtver- 
sicherung 
H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht 
Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit 
ungestempelten Kennzeichen. Dies gilt nicht für 
Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen oder ein 
Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss. 
 
Was sind Zulassungsfahrten? 
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zu-
sammenhang mit dem Zulassungsverfahren stehen. 
Dies sind: 
- Fahrten zur Zulassungsstelle zur Anbringung 

der Stempelplakette sowie Fahrten zur Durch-
führung einer Hauptuntersuchung oder einer  
Sicherheitsprüfung innerhalb des zuständigen 
Zulassungsbezirks und eines angrenzenden 
Bezirks mit ungestempelten Kennzeichen, wenn 
die Zulassungsbehörde vorab ein solches erteilt 
hat.  

- Fahrten nach Entfernung der Stempelplakette 
mit dem bisher zugeteilten Kennzeichen bis 
zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung 
des Fahrzeuges. 

 
I Schadenfreiheitsrabatt-System 
 
I.1 Einstufung in Schadenfreiheits-
 klassen (SF-Klassen) 
 
In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung 
richtet sich die Einstufung Ihres Vertrages in eine 
SF-Klasse und der sich daraus ergebende Beitrags-
satz nach Ihrem Schadenverlauf. Siehe dazu die  
Tabellen in Anhang 1. 
 
Dies gilt für folgende Fahrzeuge:  
Pkw, Campingfahrzeuge, Leichtkrafträder, Krafträ-
der, die ein amtliches Kennzeichen führen müssen, 
Trikes, Quads, Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen 
(einschließlich landwirtschaftlicher Zugmaschinen 
und Raupenschlepper), Krankenwagen, Mietwagen, 
Taxen und Kraftomnibusse. 
 
 
5  Eingetragene Lebenspartner im Sinne dieser Bedingungen sind 
Partnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sowie ver-
gleichbare eingetragene Partnerschaften nach dem Recht anderer 
EWR-Staaten (EWR = Europäischer Wirtschaftsraum) 

I.2 Ersteinstufung 
 
I.2.1 Ersteinstufung in SF-Klasse 0 
 
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines 
Schadenverlaufs nach I.6, wird er in die SF-Klasse 0 
eingestuft. 
 
I.2.2 Sonderersteinstufungen  
 
Die Sondereinstufungen in die SF-Klassen ½, 2 und 
die Hälfte-Regelung gelten nicht für Fahrzeuge, die 
ein Ausfuhrkennzeichen, ein Kurzzeitkennzeichen  
oder ein rotes Kennzeichen führen. 
 
Eine nachfolgend genannte Fahrerlaubnis muss von 
einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) erteilt oder diesen nach I.2.5 gleichge-
stellt sein. 
 
Sonderersteinstufung in SF-Klasse ½ 
I.2.2.1 Beginnt Ihr Vertrag für eines der folgenden 
Fahrzeuge – Pkw, Campingfahrzeug, Leichtkraftrad, 
Kraftrad, Trike, Quad, Lieferwagen, Lkw, Zugma-
schine, Krankenwagen, Mietwagen, Taxi, Kraftomni-
bus oder landwirtschaftliche Zugmaschine – ohne 
Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er 
in die SF-Klasse ½ eingestuft, wenn 
a) auf Sie bereits ein unter I.2.2.1 genanntes Fahr-
zeug zugelassen ist, welches zu diesem Zeitpunkt in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die 
SF-Klasse ½ eingestuft ist, oder 
b) auf Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Le-
benspartner5 oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Lebenspartner bereits ein unter 
I.2.2.1 genanntes Fahrzeug, zugelassen ist,  
-  welches zu diesem Zeitpunkt in der Kfz- 

Haftpflichtversicherung mindestens in die  
SF-Klasse ½ eingestuft ist, und  

-  Sie eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von 
mindestens einem der unter I.2.2.1 genannten 
Fahrzeuge besitzen oder  

c) Sie nachweisen, dass Sie auf Grund einer gülti-
gen Fahrerlaubnis seit mindestens drei Jahren 

zum Führen von mindestens einem der unter I.2.2.1 
genannten Fahrzeuge, berechtigt sind oder  
d) auf eines Ihrer Elternteile (auch Stiefeltern, 
Großeltern, sofern ihnen das Sorgerecht für Sie  
nachweislich gerichtlich übertragen wurde) ein unter 
I.2.2.1 genanntes Fahrzeug zugelassen ist, welches 
zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung mindestens in die SF-Klasse ½ eingestuft ist, 
und Sie eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von 
mindestens einem der unter I.2.2.1 genannten Fahr-
zeuge besitzen. 
 
Sonderersteinstufung in SF-Klasse 2 
I.2.2.2 Beginnt Ihr Vertrag für eines der folgenden 
Fahrzeuge – Pkw, Campingfahrzeug, Leichtkraftrad, 
Kraftrad, Trike, Quad, Lieferwagen, Lkw, Zugma-
schine, Krankenwagen, Mietwagen, Taxi, Kraftomni-
bus oder landwirtschaftliche Zugmaschine – ohne 
Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er 
in die SF-Klasse 2 eingestuft, wenn 
- auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen 

Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner  
bereits ein unter I.2.2.2 genanntes Fahrzeug 
zugelassen und bei uns versichert ist, das zu 
diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung mindestens in die SF-Klasse 2 eingestuft 
ist, und  

- Sie oder Ihr Ehegatte/eingetragener Lebens-
partner bzw. der mit Ihnen in häuslicher Ge-
meinschaft lebende Lebenspartner oder Ihr in 
häuslicher Gemeinschaft lebendes Kind Halter 
des Zweitfahrzeuges ist und 

- Sie und der jeweilige Fahrer mindestens das 
 23. Lebensjahr vollendet haben oder 
- Fahrer unter 23 Jahren Familienangehörige 
 sind, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft 
 leben und 
- es für das Zweitfahrzeug keine Vorversicherung 

gibt, bei der Sie oder Ihr Ehegatte/eingetrage-
ner Lebenspartner bzw. der mit Ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft lebende Lebenspartner Ver-
sicherungsnehmer waren oder während der 
Laufzeit als Halter des Fahrzeuges fungierten. 

 
Sondereinstufung Hälfte-Regelung 
I.2.2.3 a) Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne 
Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird 
dieser nach der Regelung unter b) eingestuft, wenn 
die folgenden weiteren Voraussetzungen erfüllt sind: 
- auf Sie, Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen 

Lebenspartner oder Ihren mit Ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner ist 
bereits ein anderes Fahrzeug (Pkw, Camping-
fahrzeug, Kraftrad oder Lieferwagen) zugelas-
sen und bei uns in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung mindestens in der SF-Klasse 5 versichert 
und 

- Sie oder Ihr Ehegatte/eingetragener Lebens-
partner bzw. der mit Ihnen in häuslicher Ge-
meinschaft lebende Lebenspartner sind Halter 
des Pkws und 

- der Pkw wird nur von Ihnen und Ihrem Ehegat-
ten/eingetragenen Lebenspartner bzw. dem mit 
Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Le-
benspartner gefahren und Sie haben beide min-
destens das 23. Lebensjahr vollendet und 

- der Pkw wird nicht gewerblich genutzt und 
- es gibt für den Pkw keine Vorversicherung, bei 

der die vorgenannten Personen Versicherungs-
nehmer waren oder während der Laufzeit als 
Halter des Pkw fungierten. 

 
b) Die Höhe der SF-Klasse für Ihren Vertrag rich-
tet sich nach der Einstufung des Vertrages des an-
deren, bereits bei uns versicherten Fahrzeuges 
(Pkw, Kraftrad oder Lieferwagen).  
Dabei wird Ihr Vertrag (Kfz-Haftpflichtversicherung 
und -wenn vereinbart- Vollkasko) in die SF-Klasse 
eingestuft, die der Hälfte der SF-Klasse des anderen 
Vertrags in der Kfz-Haftpflichtversicherung ent-
spricht. 
 
Ist die SF-Klasse nicht durch zwei teilbar, wird Ihr 
Vertrag in die Hälfte der nächsthöheren SF-Klasse 
eingestuft. 
 
 Beispiel: 
 
 SF-Klasse des Einstufung in 

bereits bei uns die SF-Klasse 
 versicherten  (Kfz-Haftpflicht 
 Fahrzeuges und Vollkasko) 
 (Kfz-Haftpflicht) 
 
 SF 10   SF 5 
 SF 11   SF 6 
 SF 12   SF 6 
 
Trennungsregelung (Sondereinstufung) 
I.2.2.4 Bei Abschluss eines Versicherungsvertra-
ges für einen Pkw richtet sich die Einstufung des 
Vertrages in eine Schadenfreiheitsklasse nach der 
Dauer des Besitzes des Führerscheins, wenn die fol-
genden Gegebenheiten erfüllt sind. 
 
I.2.2.4.1 Voraussetzungen 
- Sie leben von Ihrem Ehegatten/eingetragenen 

Lebenspartner wegen Scheiterns der Ehe/Part-
nerschaft dauernd getrennt und haben bis zur 
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 Trennung das Fahrzeug des Partners als Fah-
rer regelmäßig mit genutzt. Sie müssen be-
hördlich unter einer anderen Wohnanschrift ge-
meldet sein als Ihr (bisheriger) Ehegatte/einge- 

 tragener Lebenspartner. 
- Die Trennung liegt maximal ein Jahr zurück. 
- Sie müssen mindestens 23 Jahre alt sein. 
- Sie müssen auch Halter des Pkw sein. 
- In den letzten zwei Jahren vor Antragstellung 

darf keine Kfz-Versicherung auf Ihren Namen 
bestanden haben. 

- Das Fahrzeug wird überwiegend privat genutzt 
und ausschließlich von Personen geführt, die 
mindestens 23 Jahre alt sind. 

Sie sind verpflichtet, es uns unverzüglich zu melden, 
wenn das Fahrzeug durch Personen gebraucht wird, 
die jünger als 23 Jahre sind oder eine überwiegende 
gewerbliche Nutzung des Fahrzeuges vorliegt.  
Die vergünstigte Einstufung entfällt dann mit dem 
Zeitpunkt der Veränderung.  
 
Erforderliche Nachweise 
I.2.2.4.2 Als Nachweise sind uns jeweils eine Foto-
kopie 
- der Heiratsurkunde, bei einer eingetragenen Le-

benspartnerschaft der "Urkunde über die Mitwir-
kung an der Begründung einer Lebenspartner-
schaft"; 

- der Melde-/Ummeldebescheinigung des Ein-
wohnermeldeamtes, aus der hervorgeht, dass 
der bisherige Partner an einer anderen An-
schrift gemeldet ist; 

- Ihres Führerscheines 
einzureichen. 
 
Berechnung der Sondereinstufung 
I.2.2.4.3  Der Versicherungsvertrag wird wie folgt 
eingestuft - dabei wird die Dauer des Führerschein-
besitzes bis zum Zeitpunkt der Trennung berücksich-
tigt: 
 
Besitz des deutschen/ Einstufung in 
EWR-Führerscheins die SF-Klasse 
bis zur Trennung  
 
bis  1 Jahr   SF 1 
bis  2 Jahre   SF 2 
bis  4 Jahre   SF 3 
bis  7 Jahre   SF 4 
bis  10 Jahre   SF 5 
bis  13 Jahre   SF 6 
bis  17 Jahre  SF 7 
bis  21 Jahre  SF   8 
bis  24 Jahre  SF 9 
ab  25 Jahre  SF 10 
 
Die Einstufung ist auf die SF-Klasse beschränkt, die 
vom (bisherigen) Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner erreicht wurde. 
 
Besteht für die Vollkaskoversicherung die Möglich-
keit einer Angleichung des Rabattgrundjahres an 
das einer bereits bestehenden Kfz-Haftpflichtversi-
cherung nach I.2.3, so ist eine Einstufung der Voll-
kaskoversicherung nach den Regelungen dieses Ab-
satzes ausgeschlossen. 
 
Firmenwagenregelung (Sondereinstufung) 
I.2.2.5 Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne 
Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.6, wird er 
in diejenige SF-Klasse eingestuft, die sich aus dem 
Schadenverlauf eines von Ihnen ehemalig genutzten 
Firmenwagens (nur Pkw) ergibt. 
Für die Ermittlung der SF-Klasse wird maximal der 
Zeitraum berücksichtigt, in welchem Sie den Firmen-
wagen überwiegend genutzt haben. 

Eine Einstufung Ihres Pkw nach dieser Firmenwa-
genregelung ist dann möglich, wenn  
a) Sie uns eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers 

vorlegen, bei dem Sie den Firmenwagen ge-
nutzt haben, aus der Folgendes hervorgeht: 

 aa) Der Zeitraum, in dem Sie den Firmenwa-
  gen ununterbrochen genutzt haben und  
 bb) die Anzahl und die jeweiligen Zeitpunkte 
  der in diesem Zeitraum eingetretenen  
  Schäden (Kfz-Haftpflicht und Vollkasko); 
b) Sie im entsprechenden Zeitraum im Besitz einer 

gültigen Fahrerlaubnis waren (Nachweis durch 
Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins), 

c) Sie durch Vorlage von Verdienstnachweisen 
belegen, dass Sie den Firmenwagen auch pri-
vat genutzt haben (Nachweis der Versteuerung 
des "geldwerten Vorteils", z. B. anhand der  
"1-%-Regelung"), 

d) zwischen dem Beginn dieses Kfz-Versiche-
rungsvertrages und der ehemaligen Nutzung 
des Firmenwagens durch Sie nicht mehr als 6 
Monate vergangen sind und  

e) der Pkw auf Sie als natürliche Person zugelas-
sen und versichert wird. 

Falls erforderlich, sind wir berechtigt, weitere Nach-
weise von Ihnen anzufordern. 
 
Schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung 
für Ihren Pkw auch eine Vollkaskoversicherung ab, 
und hat für den Firmenwagen bereits eine Vollkasko-
versicherung bestanden, gelten die vorgenannten 
Regelungen auch für die SF-Klassen-Einstufung der 
Vollkaskoversicherung. In diesem Fall gilt I.2.3 nicht. 
 
Eine Sondereinstufung nach der Firmenwagenrege-
lung kann nur einmal beantragt werden. 
 
I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der 
 Kfz-Haftpflichtversicherung in der 
 Vollkaskoversicherung 
 
Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, Campingfahr-
zeug, Kraftrad, das ein amtliches Kennzeichen füh-
ren muss oder Lieferwagen und schließen Sie neben 
der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkaskoversi-
cherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe 
G.1.2), können Sie verlangen, dass die Einstufung 
nach dem Schadenverlauf der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung erfolgt. Dies gilt nicht, wenn für das versi-
cherte Fahrzeug oder ein Vorfahrzeug im Sinne von 
I.6.1 innerhalb der letzten zwölf Monate bereits eine 
Vollkaskoversicherung bestanden hat; in diesem Fall 
übernehmen wir den Schadenverlauf der Vollkasko-
versicherung nach I.6. 
 
I.2.4 Führerscheinsonderregelung  
 
Hat Ihr Vertrag für einen Pkw, ein Campingfahrzeug, 
ein Kraftrad, das ein amtliches Kennzeichen führen 
muss oder einen Lieferwagen in der Klasse SF 0 be-
gonnen, stufen wir ihn auf Ihren Antrag besser ein, 
sobald Sie drei Jahre im Besitz einer Fahrerlaubnis 
für mindestens eines der unter I.2.4 genannten Fahr-
zeuge sind und folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 
- Der Vertrag ist schadenfrei verlaufen und 
- Ihre Fahrerlaubnis ist von einem Mitgliedsstaat 

des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
ausgestellt worden oder diesen nach I.2.5 
gleichgestellt. 

 
I.2.5  Gleichgestellte Fahrerlaubnisse  
 
Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR) sind Fahrerlaubnis

sen aus einem Mitgliedsstaat des EWR gleichge-
stellt, wenn diese nach der Fahrerlaubnisverordnung 
- ohne weitere theoretische oder praktische Fahr-

prüfung umgeschrieben werden können oder  
- nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben 

sind. 
 
I.3 Jährliche Neueinstufung 
 
Wir stufen Ihren Vertrag jährlich nach seinem Scha-
denverlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein.  
Bei einem Schadenereignis ist der Tag der Scha-
denmeldung maßgeblich dafür, welchem Kalender-
jahr der Schaden zugeordnet wird. 
 
I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung 
 
Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfällig-
keit im neuen Kalenderjahr. 
 
I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem 
 Verlauf 
 
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres scha-
denfrei verlaufen und hat der Versicherungsschutz 
während dieser Zeit ununterbrochen bestanden, 

wird Ihr Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse 
nach der jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft.  
 
I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen 
 
Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkenn-
zeichen zugelassen (siehe H.2), nehmen wir bei 
schadenfreiem Verlauf des Vertrages eine Besser-
stufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison mindes-
tens sechs Monate beträgt. 
 
I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit der 

SF-Klasse 2, ½, 0, M oder der Hälfte-Re-
gelung 

 
I.3.4.1 Hat der Versicherungsschutz während des 
gesamten Kalenderjahres ununterbrochen bestan-
den, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse ½,  
0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-Klasse 
1 ein.  
 
Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli 
eines Kalenderjahres mit einer Einstufung in die SF-
Klasse 2, ½ oder 0 bzw. gemäß Hälfte-Regelung be-
gonnen und bestand bis zum 31. Dezember mindes-
tens sechs Monate Versicherungsschutz, wird er bei 
schadenfreiem Verlauf im folgenden Kalenderjahr 
wie folgt eingestuft:  
 
von SF-Klasse 2 nach SF-Klasse 3 
von SF-Klasse ½ nach SF-Klasse 1 
von SF-Klasse 0 nach SF-Klasse ½  
 
Bei Einstufung gemäß der Hälfte-Regelung nach 
I.2.2.3 erfolgt die Einstufung in die nächsthöhere SF-
Klasse, die auf die SF-Klasse folgt, mit der Ihr Ver-
trag begonnen hat. 
 
I.3.4.2 Bei Versicherungsbeginn im ersten Halb-
jahr kann bei Vertragsabschluss eine Rückdatierung 
auf den 01.01., bei Vertragsbeginn im zweiten Halb-
jahr auf den 01.07. vereinbart werden. Es gelten die 
Regelungen des I.3.4.1 entsprechend. 
 
I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem 
 Verlauf 
 
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres scha-
denbelastet verlaufen, wird er nach der jeweiligen 
Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. 
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I.3.6 Rabattschutz für Pkw (gilt nur, wenn 
 dieser vereinbart und im Versicherungs-
 schein dokumentiert wurde) 
 
I.3.6.1 Wenn der Rabattschutz vertraglich verein-
bart wurde, gilt die Rückstufung nach I.3.5 nicht für 
den ersten Schadensfall im jeweiligen Kalenderjahr. 
Der Schadensfall muss während der Gültigkeit des 
Rabattschutzes angefallen sein. Schadensfälle, die 
vor dem Beginn dieser Vereinbarung angefallen 
sind, führen zur vertraglich vereinbarten Rückstufung 
gemäß Anhang 1 der AKB Basis-Schutz. 
 
Bei mehreren Schadensfällen in einem Kalenderjahr 
erfolgt die Rückstufung nach I.3.5, als wenn ein 
Schaden weniger angefallen wäre.  
Wenn ein Schaden anfällt, bei dem der Fahrer jün-
ger als 23 Jahre ist oder bei einem Wechsel des 
Versicherers (siehe auch Ziffer I.8), wird Ihr Vertrag 
so gestellt, als ob der Rabattschutz nicht vereinbart 
worden wäre. 
 
I.3.6.2 Kündigen wir den Vertrag zum Ablauf oder 
nach einem Schadensfall, so erstatten wir Ihnen den 
von Ihnen im Versicherungsjahr der Kündigung ge-
zahlten Zuschlag für den Rabattschutz. 
 
I.3.6.3 Wenn der Rabattschutz während der Lauf-
zeit des Vertrages in drei Schadenereignissen ange-
wendet wurde, entfällt der Rabattschutz mit Beginn 
des (auf das dritte Schadenereignis) folgenden Ver-
sicherungsjahres. 
 
I.4 Was bedeutet schadenfreier oder 
 schadenbelasteter Verlauf? 
 
I.4.1 Schadenfreier Verlauf 
 
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrages 
liegt unter folgenden Voraussetzungen vor: 
- der Versicherungsschutz hat von Anfang bis 

Ende eines Kalenderjahres ununterbrochen be-
standen und  

- uns wurde in dieser Zeit kein Schadenereignis 
gemeldet, für das wir Entschädigungen leisten 
oder Rückstellungen bilden mussten. Dazu zäh-
len nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung 
und Prozesse. 

 
I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses 
gilt der Vertrag jeweils als schadenfrei, wenn eine 
der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 
a) wir leisten Entschädigungen oder bilden Rück-
stellungen nur: 
- auf Grund von Abkommen der Versicherungs-

unternehmen untereinander oder mit  
Sozialversicherungsträgern oder 

- wegen der Ausgleichspflicht auf Grund einer 
Mehrfachversicherung.  

b) Wir lösen Rückstellungen für das Schadener-
eignis in den drei auf die Schadenmeldung fol-
genden Kalenderjahren auf, ohne eine Entschä-
digung geleistet zu haben. 

c) Der Schädiger oder dessen Haftpflichtversiche-
rung erstattet uns unsere Entschädigung in vollem 
Umfang. 
d) Wir leisten Entschädigung oder bilden Rückstel-
lungen in der Vollkaskoversicherung für ein Scha-
denereignis, das unter die Teilkaskoversicherung 
fällt. 
e) Sie nehmen Ihre Vollkaskoversicherung nur 
deswegen in Anspruch, weil: 
- eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebe-

nen Haftpflichtversicherung für das Schaden- 
ereignis zwar in vollem Umfang haftet,  

- Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer 
keinen Anspruch haben, weil dieser den Versi-
cherungsschutz ganz oder teilweise versagt 
hat. 

f) Es wurden ausschließlich Entschädigungsleis-
tungen für Schäden auf Grund A.1.6 bis A.1.9 er-
bracht oder Rückstellungen gebildet.  
 
I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf 
 
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertra-
ges liegt vor, wenn uns zu dem Vertrag während ei-
nes Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereig-
nisse gemeldet werden, für die wir Entschädigungen 
leisten oder Rückstellungen bilden müssen. Hiervon 
ausgenommen sind die Fälle nach I.4.1.2. 
 
I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmel-
dung zunächst als schadenfrei, leisten wir jedoch in 
einem folgenden Kalenderjahr Entschädigungen  
oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stu-
fen wir Ihren Vertrag zum 1. Januar des dann folgen-
den Kalenderjahres zurück. 
 
I.5 Wie Sie eine Rückstufung in der 

 Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkasko- 
versicherung vermeiden können 

 
Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung und/oder Vollkaskoversicherung ver-
meiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwil-
lig, also ohne vertragliche oder gesetzliche Verpflich-
tung erstatten. Um Ihnen hierzu Gelegenheit zu ge-
ben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Scha-
denregulierung über die Höhe unserer Entschädi-
gung. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb 
von sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr 
Kfz-Haftpflicht- und/oder Vollkaskoversicherungsver-
trag als schadenfrei behandelt. Haben wir Sie über 
den Abschluss der Schadenregulierung und über die 
Höhe des Erstattungsbetrages unterrichtet und müs-
sen wir eine weitere Entschädigung leisten, führt 
dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungsbetra-
ges. 
 
I.6 Übernahme eines Schadenverlaufs 
 
I.6.1 In welchen Fällen wird ein Schaden-  
 verlauf übernommen? 
 
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrages - auch 
wenn dieser bei einem anderen Versicherer bestan-
den hat - wird auf den Vertrag des versicherten 
Fahrzeuges unter den Voraussetzungen nach I.6.2 
und I.6.3 in folgenden Fällen übernommen: 
 
Fahrzeugwechsel 
I.6.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug an 
Stelle eines anderen Fahrzeuges angeschafft. 
 
Rabatttausch 
I.6.1.2.1 Sie besitzen neben dem versicherten Fahr-
zeug noch ein anderes Fahrzeug. Sie veräußern die-
ses oder setzen es ohne Ruheversicherung außer 
Betrieb und beantragen die Übernahme des Scha-
denverlaufs. 
 
Weiteres, neu hinzukommendes Fahrzeug 
I.6.1.2.2 Sie versichern ein weiteres, neu hinzukom-
mendes Fahrzeug. Dieses soll überwiegend von 
demselben Personenkreis benutzt werden, wie das 
bereits versicherte Fahrzeug. Sie beantragen, dass 
der Schadenverlauf von dem bisherigen auf das wei-
tere Fahrzeug übertragen wird. Das zuerst versi-
cherte Fahrzeug wird dann nach I.2 eingestuft. 

Schadenverlauf einer anderen Person 
I.6.1.3 Das Fahrzeug einer anderen Person 
wurde überwiegend von Ihnen gefahren und Sie be-
antragen die Übernahme des Schadenverlaufs.  
 
Versichererwechsel 
I.6.1.4 Sie sind mit Ihrem Fahrzeug von einem an-
deren Versicherer zu uns gewechselt. 
 
I.6.2 Welche Voraussetzungen gelten für die 
 Übernahme? 
 
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten 
folgende Voraussetzungen: 
 
Fahrzeuggruppe 
I.6.2.1 Die Fahrzeuge, zwischen denen der Scha-
denverlauf übertragen wird, gehören derselben Fahr-
zeuggruppe an, oder das Fahrzeug, von dem der 
Schadenverlauf übernommen wird, gehört einer hö-
heren Fahrzeuggruppe an als das Fahrzeug, auf das 
übertragen wird. 
 
a) Untere Fahrzeuggruppe: 
Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Campingfahr-
zeuge, Lieferwagen, landwirtschaftliche Zugmaschi-
nen und Raupenschlepper, Krankenwagen. 
b) Mittlere Fahrzeuggruppe: 
Taxen, Mietwagen, Lkw und Zugmaschinen im 
Werkverkehr. 
c) Obere Fahrzeuggruppe: 
Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterver- 
kehr sowie Kraftomnibusse  
 
Eine Übertragung ist zudem möglich 
- von einem Lieferwagen auf einen Lkw oder  
 eine Zugmaschine im Werkverkehr bis 10 t  
 zulässiger Gesamtmasse, 
- von einem Pkw mit 7 bis 9 Plätzen einschließ-
 lich Mietwagen und Taxen auf einen Kraftom- 
 nibus mit nicht mehr als 20 Plätzen (ohne Fah-
 rersitz). 
 
Gemeinsame Übernahme des Schadenverlaufs in 
der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung 
I.6.2.2 Wir übernehmen die Schadenverläufe in 
der Kfz-Haftpflicht- und in der Vollkaskoversicherung 
nur zusammen. 
 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Vollkaskoversicherung aus einem anderen für ihn 
bestehenden Vertrag aufgibt, um den Schadenver-
lauf für das versicherte Fahrzeug zu nutzen. 
 
Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Scha-
denverlaufs von einer anderen Person  
nach I.6.1.3 
I.6.2.3 Wir übernehmen den Schadenverlauf von 
einer anderen Person nur für den Zeitraum, in dem 
das Fahrzeug der anderen Person überwiegend von 
Ihnen gefahren wurde. Zusätzlich müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 
a) Es handelt sich bei der anderen Person um  
-  Ihren Ehepartner, Ihren eingetragenen Lebens-

partner, Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Lebenspartner, oder 

-  Ihre Eltern, Ihre Schwiegereltern, Ihre Kinder, 
Ihre Schwiegerkinder oder 

- Ihre Großeltern, Ihre Enkelkinder oder 
- Ihren Bruder, Ihre Schwester oder  
-  Ihren Arbeitgeber; 
(Stief-, Pflege- und Adoptiv-Verhältnisse der genann-
ten Personen erkennen wir dabei an);  
b) Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahr-
zeug der anderen Person überwiegend von Ihnen  
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gefahren wurde, glaubhaft; hierzu gehört insbeson-
dere 
- eine Erklärung in Textform von Ihnen und der 

anderen Person; ist die andere Person verstor-
ben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend; 

- die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins 
zum Nachweis dafür, dass Sie für den entspre-
chenden Zeitraum im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis waren; 

c) die andere Person ist mit der Übertragung ihres 
Schadenverlaufs an Sie einverstanden und gibt da-
mit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang 
auf; 
d) die Nutzung des Fahrzeuges der anderen Per-
son durch Sie liegt bei der Übernahme nicht mehr 
als 10 Jahre zurück. 
 
I.6.3 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des 

Versicherungsschutzes auf den Scha-
denverlauf aus? 

 
Im Jahr der Übernahme 
I.6.3.1 Nach einer Unterbrechung des Versiche-
rungsschutzes (Außerbetriebsetzung, Saisonkenn-
zeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendigung, 
Veräußerung, Wagniswegfall) gilt: 
a) Beträgt die Unterbrechung höchstens sechs 
Monate, übernehmen wir den Schadenverlauf, als 
wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen 
worden. 
b) Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Mo-
nate, übernehmen wir den Schadenverlauf, wie er 
vor der Unterbrechung bestand.  
c) Beträgt die Unterbrechung mehr als zehn 
Jahre, übernehmen wir den schadenfreien Verlauf 
nicht. 
d) Bei Wehr- und Zivildienstpflichtigen gilt die 
Dauer der Dienstzeit, bei Entwicklungshelfern, so-
fern die Voraussetzungen des § 13 b Abs. 3 des 
Wehrpflichtgesetzes oder des § 14 a Abs. 3 des Ge-
setzes über den Zivildienst der Kriegsdienstverwei-
gerer gegeben sind, der Entwicklungsdienst bis zur 
Dauer von zwei Jahren nicht als Unterbrechung des 
Versicherungsschutzes. 
 
Im Folgejahr nach der Übernahme 
I.6.3.2 In dem auf die Übernahme folgenden Ka-
lenderjahr richtet sich die Einstufung des Vertrages 
nach dessen Schadenverlauf und danach, wie lange 
der Versicherungsschutz in dem Kalenderjahr der 
Übernahme bestand: 
a) Bestand der Versicherungsschutz im Kalender-
jahr der Übernahme mindestens sechs Monate, wird 
der Vertrag entsprechend seines Verlaufs so einge-
stuft, als hätte er ein volles Kalenderjahr bestanden. 
b) Bestand der Versicherungsschutz im Kalender-
jahr der Übernahme weniger als sechs Monate, un-
terbleibt eine Besserstufung trotz schadenfreien Ver-
laufs.  
 
I.6.4 Übernahme des Schadenverlaufs 
 nach Betriebsübergang 
 
Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige 
Fahrzeuge übernommen, übernehmen wir den 
Schadenverlauf dieser Fahrzeuge unter folgenden 
Voraussetzungen: 
- Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Über-

nahme des Schadenverlaufs durch Sie einver-
standen und gibt damit den Schadenfreiheitsra-
batt in vollem Umfang auf, 

- Sie machen glaubhaft, dass sich durch die 
Übernahme des Betriebs die bisherige Risiko-
situation nicht verändert hat. 

I.7 Einstufung nach Abgabe des 
 Schadenverlaufs 
 
I.7.1  Die Schadenverläufe in der Kfz-Haftpflicht- 
und der Vollkaskoversicherung können nur zusam-
men abgegeben werden. 
 
I.7.2 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs 
Ihres Vertrages stufen wir diesen in die SF-Klasse 
ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrages nach 
I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der 
SF-Klasse M, bleibt diese Einstufung bestehen. 
 
I.7.3 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag auf 
Grund der Umstellung Ihres Vertrages nachzuerhe-
ben. 
 
I.8 Auskünfte über den 
 Schadenverlauf 
 
I.8.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme ei-
nes Schadenverlaufs folgende Auskünfte vom Vor-
versicherer geben zu lassen: 
- Art und Verwendung des Fahrzeuges, 
- Beginn und Ende des Vertrages für das Fahr-

zeug, 
- Schadenverlauf des Fahrzeuges in der Kfz-

Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung, 
- Unterbrechungen des Versicherungsschutzes 

des Fahrzeuges, die sich noch nicht auf dessen 
letzte Neueinstufung ausgewirkt haben, 

- ob für ein Schadenereignis Rückstellungen in-
nerhalb von drei Jahren nach deren Bildung 
aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen 
geleistet worden sind und 

- ob Ihnen oder einem anderen Versicherer be-
reits entsprechende Auskünfte erteilt worden 
sind. 

 
I.8.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Ver-
trages in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskover- 
sicherung Ihr Fahrzeug bei einem anderen Versiche-
rer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf 
Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem versi-
cherten Fahrzeug nach I. 8.1 zu geben.  
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächli-
chen Schadenverlauf. 
 
I.8.2.1 Die Sondereinstufung nach I.2.2.1 d) wird 
so bestätigt, als wäre der Vertrag bei Beginn nach 
I.2.1 eingestuft worden. 
 
I.8.2.2 Sondereinstufungen auf Grund der Rege-
lung nach I.2.2.3 und I.2.2.4 werden so bestätigt, als 
wäre der Vertrag bei Beginn nach I.2.2.2 eingestuft 
worden. 
 
I.8.2.3 Die Sondereinstufung nach I.2.2.5 wird so 
bestätigt, als wäre der Vertrag bei Beginn nach I.2.1 
oder – bei Erfüllung der entsprechenden Vorausset-
zungen – nach I.2.2.1 c) eingestuft worden. 
 
I.8.2.4 Bei vereinbartem Rabattschutz nach I.3.6 
gilt: Die Bestätigung an den anderen Versicherer er-
folgt so, als wäre der Rabattschutz nicht vereinbart 
gewesen. 
 
I.8.2.5  Sonstige Sondereinstufungen werden nicht 
berücksichtigt. 

J Beitragsänderung auf Grund
 tariflicher Maßnahmen 
 
J.1 Typklasse 
 
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ 
Ihres Fahrzeuges, können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen, welcher Typklasse Ihr Fahrzeug 
zu Beginn des Vertrages zugeordnet worden ist. 
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob 
und in welchem Umfang sich der Schadenbedarf Ih-
res Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahr-
zeugtypen erhöht oder verringert. Ändert sich der 
Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu 
dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuord-
nung in eine andere Typklasse führen. Die damit 
verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres wirksam. Die Klas-
sengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 
entnehmen. 
 
J.2 Regionalklasse 
 
Richtet sich der Versicherungsbeitrag laut Tarif nach 
dem Wohnsitz des Halters, wird Ihr Fahrzeug einer 
Regionalklasse zugeordnet. Maßgeblich ist der 
Wohnsitz, den uns die Zulassungsbehörde zu Ihrem 
Fahrzeug mitteilt. Ihrem Versicherungsschein kön-
nen Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr 
Fahrzeug zu Beginn des Vertrages zugeordnet wor-
den ist. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jähr-
lich, ob und in welchem Umfang sich der Schaden-
bedarf der Region, in welcher der Wohnsitz des  
Halters liegt, im Verhältnis zu allen Regionen erhöht 
oder verringert. Ändert sich der Schadenbedarf Ihrer 
Region im Verhältnis zu dem aller Regionen, kann 
dies zu einer Zuordnung in eine andere Regional-
klasse führen. Die damit verbundene Beitragsände-
rung wird mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres wirksam. Die Klassengrenzen können Sie der 
Tabelle im Anhang 4 entnehmen. 
 
J.3 Tarifänderung  
 
J.3.1 Bei Erhöhung des sich aus dem Tarif erge-
benden Beitrages für die Kfz-Haftpflicht- oder Kasko-
versicherung sind wir berechtigt, für die zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Versicherungsverträge den 
Beitrag mit Wirkung vom Beginn des nächsten Versi-
cherungsjahres an bis zur Höhe des neuen Tarifbei-
trages anzuheben. 
 
J.3.2 Eine Beitragserhöhung nach J.3.1 wird nur 
wirksam, wenn wir Ihnen die Änderung unter Kennt-
lichmachung des Unterschieds zwischen altem und 
neuem Beitrag spätestens einen Monat vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie 
schriftlich über Ihr Kündigungsrecht nach G.2.7 infor-
mieren. 
 
J.3.3 In die Berechnung des Beitragsunter-
schieds werden Änderungen nach J.5 einbezogen, 
wenn sie gleichzeitig wirksam werden. 
 
J.3.4 Die Regelung gemäß J.3.3 gilt nicht, wenn 
sich die Merkmale (siehe K.2) oder die SF-Klasse 
auf Grund des Schadenverlaufs des konkreten Ver-
sicherungsvertrages ändern.  
 
J.3.5 Vermindert sich der Tarifbeitrag, sind wir 
verpflichtet, den Beitrag vom Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres an auf die Höhe des neuen  
Tarifbeitrages zu senken. 
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J.4 Kündigungsrecht 
 
Führt eine Änderung nach J.1 bis J.3.3 in der Kfz-
Haftpflichtversicherung zu einer Beitragserhöhung, 
so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungsrecht. 
Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, 
so besteht Ihr Kündigungsrecht nur, wenn die Än-
derungen in Summe zu einer Beitragserhöhung füh-
ren.  
Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.  
 
J.5 Gesetzliche Änderung des Leistungs-
 umfangs in der Kfz-Haftpflicht-
 versicherung 
 
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir 
berechtigt, den Beitrag zu erhöhen, sobald wir auf 
Grund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer 
EU-Richt-linie dazu verpflichtet werden, den 
Leistungsumfang oder die Versicherungssummen 
zu erhöhen. 
 
K Beitragsänderung auf Grund eines bei 
 Ihnen eingetretenen Umstands 
 
K.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts 
 
Ihr Beitrag kann sich auf Grund der Regelungen 
zum Schadenfreiheitsrabatt-System nach Abschnitt 
I ändern.  
 
K.2 Änderung von Merkmalen zur 
 Beitragsberechnung 
 
Welche Änderungen werden berücksichtigt? 
K.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Ver-
trages ein Merkmal zur Beitragsberechnung gemäß 
Anhang 2 "Merkmale zur Beitragsberechnung" 
und/oder Anhang 5 "Berufsgruppen (Tarifgruppen)", 
die die Beitragsberechnung bestimmen, berechnen 
wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitrags-
senkung oder zu einer Beitragserhöhung führen. 
 
Auswirkung auf den Beitrag 
K.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der 
Änderung. 
 
K.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein 
aufgeführte Jahresfahrleistung, gilt abweichend von 
K.2.2 der neue Beitrag rückwirkend ab Beginn des 
laufenden Versicherungsjahres.  
 
K.3 Änderung der Regionalklasse 
 wegen eines Wohnsitzwechsels 
 
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird 
dadurch Ihr Fahrzeug einer anderen Regional-
klasse zugeordnet, richtet sich der Beitrag ab der 
Ummeldung bei der Zulassungsbehörde nach der 
neuen Regionalklasse.  
 
K.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merk-
 malen zur Beitragsberechnung 
 
Anzeige von Änderungen  
K.4.1 Die Änderung eines im Anhang 2 oder 
Anhang 5 aufgeführten Merkmals zur Beitragsbe-
rechnung müssen Sie uns unverzüglich anzeigen. 
Gleiches gilt für die Nutzung des versicherten Fahr-
zeuges durch Fahrer unter 23 nach I.2.2.2 oder 
I.2.2.3 (Sondereinstufung in die SF-Klasse 2 oder 
Hälfte-Regelung) und I.2.2.4 (Trennungsregelung). 
 
Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung 
K.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die 
bei Ihrem Vertrag berücksichtigten Merkmale zur 

Beitragsberechnung zutreffen. Auf Anforderung ha-
ben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder 
Nachweise vorzulegen. 
 
Folgen von unzutreffenden Angaben 
K.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu 
Merkmalen zur Beitragsberechnung gemacht oder 
Änderungen nicht angezeigt und ist deshalb ein zu 
niedriger Beitrag berechnet worden, gilt rückwir-
kend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres 
der Beitrag, der den tatsächlichen Merkmalen zur 
Beitragsberechnung entspricht. 
 
K.4.4 Haben Sie vorsätzlich unzutreffende An-
gaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht 
angezeigt und ist deshalb ein zu niedriger Beitrag 
berechnet worden, ist zusätzlich zur Beitragserhö-
hung eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 % des 
sich nach richtiger Vertragseinstufung ergebenden 
Versicherungsbeitrages für das laufende Versiche-
rungsjahr zu zahlen. 
 
Folgen von Nichtangaben 
K.4.5 Kommen Sie unserer Aufforderung, Be-
stätigungen oder Nachweise vorzulegen, schuldhaft 
nicht innerhalb eines Monats nach, wird der Beitrag 
rückwirkend ab Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres für dieses Merkmal zur Beitragsberech-
nung nach den für Sie ungünstigsten Angaben be-
rechnet.  
 
K.5 Änderung der Art oder Verwendung 

des Fahrzeuges 
 
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewie-
sene Art oder Verwendung des Fahrzeuges gemäß 
der Tabelle in Anhang 6, müssen Sie uns dies an-
zeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung 
des Fahrzeuges gelten ziehendes Fahrzeug und 
Anhänger als Einheit, wobei das höhere Wagnis 
maßgeblich ist. 
 
Wir können in diesem Fall den Versicherungsver-
trag kündigen oder den Beitrag anpassen. 
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 %, haben 
Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.8. 
 
L Meinungsverschiedenheiten und 
 Gerichtsstände 
 
L.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht 
 zufrieden sind 
 
Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind! 
Sollte dies einmal nicht der Fall sein, nehmen Sie 
bitte direkt Kontakt mit uns auf, damit wir die Ange-
legenheit klären können. 
 
Darüber hinaus haben Sie auch folgende Möglich-
keiten: 
 
Versicherungsombudsmann 
L.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer 
Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine Ver-
handlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen 
gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich 
an den Ombudsmann für Versicherungen wenden. 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin 
E-Mail:  beschwerde@ 

versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Tel.: 0800 3696000 
Fax: 0800 3699000 
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).

Aus dem Ausland wählen Sie bitte die folgenden 
gebührenpflichtigen Rufnummern: 
Tel.: +49 30 20605899 
Fax: +49 30 20605898. 
 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine un-
abhängige und für Verbraucher kostenfrei arbei-
tende Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflich-
tet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen ha-
ben, können sich mit Ihrer Beschwerde auch online 
an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
wenden. 
Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an 
den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.  
 
Versicherungsaufsicht 
L.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zu-
frieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei 
der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch 
an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Ver-
sicherungsunternehmen unterliegen wir der 
Aufsicht der  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
E-Mail:  poststelle@bafin.de 
Tel.:  0228 4108-0 
Fax:  0228 4108-1550. 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann. 
 
Rechtsweg 
L.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 
 
Hinweis: Bei Meinungsverschiedenheiten zur Scha-
denhöhe in der Kaskoversicherung können Sie 
auch das Sachverständigenverfahren nach A.2.6 
nutzen. 
 
L.2 Gerichtsstände 
 
Wenn Sie uns verklagen 
L.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsver-
trag können Sie insbesondere bei folgenden Ge-
richten geltend machen: 
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist, 
- dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz  

oder für die Sie betreuende Niederlassung ört-
lich zuständig ist. 

 
Wenn wir Sie verklagen 
L.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag insbesondere bei folgenden Ge-
richten geltend machen:  
- dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zu-

ständig ist, 
- dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz  

oder die Niederlassung Ihres Betriebs befindet, 
wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren 
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen haben. 

 
Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins 
Ausland verlegt 
L.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, 
Geschäftssitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb Deutschlands verlegt haben oder Ihr 
Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufent-
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halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, gilt abweichend der Regelungen nach L.2.2 das 
Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäfts-
sitz zuständig ist.  
 
M Bedingungsänderung 
 
Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen der AKB 
Basis-Schutz mit Wirkung für bestehende Verträge 
zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen (Anpas-
sung), wenn die Voraussetzungen nach M.1 bis M.3 
erfüllt sind: 
 
Unwirksamkeit einzelner Regelungen 
M.1 Die Regelung in den AKB Basis-Schutz 
ist unwirksam geworden durch folgende Ereignisse: 

- ein Gesetz, auf dem die Bestimmungen des 
 Versicherungsvertrages beruhen, ändert sich 
 oder 
- es ergeht höchstrichterliche Rechtsprechung,  
 die den Versicherungsvertrag unmittelbar be-

trifft oder 
- es ergeht eine konkrete, individuelle, uns bin-

dende Weisung der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht oder der Kartellbehör-
den im Wege eines bestandskräftigen Verwal-
tungsakts. 

 Das gilt auch, wenn eine im Wesentlichen in-
haltsgleiche Regelung in den AKB Basis-
Schutz eines anderen Versicherers durch ei-
nes der genannten Ereignisse unwirksam ge-
worden ist. 

 
Störung des Gleichgewichts zwischen Leistung und 
Gegenleistung 
M.2 Durch die Unwirksamkeit ist eine Ver-
tragslücke entstanden, die das bei Vertragsschluss 
vorhandene Gleichgewicht zwischen Leistung und 
Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße stört 
und es besteht keine konkrete gesetzliche Rege-
lung zum Füllen der Lücke. 
 
Keine Schlechterstellung 
M.3 Die angepassten Regelungen dürfen Sie 
als einzelne Bedingungen oder im Zusammenwir-
ken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht 
schlechter stellen als die bei Vertragsschluss vor-
handenen Regelungen. 
 
Durchführung der Anpassung 
M.4 Die nach M.1 bis M.3 zulässigen Ände-
rungen werden Ihnen in Textform bekannt gegeben 
und erläutert. Sie finden Anwendung, wenn wir 
Ihnen die Änderung sechs Wochen vor dem Zeit-
punkt des Wirksamwerdens mitteilen und Sie in 
Textform auf Ihr Kündigungsrecht nach M.5 hinwei-
sen. 
 
Kündigung 
M.5 Bei einer Bedingungsanpassung haben 
Sie ein Kündigungsrecht nach G.2.9. 
 
N Sonderfälle der Schadenfeststellung 
 bei Versicherungsfällen im Zusammen-
 hang mit einem Wechsel des Versiche-
 rers 
 
Tritt nach einem unmittelbaren Wechsel der Kfz- 
Versicherung zur Barmenia Allgemeine Versiche-
rungs-AG (Nachversicherer) ein Schaden ein, des-
sen genauer Zeitpunkt des Eintritts der Versiche-
rungsnehmer auch durch ein Gutachten nicht be-
stimmen kann, so ist die Barmenia Allgemeine Ver-
sicherungs-AG als Nachversicherer ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn im Umfang des bei ihr 

bestehenden Vertrages für die Entschädigungsleis-
tung eintrittspflichtig. Soweit sich im Rahmen der 
Ermittlungen der Zeitpunkt des Schadeneintritts klar 
feststellen lässt, ist der Versicherer leistungspflich-
tig, in dessen Vertragslaufzeit der Schadeneintritt 
fällt. 
 
O Künftige Bedingungsverbesserungen  
 
Ändern wir im Laufe der Versicherungsdauer für 
neue Versicherungsverträge die "Allgemeinen Be-
dingungen für die Kfz-Versicherung Basis-Schutz 
(AKB Basis-Schutz)" ausschließlich zu Ihren Guns-
ten, ohne dass dafür ein Zusatzbeitrag berechnet 
wird, so gelten diese neuen Bedingungen ab ihrem 
Gültigkeitstag auch für diesen Vertrag für alle ab 
diesem Zeitpunkt neu eintretenden Leistungsfälle. 
 
P Versicherungsjahr  
 
Das Versicherungsjahr dauert zwölf Monate.  
Das erste Versicherungsjahr beginnt zu dem im 
Versicherungsschein für den Vertragsbeginn ange-
gebenen Zeitpunkt. 
 
Ausnahme: 
Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus 
ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr 
entsprechend verkürzt. Die folgenden Versiche-
rungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf 
sind jeweils ganze Jahre. 
 
 Beispiel: 
 Bei einer Vertragsdauer von 15 Monaten be-
 trägt das erste Versicherungsjahr 3 Monate, 
 das folgende Versicherungsjahr 12 Monate. 
 
Q Sanktions-/Embargoklausel  
 
Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und 
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt 
anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenste-
hen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten 
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union oder der Bundes-
republik entgegenstehen. 
 
R Leistungsgarantie bezüglich der 
 GDV-Musterbedingungen 
 
Wir garantieren Ihnen, dass die Leistungen der  
dieser Kfz-Versicherung zu Grunde liegenden  
"Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung 
Basis-Schutz (AKB Basis-Schutz)" ausschließlich 
zu Ihrem Vorteil von den vom Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
empfohlenen Bedingungen – in deren jeweils gülti-
gen Fassung – abweichen.  
 
S Garantie über die Erfüllung der vom 
 Arbeitskreis "Beratungsprozesse" 
 empfohlenen Mindestleistungsstan-
 dards 
 
Wir garantieren Ihnen, dass unsere "Allgemeinen 
Bedingungen für die Kfz-Versicherung Basis-Schutz 
(AKB Basis-Schutz)" die Mindestleistungsstandards 
erfüllen, wie sie vom Arbeitskreis "Beratungspro-
zesse" (mit Stand 20.06.2019) empfohlen wurden. 
(Der Arbeitskreis Beratungsprozesse (www.bera-
tungsprozesse.de) ist eine Initiative mehrerer 

Vermittlerverbände und Servicegesellschaften. Der 
Arbeitskreis empfiehlt Risikoanalysen und Mindest-
leistungsstandards für die Vermittler.) 
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Anhang 1 
Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System 
 

1  Pkw    
1.1  Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 
 (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 
   Beitragssätze in % 
Dauer des schaden- 
freien ununterbrochenen 
Verlaufs 

SF-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

 

50 und mehr Kalender-
jahre 

50 15 16 

49 Kalenderjahre 49 17 17 
48 Kalenderjahre 48 17 17 
47 Kalenderjahre 47 17 18 
46 Kalenderjahre 46 17 18 
45 Kalenderjahre 45 18 18 
44 Kalenderjahre 44 18 18 
43 Kalenderjahre 43 18 18 
42 Kalenderjahre 42 18 19 
41 Kalenderjahre 41 18 19 
40 Kalenderjahre 40 19 19 
39 Kalenderjahre 39 19 19 
38 Kalenderjahre 38 19 20 
37 Kalenderjahre 37 19 20 
36 Kalenderjahre 36 20 20 
35 Kalenderjahre 35 20 20 
34 Kalenderjahre 34 20 21 
33 Kalenderjahre 33 20 21 
32 Kalenderjahre 32 21 21 
31 Kalenderjahre 31 21 22 
30 Kalenderjahre 30 21 22 
29 Kalenderjahre 29 22 22 
28 Kalenderjahre 28 22 23 
27 Kalenderjahre 27 22 23 
26 Kalenderjahre 26 23 24 
25 Kalenderjahre 25 23 24 
24 Kalenderjahre 24 24 24 
23 Kalenderjahre 23 24 25 
22 Kalenderjahre 22 25 25 
21 Kalenderjahre 21 25 26 
20 Kalenderjahre 20 26 26 
19 Kalenderjahre 19 27 27 
18 Kalenderjahre 18 27 28 
17 Kalenderjahre 17 28 28 
16 Kalenderjahre 16 29 29 
15 Kalenderjahre 15 30 30 
14 Kalenderjahre 14 31 30 
13 Kalenderjahre 13 32 31 
12 Kalenderjahre 12 33 32 
11 Kalenderjahre 11 35 33 
10 Kalenderjahre 10 36 34 

9 Kalenderjahre 9 38 35 
8 Kalenderjahre 8 39 36 
7 Kalenderjahre 7 41 37 
6 Kalenderjahre 6 44 39 
5 Kalenderjahre 5 46 40 
4 Kalenderjahre 4 50 41 
3 Kalenderjahre 3 53 43 
2 Kalenderjahre 2 58 45 
1 Kalenderjahr 1 63 47 

  ½  75 54 
  0 100 60 
  M 135 85 

 

 
 
 
 
1.2 Rückstufung im Schadensfall 
1.2.1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
 
 

 bei einem bei zwei und mehr 
  Schaden Schäden 
 aus Klasse nach SF-Klasse nach SF-Klasse 
 

 
SF 50  24  8   
SF 49  19  6   
SF 48  19  6   
SF 47  18  5   
SF 46  18  5   
SF 45  18  5   
SF 44  17  5   
SF 43  17  5   
SF 42  16  4   
SF 41  16  4   
SF 40  15  4   
SF 39  15  4   
SF 38  15  4   
SF 37  14  3   
SF 36  14  3   
SF 35  13  3   
SF 34  13  3   
SF 33  12  3   
SF 32  12  2   
SF 31  12  2   
SF 30  11  2   
SF 29  11  2   
SF 28  10  1   
SF 27  10  1   
SF 26  9  1   
SF 25  9  1   
SF 24  8  ½    
SF 23  8  ½    
SF 22  7  ½    
SF 21  7  ½    
SF 20  6  0   
SF 19  6  0   
SF 18  5  0   
SF 17  5  0   
SF 16  4  0   
SF 15  4  M   
SF 14  3  M   
SF 13  3  M   
SF 12  2  M   
SF 11  2  M   
SF 10  1  M   
SF   9  1  M   
SF   8  ½  M   
SF   7  ½   M   
SF   6  0  M   
SF   5  0  M   
SF   4  M  M   
SF   3  M  M   
SF   2  M  M   
SF   1  M  M   
SF   ½   M  M   
0  M  M   
M  M  M   
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1.2.2 in der Vollkaskoversicherung 
 

 bei einem bei zwei und mehr 
  Schaden Schäden 

 aus Klasse  nach SF-Klasse nach SF-Klasse 
  
 

SF 50  34  20 
SF 49  29  16 
SF 48  28  16 
SF 47  28  15 
SF 46  27  15 
SF 45  26  14 
SF 44  25  14 
SF 43  25  13 
SF 42  24  13 
SF 41  23  12 
SF 40  23  12 
SF 39  22  11 
SF 38  21  11 
SF 37  21  10 
SF 36  20  10 
SF 35  19  9 
SF 34  19  9 
SF 33  18  8 
SF 32  17  8 
SF 31  17  7 
SF 30  16  7 
SF 29  15  6 
SF 28  15  6 
SF 27  14  5 
SF 26  13  5 
SF 25  12  4 
SF 24  12  4 
SF 23  11  3 
SF 22  10  3 
SF 21  10  2 
SF 20  9  2 
SF 19  8  1 
SF 18  7  1 
SF 17  7  ½  
SF 16  6  ½  
SF 15  5  0 
SF 14  5  0 
SF 13  4  M 
SF 12  3  M 
SF 11  2  M 
SF 10  2  M 
SF   9  1  M 
SF   8  ½   M 
SF   7  ½  M 
SF   6  0  M 
SF   5  M  M 
SF   4  M  M 
SF   3  M  M 
SF   2  M  M 
SF   1  M  M 
SF   ½   M  M 
0  M  M 
M  M  M 

 

 

 

2   Krafträder, Trikes, Quads und Leichtkrafträder 
2.1  Einstufung in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)  
 und Beitragssätze 
 
   Beitragssätze in % 
Dauer des schaden- 
freien ununterbrochenen 
Verlaufs 

SF-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

 

20 und mehr Kalenderjahre 20 24 27 
19 Kalenderjahre 19 25 27 
18 Kalenderjahre 18 25 28 
17 Kalenderjahre 17 26 28 
16 Kalenderjahre 16 26 28 
15 Kalenderjahre 15 27 29 
14 Kalenderjahre 14 27 30 
13 Kalenderjahre 13 28 30 
12 Kalenderjahre 12 28 31 
11 Kalenderjahre 11 29 32 
10 Kalenderjahre 10 30 33 
  9 Kalenderjahre   9 31 34 
  8 Kalenderjahre   8 32 35 
  7 Kalenderjahre   7 34 36 
  6 Kalenderjahre   6 36 38 
  5 Kalenderjahre   5 38 40 
  4 Kalenderjahre   4 40 43 
  3 Kalenderjahre   3 44 46 
  2 Kalenderjahre   2 48 49 
  1 Kalenderjahr   1 54 55 
    ½  74 76 
    0 100 100 
    M 155 116 

 

 
2.2 Rückstufung im Schadensfall  
 

 Kfz-Haftpflicht- 
versicherung 

Vollkasko- 
versicherung 

     
 bei einem 

Schaden 
bei zwei 
und mehr 
Schäden 

bei einem 
Schaden 

bei zwei 
und mehr 
Schäden 

     
aus 
Klasse 

nach  
Klasse 

nach 
Klasse 

nach  
Klasse 

nach  
Klasse 

     

SF 20 SF  2 SF ½ SF   9 SF  4 
SF 19 SF  2 SF ½ SF   8 SF  4 
SF 18 SF  2 SF ½ SF   8 SF  4 
SF 17 SF  2 SF ½ SF   8 SF  4 
SF 16 SF  2 SF ½ SF   7 SF  3 
SF 15 SF  1 0 SF   7 SF  3 
SF 14 SF  1 0 SF   7 SF  3 
SF 13 SF  1 0 SF   6 SF  3 
SF 12 SF  1 0 SF   6 SF  3 
SF 11 SF  1 0 SF   5 SF  2 
SF 10 SF  1 0 SF   5 SF  2 
SF   9 SF  1 0 SF   4 SF  2 
SF   8 SF  1 0 SF   4 SF  2 
SF   7 SF  ½ M SF   3 SF  1 
SF   6 SF  ½ M SF   3 SF  1 
SF   5 SF  ½ M SF   2 SF  1 
SF   4 SF  ½ M SF   2 SF  1 
SF   3 SF  ½  M SF   1 SF  ½ 
SF   2 SF  ½  M SF   1 SF  ½ 
SF   1 0 M SF   1 SF  ½ 
SF   ½  M M 0 M 
0 M M M M 
M M M M M 
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3   Campingfahrzeuge 
3.1  Einstufung in Schadenfreiheitsklassen  
 (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 
   Beitragssätze in % 
Dauer des schaden- 
freien ununterbrochenen 
Verlaufs 

SF-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

 

20 und mehr Kalenderjahre 20 38 51 
19 Kalenderjahre 19 39 52 
18 Kalenderjahre 18 40 53 
17 Kalenderjahre 17 41 54 
16 Kalenderjahre 16 42 55 
15 Kalenderjahre 15 43 56 
14 Kalenderjahre 14 45 57 
13 Kalenderjahre 13 46 58 
12 Kalenderjahre 12 47 59 
11 Kalenderjahre 11 49 60 
10 Kalenderjahre 10 50 61 
  9 Kalenderjahre   9 52 62 
  8 Kalenderjahre   8 54 63 
  7 Kalenderjahre   7 56 64 
  6 Kalenderjahre   6 58 65 
  5 Kalenderjahre   5 61 67 
  4 Kalenderjahre   4 63 68 
  3 Kalenderjahre   3 66 69 
  2 Kalenderjahre   2 70 71 
  1 Kalenderjahr   1 73 72 
    ½  78 77 
    0 100 100 
    M 210 114 

 
 

 
 

 
3.2 Rückstufung im Schadensfall 

 
 Kfz-Haftpflicht- 

versicherung 
Vollkasko- 

versicherung 
     
 bei einem 

Schaden 
bei zwei 
und mehr 
Schäden 

bei einem 
Schaden 

bei zwei 
und mehr 
Schäden 

     
aus 
Klasse 

nach  
Klasse 

nach 
Klasse 

nach  
Klasse 

nach  
Klasse 

     

SF 20 SF  1 0 SF 11 SF   4 
SF 19 SF  1 0 SF 10 SF   3 
SF 18 SF  1 0 SF 10 SF   3 
SF 17 SF  ½ 0 SF   9 SF   2 
SF 16 SF  ½ 0 SF   8 SF   1 
SF 15 SF  ½ 0 SF   7 SF   1 
SF 14 SF  ½ 0 SF   6 SF   ½ 
SF 13 SF  ½ 0 SF   5 SF   ½ 
SF 12 SF  ½ 0 SF   4 SF   ½ 
SF 11 0 M SF   4 SF   ½ 
SF 10 0 M SF   3 SF   ½ 
SF   9 0 M SF   2 SF   ½ 
SF   8 0 M SF   1 SF   ½ 
SF   7 0 M SF   1 SF   ½ 
SF   6 0 M SF   ½ 0 
SF   5 0 M SF   ½ 0 
SF   4 0 M SF   ½ 0 
SF   3 0 M SF   ½ 0 
SF   2 0 M SF   ½ 0 
SF   1 0 M SF   ½ 0 
SF   ½ 0 M SF   ½ 0 
0 M M M M 
M M M M M 
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4   Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen, Krankenwagen, Mietwagen, 
 Taxen, Kraftomnibusse und landwirtschaftliche Zugmaschi-
 nen 
4.1  Einstufung in Schadenfreiheitsklassen  
 (SF-Klassen) und Beitragssätze 
 
   Beitragssätze in % 
Dauer des schaden- 
freien ununterbrochenen 
Verlaufs 

SF-Klasse Kfz-Haftpflicht Vollkasko 

 

30 und mehr Kalenderjahre 30 22   45 
29 Kalenderjahre 29 23 46 
28 Kalenderjahre 28 23 46 
27 Kalenderjahre 27 24 47 
26 Kalenderjahre 26 24 47 
25 Kalenderjahre 25 25 47 
24 Kalenderjahre 24 25 48 
23 Kalenderjahre 23 26 48 
22 Kalenderjahre 22 26 49 
21 Kalenderjahre 21 27 49 
20 Kalenderjahre 20 27 50 
19 Kalenderjahre 19 28 50 
18 Kalenderjahre 18 29 51 
17 Kalenderjahre 17 30 52 
16 Kalenderjahre 16 31 53 
15 Kalenderjahre 15 32 54 
14 Kalenderjahre 14 33 54 
13 Kalenderjahre 13 34 55 
12 Kalenderjahre 12 35 57 
11 Kalenderjahre 11 37 58 
10 Kalenderjahre 10 39 59 
  9 Kalenderjahre   9 41 61 
  8 Kalenderjahre   8 43 63 
  7 Kalenderjahre   7 46 65 
  6 Kalenderjahre   6 49 67 
  5 Kalenderjahre   5 52 70 
  4 Kalenderjahre   4 57 74 
  3 Kalenderjahre   3 62 78 
  2 Kalenderjahre   2 69 83 
  1 Kalenderjahr   1 78 89 
    ½  83 96 
    0 100 100 
    M 149 138 

 

 

 
4.2 Rückstufung im Schadensfall 

 
 Kfz-Haftpflicht- 

versicherung 
Vollkasko- 

versicherung 
     
 bei einem 

Schaden 
bei zwei 
und mehr 
Schäden 

bei einem 
Schaden 

bei zwei 
und mehr 
Schäden 

     
aus 
Klasse 

nach  
Klasse 

nach 
Klasse 

nach  
Klasse 

nach  
Klasse 

     

SF 30 SF 13 SF 6 SF 9 SF 2 
SF 29 SF 13 SF 6 SF 8 SF 2 
SF 28 SF 13 SF 6 SF 8 SF 2 
SF 27 SF 12 SF 5 SF 8 SF 2 
SF 26 SF 12 SF 5 SF 8 SF 2 
SF 25 SF 11 SF 5 SF 8 SF 2 
SF 24 SF 11 SF 5 SF 7 SF 2 
SF 23 SF 10 SF 4 SF 7 SF 2 
SF 22 SF 10 SF 4 SF 7 SF 2 
SF 21 SF 10 SF 4 SF 6 SF 1 
SF 20 SF   9 SF 4 SF 6 SF 1 
SF 19 SF   9 SF 4 SF 6 SF 1 
SF 18 SF   8 SF 3 SF 6 SF 1 
SF 17 SF   8 SF 3 SF 5 SF 1 
SF 16 SF   7 SF 3 SF 5 SF 1 
SF 15 SF   7 SF 3 SF 5 SF 1 
SF 14 SF   6 SF 2 SF 4 SF ½ 
SF 13 SF   6 SF 2 SF 4 SF ½ 
SF 12 SF   5 SF 1 SF 4 SF ½  
SF 11 SF   5 SF 1 SF 3 0 
SF 10 SF   4 SF 1 SF 3 0 
SF   9 SF   4 SF 1 SF 2 0 
SF   8 SF   3 SF ½ SF 2 0 
SF   7 SF   3 SF ½ SF 2 0 
SF   6 SF   2 0 SF 1 0 
SF   5 SF   1 0 SF 1 0 
SF   4 SF   1 0 SF ½ M 
SF   3 SF   ½ 0 0 M 
SF   2 0 M 0 M 
SF   1 0 M 0 M 
SF   ½ 0 M M M 
0 M M M M 
M M M M M 
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Anhang 2 
Merkmale zur Beitragsberechnung 
 
1  Individuelle Merkmale zur 
 Beitragsberechnung bei Pkw 
 
1.1 Jährliche Fahrleistung 
 

Fahrleis- 
tungs- 
klasse 

Jährliche Fahrleistung 

  
1 bis  6.000 km 
2 über 6.000 bis 9.000 km 
3 über 9.000 bis 12.000 km 
4 über 12.000 bis 15.000 km 
5 über 15.000 bis 20.000 km 
6 über 20.000 bis 25.000 km 
7 über 25.000 bis 30.000 km 
8 über 30.000 km 

 
Unabhängig von der Fahrleistung gilt bei Verträgen 
von Pkw, die mit einem Saison-, Ausfuhr- oder Kurz-
zeitkennzeichen zugelassen sind, die Fahrleistungs-
klasse 4 als vereinbart. 
 
1.2 Alter des Versicherungsneh-
 mers/jüngsten/ältesten Fahrers 
1.2.1 In der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversi-
cherung richtet sich der Beitrag auch nach Ihrem  
Alter oder dem Alter des/der im Antrag angegebenen 
regelmäßigen Fahrer/s. Ausschlaggebend für den 
Beitrag ist das Alter derjenigen Person, nach deren 
Lebensjahren sich anhand der Altersklassen des  
Tarifs der höchste Beitrag in EUR ergibt - in Verbin-
dung mit der jeweils gültigen Schadenfreiheitsklasse. 
 
1.2.2 "Begleitetes Fahren" 
 (Führerschein mit 17) 
Wenn ein Fahrer im Rahmen des "begleiteten Fah-
rens - Führerschein mit 17" das Fahrzeug unter  
Erfüllung der gesetzlichen Auflagen führt, so wird 
hierfür kein erhöhter Beitrag berechnet. Dies gilt nur 
solange, bis der Fahrer nach Vollendung seines 
18. Lebensjahres seinen regulären Führerschein er-
hält. Die Namen des Fahrers und der Begleitper-
son/en müssen uns in Textform (z. B. Brief, Fax oder 
E-Mail) vor der ersten Nutzung mitgeteilt werden. 
 
Ist ein Fahrzeugführer mindestens sechs Monate 
lang begleitet gefahren, so wird dieser Fahrer so be-
rücksichtigt, als wäre er bereits ein Jahr älter. 
 
1.3 Versicherungsumfang  

Der Beitrag in der Kfz-Haftpflichtversicherung er-
rechnet sich unter anderem danach, welche Kfz-Ver-
sicherungsverträge Sie für Ihr Fahrzeug abschließen 
bzw. abgeschlossen haben. Bei einer reinen Kfz-
Haftpflichtversicherung ist der Tarifbeitrag für diese 
höher, als beim zusätzlichen Abschluss einer Kasko-
versicherung. 
 
1.4 Nutzer des Fahrzeuges 
In der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung für 
Pkw richtet sich der Beitrag auch danach, wer das 

Fahrzeug fährt. Es werden die folgenden Nutzerklas-
sen unterschieden:  
Nutzer- Nutzer 
klasse 
1 - nur der Versicherungsnehmer 
2 - der Versicherungsnehmer und/oder 
   dessen Partner 
3 - der Versicherungsnehmer und/oder 
   dessen Kinder und die des Partners 
   (Das Gleiche gilt, wenn statt der  
   Kinder Eltern das Fahrzeug mit- 
   nutzen) 
4 - der Versicherungsnehmer und/oder 
   sonstige Personen 
 
Als Partner gilt der mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebende Ehe- bzw. Lebenspartner.  
Ohne Auswirkung auf den Beitrag bleiben Fahrten 
eines Kaufinteressenten, eines Kfz-Reparateurs in 
Ausübung seines Dienstes, eines Hotelangestellten 
im Dienst sowie Fahrten anlässlich eines medizini-
schen Notfalls. 
 
1.4.1 Änderung der Nutzerklasse 
Wird eine Erweiterung auf eine oder mehrere zusätz-
liche Person/en in Textform (z. B. per Brief, Fax,  
E-Mail) oder durch eine elektronische Willenserklä-
rung beantragt, so gilt diese Änderung mindestens 
bis zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres. 
Eine erneute Änderung müssen Sie in Textform be-
antragen. 
 
1.5 Fahrzeugnutzung 
Der Beitrag ist unter anderem davon abhängig, ob 
das Fahrzeug privat oder gewerblich (und privat) ge-
nutzt wird. Bei gewerblicher Nutzung wird das Merk-
mal "Nutzer des Fahrzeuges" (Ziffer 1.4) nicht be-
rücksichtigt. 
 
1.6 Fahrzeugalter bei Erwerb 
Der Beitrag für die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversi-
cherung richtet sich nach dem Alter des Fahrzeuges 
bei der erstmaligen Zulassung auf Sie (gerechnet 
vom Datum der Erstzulassung). 
 
1.7 Zahlungsperiode und Art der 
 Beitragszahlung 
Die Höhe des Beitrages ist unter anderem davon ab-
hängig, welche Zahlungsperiode und welche Art der 
Beitragszahlung Sie wählen. Sie können eine jährli-
che, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche 
Zahlungsperiode auswählen und die Beiträge abbu-
chen lassen (Abbucher) oder selbst die Zahlung der 
Beiträge veranlassen (Selbstzahler).  
 
Je länger die zeitliche Dauer einer Zahlungsperiode 
ist, desto günstiger ist der Beitrag. Bei gleich langer 
Zahlungsperiode ist der Beitrag für den Abbucher 
günstiger als für den Selbstzahler. 
 
1.8 Rabattschutz nach I.3.6  
 (nur sofern vereinbart und im Versiche-
 rungsschein ausdrücklich dokumentiert) 
Der Beitrag in der Kfz-Haftpflichtversicherung und in 
der Vollkaskoversicherung erhöht sich um 20 %. 
Voraussetzungen für die Vereinbarung des Rabatt-
schutzes: 
- Das Fahrzeug wird ausschließlich von 
 Personen geführt, die mindestens 23 Jahre alt 
 sind; 
- Wenn eine Vollkaskoversicherung besteht, 
 kann der Rabattschutz für die Kfz-Haftpflicht- 
 und Vollkaskoversicherung nur gemeinsam 
  vereinbart werden; 

- Ihr Vertrag befindet sich in der Kfz-Haftpflicht- 
 und Vollkaskoversicherung mindestens in der 
 Schadenfreiheitsklasse 5; 
- In der Vollkaskoversicherung besteht eine 
 Selbstbeteiligung von mindestens 300 EUR; 
- Der Versicherungsvertrag ist im Kalenderjahr 
 der Beantragung des Rabattschutzes schaden-
 frei. 
 
1.9 Zuschlag bei mehreren Teilkaskoschäden 
Sind innerhalb von drei aufeinanderfolgenden Kalen-
derjahren zwei oder mehr Schäden gemeldet wor-
den, für die im Rahmen der Teilkaskoversicherung 
Entschädigungen geleistet oder Rückstellungen ge-
bildet wurden, wird ab der nächsten Hauptfälligkeit 
ein Zuschlag auf den Beitrag für die Kaskoversiche-
rung erhoben. 
 
Nicht berücksichtigt werden Schäden, für die Rück-
stellungen für das Schadenereignis in den drei auf 
die Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren auf-
gelöst wurden, ohne dass eine Entschädigung ge-
leistet wurde. 
 
Die Höhe des Zuschlages ist abhängig von der An-
zahl der Teilkaskoschäden und der Art der beste-
henden Kaskoversicherung (Voll- oder Teilkasko-
versicherung): 
 

Anzahl 
Teilkasko- 
schäden in 
den letzten 
drei Jahren 

Zuschlag bei 
bestehender 
Vollkasko- 
versicherung 

Zuschlag bei 
bestehender 
Teilkasko- 
versicherung 

1 - - 

2 10 % 20 % 

3 oder mehr 20 % 35 % 

 
Der Zuschlag entfällt zum Ende des Versicherungs-
jahres, in dem festgestellt wird, dass in den letzten 
drei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren allenfalls 
ein Teilkaskoschaden gemeldet wurde.  
 
1.10 Leasingfahrzeuge 
Bei Leasingfahrzeugen wird in der Kfz-Haftpflicht- 
und in der Kaskoversicherung ein Beitragszuschlag 
von 10 % erhoben. 
 
1.11 Wechselkennzeichen 
Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen gibt es 
keine Nachlässe und keine besondere Tarifierung. 
 
1.12 Fahrerschutz 
 (nur sofern vereinbart und im Versiche-
 rungsschein ausdrücklich dokumentiert) 
Für die Mitversicherung des Fahrerschutzes wird ein 
Zuschlag auf die Kfz-Haftpflichtversicherung erho-
ben. 
 
1.13 Postleitzahl des Fahrzeughalters 
Zusätzlich zur Regionalklasseneinstufung richtet sich 
der Beitrag auch nach der Postleitzahl des Fahr-
zeughalters. 
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2 Merkmale zur Beitragsberechnung bei 
Krafträdern, Leichtkrafträdern, Trikes 
und Quads 

 
Bei der Beitragsberechnung wird das nachfolgende 
Merkmal berücksichtigt: 
- Motorleistung in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
- Fahrzeugwert in der Kaskoversicherung 
 Der Beitrag wird in der Kaskoversicherung nach  
 dem Zeitwert des zu versichernden Fahrzeuges 

bemessen. Die jeweiligen Prozentsätze erge-
ben sich aus unserem jeweils gültigen Tarif. 

 
2.1 Alter des jüngsten Fahrers 
Für Versicherungsverträge von Krafträdern, Trikes 
und Quads richtet sich der Beitrag in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung auch nach dem Alter 
im Antrag angegebenen jüngsten regelmäßigen Fah-
rers. 
 
2.2 Zahlungsperiode und Art der  
 Beitragszahlung 
Die Höhe des Beitrages ist unter anderem davon ab-
hängig, welche Zahlungsperiode und welche Art der 
Beitragszahlung Sie wählen. Sie können eine jährli-
che, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche 
Zahlungsperiode auswählen und die Beiträge abbu-
chen lassen (Abbucher) oder selbst die Zahlung der 
Beiträge veranlassen (Selbstzahler).  
 
Je länger die zeitliche Dauer einer Zahlungsperiode 
ist, desto günstiger ist der Beitrag. Bei gleich langer 
Zahlungsperiode ist der Beitrag für den Abbucher 
günstiger als für den Selbstzahler. 
 
2.3 Wechselkennzeichen 
Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen gibt es 
keine Nachlässe und keine besondere Tarifierung. 
 
2.4 Hersteller-/Typkombination 
Der Beitrag für Krafträder ist unter anderem abhän-
gig von der Hersteller-/Typkombination. 
 
3 Merkmale zur Beitragsberechnung bei 
 Campingfahrzeugen 
 
3.1 Alter des Fahrzeuges bei Vertragsbeginn 
Für Versicherungsverträge von Campingfahrzeugen, 
deren Erstzulassung bei Vertragsbeginn neun oder 
mehr Jahre zurückliegt, erhöht sich der Beitrag in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung. 
 
3.2 Jährliche Fahrleistung 
 

Fahrleis- 
tungs- 
klasse 

Jährliche Fahrleistung 

  
1 bis  6.000 km 
2 über  6.000 bis  9.000 km 
3 über  9.000 bis  12.000 km 
4 über  12.000 bis  15.000 km 
5 über  15.000 bis  20.000 km 
6 über  20.000 km 

 
Unabhängig von der Fahrleistung gilt bei Verträgen 
von Campingfahrzeugen, die mit einem Saison-, 
Ausfuhr- oder Kurzzeitkennzeichen zugelassen sind, 
die Fahrleistungsklasse 4 als vereinbart. 
 

3.3 Nutzer des Fahrzeuges 
In der Kfz-Haftpflichtversicherung für Campingfahr-
zeuge richtet sich der Beitrag auch danach, wer das 
Fahrzeug fährt. Es werden die folgenden Nutzerklas-
sen unterschieden: 
 

Nutzer- 
klasse 

Nutzer 

1 - der Versicherungsnehmer 
 und/oder dessen Partner 

2 - der Versicherungsnehmer 
 und/oder sonstige Personen 

 
Als Partner gilt der mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft lebende Ehe- bzw. Lebenspartner. Ohne Aus-
wirkung auf den Beitrag bleiben Fahrten eines Kauf-
interessenten, eines Kfz-Reparateurs in Ausübung 
seines Dienstes, eines Hotelangestellten im Dienst 
sowie Fahrten anlässlich eines medizinischen Not-
falls. 
 
3.3.1 Änderung der Nutzerklasse 
Wird eine Erweiterung auf eine oder mehrere zusätz- 
liche Person/en in Textform (z. B. per Brief, Fax,  
E-Mail) oder durch eine elektronische Willenserklä-
rung beantragt, so gilt diese Änderung mindestens 
bis zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres. 
Eine erneute Änderung müssen Sie in Textform be-
antragen. 
 
3.4 Fahrzeugmerkmale 
In der Voll- und Teilkaskoversicherung werden fol-
gende Fahrzeugmerkmale zur Beitragsberechnung 
berücksichtigt: 
- Motorleistung (kW); 
- Zeitwert. 
 
4 Merkmale zur Beitragsberechnung bei 
 Lkw, Zugmaschinen, Bussen und 
 Anhängern 
 
4.1 Fahrzeugdaten 
Bei der Beitragsberechnung werden die nachfolgen-
den Merkmale berücksichtigt: 
- Art 
- Typ 
- Aufbauart (offener Kasten mit Plane und 
 Spriegel, Kipper, geschlossener Kasten, offener 
 Kasten oder sonstige Aufbauart) 
- Motorleistung 
- Anzahl der Plätze 
- zulässiges Gesamtgewicht  
- Art der Verwendung 
 
4.1.1 Maßgeblich für die Zuordnung der Fahr-
zeuge nach Art, Typ, Aufbau, Verwendung, Motor-
leistung, Anzahl der Plätze oder zulässige Gesamt-
masse (bzw. Gesamtgewicht) sind die Eintragungen 
in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Kraftfahr-
zeugschein), hilfsweise in der Zulassungsbescheini-
gung Teil II (Kraftfahrzeugbrief) oder in anderen amt-
lichen Urkunden, soweit im Tarif nichts anderes be-
stimmt ist. 
 
4.1.2 Ergeben die Zulassungsbescheinigung 
Teil I (Kraftfahrzeugschein) oder andere amtliche  

Urkunden eine doppelte Verwendungsmöglichkeit  
oder wird ein Fahrzeug in mehreren Verkehrsarten 
(siehe Anhang 4, 5 und 6), verwendet, so richtet sich 
der Beitrag nach dem höher einzuordnenden Wag-
nis, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

4.1.3 Bei einer Zuordnung nach der Verwendung 
des Fahrzeuges gelten Antriebsfahrzeug und Anhä-
nger als Einheit mit der Folge, dass der Beitrag für 
das Antriebsfahrzeug und den Anhänger sich nach 
dem höher einzuordnenden Wagnis richtet. 
 
4.2 Zahlungsperiode und Art der  
 Beitragszahlung 
Die Höhe des Beitrages ist unter anderem davon ab-
hängig, welche Zahlungsperiode und welche Art der 
Beitragszahlung Sie wählen. Sie können eine jährli-
che, halbjährliche, vierteljährliche oder monatliche 
Zahlungsperiode auswählen und die Beiträge abbu-
chen lassen (Abbucher) oder selbst die Zahlung der 
Beiträge veranlassen (Selbstzahler).  
 
Je länger die zeitliche Dauer einer Zahlungsperiode 
ist, desto günstiger ist der Beitrag. Bei gleich langer 
Zahlungsperiode ist der Beitrag für den Abbucher 
günstiger als für den Selbstzahler. 
 
5 Hinweise zur Beitragsberechnung für
 Wagnisse des Kraftfahrzeughandels 
 und -handwerks 
 
5.1 Der Beitrag für die Versicherungsverträge 
von Wagnissen des Kraftfahrzeughandels und -
handwerks wird nach dem Stichtagsverfahren be-
rechnet. 
Die Beiträge des Tarifs sind Vierteljahresbeiträge. 
Trotzdem bleibt das Versicherungsjahr der Zeitraum 
eines Jahres. Eine Zahlung der Beiträge in Raten ist 
ausgeschlossen. 
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Anhang 3 
Tabellen zu den Typklassen 
 
Für Pkw, Taxen, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeuge gelten  
folgende Typklassen 
 
1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 
 
Typ- Schadenbedarfs- Typ- Schadenbedarfs- 
klasse Indexwerte klasse Indexwerte 
 
 von bis unter von bis unter 
 
10 0,0 49,5 18 103,7 110,4 
11 49,5 61,9 19 110,4 118,0 
12 61,9 71,6 20 118,0 125,4 
13 71,6 79,8 21 125,4 133,3 
14 79,8 86,6 22 133,3 144,0 
15 86,6 92,0 23 144,0 165,4 
16 92,0 97,7 24 165,4 196,0 
17 97,7 103,7 25 196,0 und mehr 

 
 
2 in der Vollkaskoversicherung: 
 
Typ- Schadenbedarfs- Typ- Schadenbedarfs- 
klasse Indexwerte klasse Indexwerte 
 
 von bis unter von bis unter 
 
10 0,0 39,5 23 145,3 156,2 
11 39,5 53,1 24 156,2 169,6 
12 53,1 62,7 25 169,6 184,3 
13 62,7 69,0 26 184,3 206,3 
14 69,0 74,3 27 206,3 232,3 
15 74,3 80,2 28 232,3 276,4 
16 80,2 88,3 29 276,4 330,1 
17 88,3 96,8 30 330,1 377,5 
18 96,8 105,5 31 377,5 438,7 
19 105,5 116,5 32 438,7 516,6 
20 116,5 125,2 33 516,6 696,7 
21 125,2 135,9 34 696,7 und mehr 
22 135,9 145,3 

 
 
3 in der Teilkaskoversicherung: 
 
Typ- Schadenbedarfs- Typ- Schadenbedarfs- 
klasse Indexwerte klasse Indexwerte 
 
 von bis unter von bis unter 
 
10 0,0 36,4 22 166,4 183,6 
11 36,4 47,5 23 183,6 210,9 
12 47,5 56,3 24 210,9 241,7 
13 56,3 65,3 25 241,7 271,8 
14 65,3 75,2 26 271,8 306,7 
15 75,2 87,5 27 306,7 354,9 
16 87,5 97,2 28 354,9 416,5 
17 97,2 109,7 29 416,5 487,0 
18 109,7 122,2 30 487,0 628,8 
19 122,2 133,6 31 628,8 763,9 
20 133,6 147,8 32 763,9 975,5 
21 147,8 166,4 33 975,5 und mehr 
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Anhang 4 
Tabellen zu den Regionalklassen 
 
Es gelten folgende Regionalklassen 
 
1 Für Pkw 
1.1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 

 
 
 1 unter 78,3 
 2 78,3 bis unter 84,4 
 3 84,4 bis unter 88,8 
 4 88,8 bis unter 92,8 
 5 92,8 bis unter 97,1 
 6 97,1 bis unter 101,2 
 7 101,2 bis unter 105,6 
 8 105,6 bis unter 110,5 
 9 110,5 bis unter 115,7 
10 115,7 bis unter 122,4 
11 122,4 bis unter 130,4 
12 ab 130,4 

 

 
1.2 in der Vollkaskoversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 

 
 
 1 unter 87,2 
 2 87,2  bis unter 92,1 
 3 92,1  bis unter 96,1 
 4 96,1  bis unter 99,9 
 5 99,9  bis unter 104,1 
 6 104,1  bis unter 109,6 
 7 109,6  bis unter 116,3 
 8 116,3  bis unter 134,1 
 9 ab 134,1 

 

 
1.3 in der Teilkaskoversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 

 
 
 1 unter 68,1 
 2 68,1  bis unter 74,1 
 3 74,1  bis unter 79,1 
 4 79,1  bis unter 83,4 
 5 83,4  bis unter 88,6 
 6 88,6  bis unter 95,0 
 7 95,0  bis unter 100,8 
 8 100,8  bis unter 106,9 
 9 106,9  bis unter 114,2 
10 114,2  bis unter 122,4 
11 122,4  bis unter 131,5 
12 131,5  bis unter 140,5 
13 140,5  bis unter 151,1 
14 151,1  bis unter 165,4 
15 165,4  bis unter 182,6 
16 ab 182,6 

 
 

2 Für Krafträder, Trikes und Quads 
2.1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 

 
 
 1 unter 81,2 
 2 81,2  bis unter 94,8 
 3 94,8  bis unter 104,7 
 4 104,7  bis unter 131,7 
 5 ab 131,7 

 
 
2.2 in der Teilkaskoversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 

 
 
 1 unter 46,4 
 2 46,4  bis unter 55,5 
 3 55,5  bis unter 69,0 
 4 69,0  bis unter 98,9 
 5 98,9  bis unter 114,6 
 6 114,6  bis unter 151,8 
 7 151,8  bis unter 241,2 
 8 ab 241,2 

 
 
3 Für Lieferwagen 
3.1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 
 
 
 1 unter 84,2 
 2 84,2  bis unter 90,1 
 3 90,1  bis unter 97,5 
 4 97,5  bis unter 105,7 
 5 105,7  bis unter 112,8 
 6 112,8  bis unter 120,3 
 7 ab 120,3 
 
3.2 in der Vollkaskoversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 
 
 
 1 unter 95,0 
 2 95,0  bis unter 104,3 
 3 104,3  bis unter 112,6 
 4 ab 112,6 
 
 
3.3 in der Teilkaskoversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 
 
 
 1 unter 69,1 
 2 69,1  bis unter 89,0 
 3 89,0  bis unter 117,5 
 4 117,5  bis unter 156,0 
 5 ab 156,0 
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4 Für landwirtschaftliche Zugmaschinen 
4.1 in der Kfz-Haftpflichtversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 
 
 
 1 unter 82,5 
 2 82,5  bis unter 97,5 
 3 97,5  bis unter 106,0 
 4 106,0  bis unter 125,3 
 5 125,3  bis unter 152,4 
 6 ab 152,4 
 
 
4.2 in der Teilkaskoversicherung: 
 
Klasse  Schadenbedarfsindexwerte 
 
 
 1 unter 82,4 
 2 82,4  bis unter 100,3 
 3 100,3  bis unter 116,0 
 4 116,0  bis unter 129,6 
 5 ab 129,6 
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Anhang 5  
Berufsgruppen (Tarifgruppen) 
 
1 Berufsgruppe A 
Die Beiträge der Berufsgruppe A gelten in der Kfz-
Haftpflichtversicherung bei Pkw für 
a) Landwirte und Gartenbaubetriebe 
landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des § 123 
Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VII, die Mitglieder ei-
ner landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder 
der Gartenbauberufsgenossenschaft sind, deren Be-
trieb eine Mindestgröße von ½ ha - bei einem Gar-
tenbaubetrieb jedoch eine Mindestgröße von 
2 ha - hat, und die diesen Betrieb selbst bewirtschaf-
ten; 
b) Ehemalige Landwirte 
ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn 
sie die Voraussetzungen nach 1.a) unmittelbar vor 
Übergabe des Betriebes erfüllt haben und nicht an-
derweitig berufstätig sind; 
c) Witwen und Witwer 
nicht berufstätige Witwen/Witwer von Personen, die 
bei ihrem Tod die Voraussetzungen nach 1.a) oder 
1.b) erfüllt haben. 
 
2 Berufsgruppe B 
Die Beiträge der Berufsgruppe B gelten 
- in der Kfz-Haftpflicht-, Vollkasko- und in der 

Teilkaskoversicherung beschränkt auf Pkw, 
Campingfahrzeuge, Krafträder, Trikes, Quads 
und Leichtkrafträder 

- in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversiche-
rung beschränkt auf Lieferwagen, Lkw und Zug-
maschinen 

für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die 
zugelassen sind auf 
a) Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; 
b) juristische Personen des Privatrechts, wenn sie 
im Hauptzweck Aufgaben wahrnehmen, die sonst 
der öffentlichen Hand obliegen würden, und wenn 
- an ihrem Grundkapital juristische Personen des 

öffentlichen Rechts mit mindestens 50 % betei-
ligt sind oder 

- sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten 
zu mehr als der Hälfte ihrer Haushaltsmittel er-
halten (§ 23 Bundeshaushaltsordnung oder die 
entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten der Länder); 

c) mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 
54 Abgabenordnung); 
d) als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 2 
Abgabenordnung), die im Hauptzweck der Gesund-
heitspflege und Fürsorge oder der Jugend- und Al-
tenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch För-
derung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erzie-
hung oder der Volks- und Berufsbildung dem Allge-
meinwohl auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet nutzen; 
e) Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes; 
f) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der 
unter 2.a) bis 2.e) genannten juristischen Personen 
und Einrichtungen, sofern ihre nicht selbstständige 
und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für diese 
mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit bean-
sprucht und sofern sie von ihnen besoldet oder ent-
lohnt werden, sowie die bei diesen juristischen Per-
sonen und Einrichtungen in einem anerkannten Aus-
bildungsverhältnis stehenden Personen, ferner Be-
rufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr 
(nicht Wehr- bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige 
Helfer); 

g) Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatli-
cher oder zwischenstaatlicher Einrichtungen; für sie 
gilt das Gleiche wie für die nach 2.f) genannten Be-
amten, Angestellten und Arbeiter; 
h) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehö-
rige des öffentlichen Dienstes, wenn sie die Voraus-
setzungen von 2.f) oder 2.g) unmittelbar vor ihrem 
Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung 
erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, 
sowie nicht berufstätige versorgungsberechtigte  
Witwen/Witwer von Beamten, Richtern, Angestellten, 
Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der 
Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils 
bei ihrem Tode die Voraussetzungen von 2.f), 2.g)  
oder 2.h) erfüllt haben; 
i) Familienangehörige von Beamten, Richtern, 
Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Solda-
ten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rent-
nern, die die Voraussetzungen von 2.f), 2.g) oder 
2.h) erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familien-
angehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vor-
her genannten Personen in häuslicher Gemeinschaft 
leben und von ihnen unterhalten werden. 
 
2.1 Bei Versicherungsverträgen, bei denen 
Versicherungsnehmer und Halter des Fahrzeuges 
nicht identisch sind, reicht es aus, wenn entweder 
der Halter oder der Versicherungsnehmer eine Vo-
raussetzung nach 2 f) bis i) erfüllt. 
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Anhang 6 
Art und Verwendung von Fahrzeugen 
 
1 Leichtkrafträder 
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit ei-
nem Hubraum von mehr als 50 ccm und nicht mehr 
als 125 ccm und einer Nennleistung von nicht mehr 
als 11 kW. 
 
2 Krafträder 
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein 
amtliches Kennzeichen führen müssen, mit Aus-
nahme von Leichtkrafträdern und Kleinkrafträdern. 
 
3 Pkw 
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene 
Kraftfahrzeuge mit höchstens acht Sitzplätzen außer 
dem Fahrersitz, mit Ausnahme von Mietwagen,  
Taxen und Selbstfahrervermietfahrzeugen. 
 
4 Mietwagen 
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungs-
pflichtiger Gelegenheitsverkehr gewerbsmäßig be-
trieben wird (unter Ausschluss der Taxen, Kraftomni-
busse, Güterfahrzeuge und Selbstfahrervermietfahr-
zeuge). 
 
5 Taxen 
Taxen sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich 
zugelassenen Stellen bereithält und mit denen er 
 - auch am Betriebssitz oder während der Fahrt ent-
gegengenommene -  Beförderungsaufträge zu ei-
nem vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt. 
 
6 Selbstfahrvermietfahrzeuge 
Selbstfahrvermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und 
Anhänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines 
Fahrers vermietet werden. 
 
7 Leasingfahrzeuge 
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und An- 
hänger, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines 
Fahrers vermietet werden und auf den Mieter zuge-
lassen sind oder bei Zulassung auf den Vermieter 
dem Mieter durch Vertrag mindestens sechs Monate 
überlassen werden. 
 
8 Kraftomnibusse 
Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, 
die nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförde-
rung von mehr als neun Personen (einschließlich 
Fahrer) geeignet und bestimmt sind. 
 
8.1 Linienverkehr ist eine zwischen bestimm-
ten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete regel-
mäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an 
bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen kön-
nen, sowie Verkehr, der unter Ausschluss anderer 
Fahrgäste der regelmäßigen Beförderung von Per-
sonen zum Besuch von Märkten und Theatern dient. 
 
8.2 Gelegenheitsverkehr sind Ausflugsfahrten 
und Ferienziel-Reisen sowie Verkehr mit Mietomni-
bussen. 
 
8.3 Nicht unter 8.1 oder 8.2 fallen sonstige 
Busse, insbesondere Hotelomnibusse, Werkomni-
busse, Schul-, Lehr- und Krankenomnibusse. 
 
9 Campingfahrzeuge 
Campingfahrzeuge sind als Wohnmobil zugelassene 
Fahrzeuge.  
 
10 Werkverkehr 
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Kraftfahr-
zeugen, Anhängern und Aufliegern nur für eigene 

Zwecke durch Personal eines Unternehmens oder 
von Personal, das dem Unternehmen im Rahmen ei-
ner vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung ge-
stellt worden ist. 
 
11 Gewerblicher Güterverkehr 
Gewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige, 
entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftfahr-
zeugen, Anhängern und Aufliegern für andere. 
 
12 Umzugsverkehr 
Umzugsverkehr ist die ausschließliche Beförderung 
von Umzugsgut. 
 
13 Wechselaufbauten 
Wechselaufbauten sind Aufbauten von Kraftfahrzeu-
gen, Anhängern und Aufliegern, die zur Güterbeför-
derung bestimmt sind und mittels mechanischer Vor-
richtungen an diesen Fahrzeugen ausgewechselt 
werden können. 
 
14 Landwirtschaftliche Zugmaschinen 
Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger 
sind Zugmaschinen und Raupenschlepper oder An-
hänger, die wegen ihrer Verwendung in der Land- 
und Forstwirtschaft von der Kraftfahrzeugsteuer frei-
gestellt sind und ein amtliches grünes Kennzeichen 
führen. 
 
15 Melkwagen und Milchsammel-
 Tankwagen 
Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen sind Fahr-
zeuge mit Vorrichtungen zur mechanischen Mil-
chentnahme, die dem Transport der Milch von Wei-
den und Gehöften zu den Molkereien der Einzugsge-
biete dienen. 
 
16 Sonstige landwirtschaftliche Sonder- 
 fahrzeuge 
Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge sind 
Fahrzeuge, die als Sonderfahrzeuge für die Land- 
und Forstwirtschaft zugelassen werden und ein amt-
liches grünes Kennzeichen führen. 
 
17 Milchtankwagen 
Milchtankwagen sind Fahrzeuge, die dem Transport 
der Milch zwischen Molkereien oder von Molkereien 
zum Verteiler oder Verbraucher dienen. Sie gelten 
nicht als landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge, son-
dern als Güterfahrzeuge. 
 
18 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, 
die nach ihrer Bauart und ihren besonderen mit dem 
Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Ver-
richtung von Arbeit - nicht zur Beförderung von Per-
sonen oder Gütern - bestimmt und geeignet sind 
(z. B. Selbstlader, Bagger, Greifer, Kran-Lkw sowie 
Räum- und Bergungsfahrzeuge, auch wenn sie zu 
Abschleppzwecken mitverwendet werden). 
 
19 Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse  
 (Lieferwagen) 
Lkw bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse sind zur Gü-
terbeförderung zugelassene Kraftfahrzeuge mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t. 
 
20 Lkw über 3,5 t zulässige Gesamtmasse 
Lkw über 3,5 t zulässige Gesamtmasse sind zur Gü-
terbeförderung zugelassene Kraftfahrzeuge mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t. 
 
21 Zugmaschinen 
Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die ausschließ-
lich oder überwiegend zum Ziehen von Anhängern 

oder Aufliegern gebaut sind, mit Ausnahme von 
landwirtschaftlichen Zugmaschinen. 
 

Sie dürfen vorübergehend 
- im Werkverkehr versicherte Fahrzeuge auch im 

gewerblichen Güterverkehr, 
- im Werkverkehr versicherte Omnibusse auch im 

Gelegenheits- oder Linienverkehr, 
- zur Eigenverwendung versicherte Pkw auch als 

Mietwagen oder Taxen, 
- als Mietwagen versicherte Pkw auch als Taxen 
einsetzen, wenn Sie uns den Beginn des anderweiti-
gen Einsatzes vor Antritt der ersten Fahrt und des-
sen Beendigung unverzüglich anzeigen. Unterlassen 
Sie die Anzeige, sind wir von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, Ihnen fällt weder Vorsatz 
noch grobe Fahrlässigkeit zur Last. Der Versiche-
rungsbeitrag wird anteilig nach der Dauer der jeweili-
gen Verwendung und Verkehrsart berechnet.  
 


